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III 

Vorwort 

Die konkrete Verteilung von Kompetenzen in einem föderalen Gefüge lässt 

wesentliche Rückschlüsse über die Machtverhältnisse zwischen dem Bund und den 

Gliedstaaten zu und ist allein schon aus diesem Grund ein im wissenschaftlichen 

Diskurs intensiv behandeltes Forschungsfeld. Weniger Forschung gibt es zur Frage, 

welche Kompetenzverschiebungen wann erfolgt sind und wie sie sich auf das 

bundesstaatliche System ausgewirkt haben. Gerade in Österreich mit seiner 

ziselierten Zuständigkeitsverteilung und den häufigen Eingriffen des 

Bundesverfassungsgesetzgebers in dieses System gewinnt diese Frage besonderes 

Interesse. Josef Werndl hat sich in Band 32 der Schriftenreihe des Instituts für 

Föderalismus 1984 mit seiner Arbeit zur Kompetenzverteilung zwischen Bund und 

Ländern auseinandergesetzt. Seither sind zahlreiche weitere Änderungen verfolgt, die 

in der vorliegenden Untersuchung analysiert werden. 

Band Nummer 46 der FÖDOK-Reihe setzt mit dem Inkrafttreten der bundesstaatlichen 

Kompetenzverteilung im Jahr 1925 an und behandelt sämtliche 

Kompetenzverschiebungen zwischen Bund und Ländern bis ins Jahr 2022 aus 

rechtswissenschaftlicher Perspektive. Den primären Anhaltspunkt dafür bieten 

insbesondere die in diesem Zeitraum verabschiedeten B-VG-Novellen, die 

Änderungen der Kompetenzbestimmungen zum Inhalt hatten, lässt aber auch die der 

Generalklausel des Art 15 Abs 1 B-VG innewohnenden Dynamik nicht außer Acht. 

Der FÖDOK-Band gliedert sich in einen (kürzeren) Text- und einen (ausführlichen) 

Grafikteil. Im Textteil wird die Herangehensweise sowie Methodik der Arbeit näher 

erklärt, schließlich auch analysiert, in welchen Bereichen Kompetenzänderungen zu 

Gunsten bzw zu Lasten des Bundes/der Länder stattgefunden haben. Im Grafikteil wird 

der Versuch unternommen, mittels Diagramme die Kompetenzänderungen 

bestmöglich zu veranschaulichen. In den Tabellen zum Anhang 2 und Anhang 3 

werden die Erweiterungen und Einschränkungen der Gesetzgebungs- und 

Vollziehungszuständigkeit der Länder außerdem im Detail angeführt. 

Ein herzlicher Dank ergeht an Herrn Mathias Eller für die redaktionelle Unterstützung 

sowie an Frau Tanja Wallenta für die angenehme Zusammenarbeit bei der 

Drucklegung dieses Werkes. 

Innsbruck, im August 2023 Peter Bußjäger 

Julia Oberdanner 
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I. Problemaufriss und Forschungsfrage 
 

Das dieser Publikation zugrunde liegende Forschungsprojekt des Instituts für Föderalis-

mus wurde im Jahr 2021 gestartet.1 Die Grundlagenerhebung (Feststellung der zwischen 

dem Inkrafttreten der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung am 1. Oktober 1920 und 

dem heutigen Stand erfolgten Kompetenzänderungen zwischen Bund und Ländern) be-

wegt sich auf dem Stand Dezember 2022.2 

Das Projektziel bestand zum einen in der formellen Erhebung des Ist-Standes der Ände-

rungen der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung im Beobachtungszeitraum und der 

Möglichkeiten der Veranschaulichung, zum anderen in der materiellen Auswertung dieser 

Ergebnisse im Hinblick darauf, wie sich die Gewichte des Bund-Länder-Verhältnisses seit 

Einführung der Bundesverfassung verschoben haben. Angestrebt wurde, zu erforschen, 

ob die Kompetenzverlagerungen tatsächlich, wie in einer eher historistischen Sichtweise 

indiziert,3 im Ergebnis vor allem den Bund gestärkt oder ob nicht auch die Länder von 

derartigen Kompetenzverschiebungen profitiert haben. Die vorliegende Studie ist ein 

rechtswissenschaftliches Forschungsprojekt. Das bedeutet, dass Fragen, etwa wie sich 

die Gewichte von Bund und Ländern realpolitisch, beispielsweise durch Ausformungen 

des kooperativen Föderalismus wie die Landeshauptleutekonferenz, entwickelt haben, 

hier nicht untersucht wurden. 

Eine wichtige Grundlagenarbeit, die für das vorliegende Forschungsprojekt relevant war, 

bildete die Arbeit von Werndl4 aus dem Jahre 1984. Versuche einer systematischen Er-

fassung der ungemein zersplitterten Kompetenzverteilung gab es auch im zuständigen 

Ausschuss V des Österreich-Konvents5 sowie darauf aufbauend bei Bußjäger6. Die hier 

vorgenommenen Systematisierungen beruhen auch auf diesen Arbeiten.  

 

  

 
1  Das Institut für Föderalismus dankt Herrn Mag. Moritz Moser, Feldkirch, für wichtige Vorarbeiten. 
2  Die Zersplitterung des österreichischen Verfassungsrechts im Allgemeinen und der bundesstaatlichen Kompe-

tenzverteilung im Besonderen erschwerte es den Autoren, den entsprechenden Überblick über Kompetenzver-
schiebungen zu wahren. Insofern – und auch aufgrund des mehr als 100 Jahre umfassenden Beobachtungs-
zeitraums – ist es sohin möglich, dass einzelne, für das Projekt relevante Fälle unberücksichtigt geblieben sind. 

3  Bußjäger, Zwischen Entmachtung und Vetomacht: Die Entwicklung des österreichischen Föderalismus seit 
1945 mit besonderem Blick auf die Landtage und Landeshauptleute, in: Schennach (Hg), Rechtshistorische 
Aspekte des österreichischen Föderalismus (2015) 209 ff. Siehe auch die Einschätzung betreffend den „Nie-
dergang des Föderalismus“ nach 1945 bei Werndl, Die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern 
(1984) 45. 

4  Werndl, Kompetenzverteilung. 
5  Vgl den Bericht des Österreich-Konvents, Teil 3 Beratungsergebnisse (2005) 115 ff, mit dem Versuch, Kompe-

tenzfelder zu formulieren; siehe auch Österreich Konvent, Teil 4A Textvorschläge (2005) 123 ff. 
6  Bußjäger, Die bundesstaatliche Kompetenzverteilung in Österreich, in: Gamper et al (Hg), Föderale Kompe-

tenzverteilung in Europa (2016) 523 ff. 
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II. Methodik 

A. Was ist eine Kompetenzänderung? 

Es ist bereits nicht leicht darstellbar, unter welchen Voraussetzungen überhaupt von einer 

Änderung der Kompetenzverteilung gesprochen werden kann. Seit der B-VG Novelle 

BGBl 490/1984 wird die Beurteilung insoweit erleichtert, als gem Art 44 Abs 2 B-VG Än-

derungen der Bundesverfassung, mit denen die Zuständigkeiten der Länder in Gesetz-

gebung oder Vollziehung eingeschränkt werden, der Zustimmungspflicht des BR unter-

liegen.7 

Dabei geht die Staatspraxis des BR von einem weiten Verständnis aus,8 und unterwirft 

auch Staatszielbestimmungen, wenn durch sie die Länder betroffen sein sollen, der Zu-

stimmungspflicht. Die hM folgt dieser Praxis jedoch nicht.9 Letztlich mögen durchaus 

Gründe dagegen sprechen, in solchen Fällen überhaupt von einer Zustimmungspflicht 

des BR auszugehen,10 entscheidend ist uE aber doch, dass eine bundesverfassungs-

rechtlich verankerte Staatszielbestimmung es letztlich dem Landes(verfassungs)gesetz-

geber verunmöglicht, Gegenteiliges anzuordnen, ohne in Konflikt mit der bundesverfas-

sungsrechtlichen Norm zu geraten.11 Aus diesem Grund wurden Staatszielbestimmun-

gen in die Untersuchung grundsätzlich miteinbezogen. 

Die vorliegende Untersuchung knüpft somit am weiten Begriffsverständnis der Staatspra-

xis des BR an und erfasst zunächst sämtliche bundesverfassungsrechtlichen Regelun-

gen (vor und nach 1984), mit denen die Zuständigkeit der Länder in Gesetzgebung oder 

Vollziehung in irgendeiner Weise eingeschränkt wird. Allerdings werden in der Darstel-

lung bloße Staatszielbestimmungen als solche sichtbar gemacht, weil die Intensität der 

bewirkten Kompetenzeinschränkung bescheiden ist und damit die Beurteilung, welche 

Kompetenzänderungen spürbare Folgen nach sich gezogen haben, erleichtert.  

Nicht gesondert berücksichtigt wurden demgegenüber Grundrechte, da hier auch keine 

einheitliche Staatspraxis des BR besteht12 und gerade die Grundrechte auf die Bundes-

kompetenz „Bundesverfassung“ (Art 10 Abs 1 Z 1 B-VG) zurückgeführt werden können.13 

 
7  Dazu näher Bußjäger, Die Zustimmungsrechte des Bundesrates (2001). 
8  So auch Bußjäger, Zustimmungsrechte 50. 
9  Siehe Rattinger, Art 44 B-VG, in: Kahl/Khakzadeh/Schmid (Hg), Bundesverfassungsrecht. B-VG und Grund-

rechte (2021) Rz 7 mwN; Rill/Schäffer, Art 44 B-VG, in: Kneihs/Lienbacher (Hg), Rill-Schäffer-Kommentar Bun-
desverfassungsrecht (2014) Rz 28. 

10  Siehe dazu die Kritik an der Meinung von Bußjäger bei Rill/Schäffer, Art 44 Rz 28; siehe auch Rattinger, Art 44 
Rz 7. 

11  Dass es realpolitisch absurd wäre, wenn Gegenteiliges (etwa betreffend die Inhalte des BVG Nachhaltigkeit) 
auf Landesebene angeordnet würde, ändert uE nichts an der Stichhaltigkeit des Arguments.  

12  So wurde beispielsweise das BVG über den Schutz der persönlichen Freiheit, BGBl 684/1988, vom BR nicht 
als zustimmungspflichtig iSd Art 44 Abs 2 B-VG erachtet (AB 3596 BlgBR; StenProt der 509. Sitzung des BR, 
6.12.1988, 22394 f und 22436), das BVG Kinderrechte demgegenüber sehr wohl (AB 8443 BlgBR; StenProt 
der 793 Sitzung des BR, 3.2.2011, 48 und 64). Wobei iZm dem BVG Kinderrechte darauf hinzuweisen ist, dass 
bezüglich Art 6 BVG Kinderrechte nicht ganz klar ist, ob es sich nicht um eine Staatszielbestimmung handelt 
(vgl dazu Reindl, Von der Exklusion zur Inklusion? Über die (Un)Gleichbehandlung von behinderten und nicht 
behinderten schulpflichtigen Kindern, S&R 2/2013, 26 [35 f]), weshalb das BVG Kinderrechte auch in den An-
hängen entsprechend berücksichtigt wurde. 

13  Mayer, B-VG6 (2020) Art 10 (Rz 2); vgl dazu auch Lukan, Art 10 Abs 1 Z 1 B-VG, in: Kneihs/Lienbacher (Hg), 
Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht (2014) Rz 2 f und 17 ff. 
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Die Frage, ob eine neue bundesverfassungsrechtliche Regelung zu einer Ausweitung 

von Landeskompetenzen führt, ist im Vergleich dazu leichter zu beantworten: Das ge-

schieht nämlich im Regelfall dadurch, dass eine Kompetenznorm entfällt.14  

Nicht im Blick hatte die Untersuchung die Rechtssätze des VfGH im Verfahren nach 

Art 138 Abs 2 B-VG. Diese können zwar erhebliche praktische Bedeutung entfalten,15 als 

Kompetenzfeststellungen handelt es sich aber schon begrifflich nicht um Kompetenzver-

schiebungen. 

Die Frage, unter welchen Voraussetzungen von einer Änderung der Kompetenzvertei-

lung gesprochen werden kann, erfordert indessen einige weitere Abgrenzungen, dazu im 

Folgenden. 

B. Änderungen bundesverfassungsrechtlicher Grundlagen der Staatsorganisa-

tion 

Soweit eine bundesverfassungsrechtliche Norm lediglich Ausformungen der Staatsorga-

nisation ändert, auch wenn diese Reflexwirkungen zumindest auf den Vollzugsbereich 

der Länder hat, wird sie hier nicht als Kompetenzänderung gewertet. Beispiele dafür sind 

die Regelungen, wonach die Ausführungsgesetzgebung zu den gesamtstaatlichen Orga-

nen RH, VfGH oder VwGH durch BG erfolgt.16 Bei solchen, auf der Kompetenzgrundlage 

„Bundesverfassung“ und den weiteren, in diesem Zusammenhang geregelten Gegen-

ständen (Art 10 Abs 1 Z 1 B-VG) ergehenden Bestimmungen liegt auch dann keine Kom-

petenzänderung vor, wenn die Regelung bundesverfassungsrechtlichen Rang hat.17 

Die Umgestaltung des Rechtsschutzsystems durch die Einführung der Verwaltungsge-

richtsbarkeit neu wurde nicht im Detail analysiert, sondern nur gesamthaft bewertet, wo-

bei insgesamt betrachtet der Anteil der Länder an der Staatsgewalt gestärkt wurde, da 

sie nun auch an der Gerichtsbarkeit partizipieren.18 

C. Verfassungsautonomie 

Einschränkungen der Verfassungsautonomie der Länder (beispielsweise, die bis 31. De-

zember 1977 geltende Regelung in Art 95 Abs 4 B-VG, wonach die Zahl der LTAbg be-

schränkt war) wurden als Kompetenzänderungen zu Lasten der Länder qualifiziert. Dies 

nicht nur, weil sie der Zustimmungspflicht des BR gem Art 44 Abs 2 B-VG unterliegen,19 

sondern auch, weil die Verfassungsautonomie zu den Kriterien der Bundesstaatlichkeit 

 
14  So zB der Entfall zahlreicher Tatbestände des Art 12 B-VG durch die B-VG Novelle BGBl I 14/2019, die – sofern 

sie nicht in andere Kompetenztatbestände überführt wurden – nunmehr in die Zuständigkeit der Länder gem 
Art 15 Abs 1 B-VG fallen (etwa Mutterschafts-, Säuglings- und Jugendfürsorge; Bodenreform, insbesondere 
agrarische Operationen und Wiederbesiedelung; oder Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge). 

15  ZB VfSlg 13.237/1992 zur Kompetenzfeststellung betreffend Zuständigkeit der Länder für Pflegeheime. 
16  So zB in Art 128 (Einrichtung und Tätigkeit des RH), 134 Abs 4 (Organisation und Verfahren des VwGH) und 

148 (Organisation und Verfahren des VfGH) B-VG.  
17  ZB § 6 Verwaltungsrechtliches COVID-19-Begleitgesetz, BGBl I 16/2020 idF BGBl I 222/2022, der Sonderbe-

stimmungen für das Verfahren der VwG sowie das Verfahren des VwGH und des VfGH während der COVID-
19-Pandemie normierte. 

18  Vgl dazu allgemein Schramek, Gerichtsbarkeit im Bundesstaat. Auswirkungen der Verwaltungsgerichtsbarkeits-
Novelle 2012 auf die Länder (2017) insbesondere 231. 

19  Bußjäger, Zustimmungsrechte 20 ff; aM Rill/Schäffer, Art 44 Rz 28; Adamovich/Funk, Österreichisches Verfas-
sungsrecht3 (1985) 163; vgl auch Rattinger, Art 44 Rz 7. 



4 
 

zählt und das Ausmaß, in welchem die Bundesebene diese Verfassungsautonomie ein-

schränkt oder eben nicht, Aussagen über die Qualität des föderalen Systems zulässt.  

Einschränkungen der Verfassungsautonomie werden in der Darstellung jedoch als solche 

sichtbar gemacht, nämlich in der inhaltlichen Zuordnung (siehe insbesondere Anhang 2). 

D. Einschränkungen von Kompetenzen durch den einfachen Bundesgesetzge-

ber 

Die vorliegende Untersuchung beschränkt sich auf Kompetenzänderungen durch den 

Bundesverfassungsgesetzgeber. Soweit solche auf Grund bundesverfassungsrechtlicher 

Ermächtigung durch den einfachen Bundesgesetzgeber erfolgen (etwa im Bereich der 

föderalistischen Finanzordnung auf der Grundlage von § 3 Abs 1 F-VG)20 oder soweit der 

Bund als Grundsatzgesetzgeber eine bisher nicht genutzte Grundsatzkompetenz in An-

spruch nimmt (wie mit dem Sozialhilfe-Grundsatzgesetz)21, werden diese nicht behandelt. 

E. Zeitlich befristete Kompetenzänderungen 

Zeitlich befristete Kompetenzänderungen, die wieder außer Kraft getreten sind und keine 

Perpetuierung oder Umformulierung in einen Kompetenztatbestand erlangt haben, wur-

den zwar erhoben, werden aber in der näheren Analyse nicht berücksichtigt. Ein Beispiel 

dafür ist das BVG über die Unterbringung und Aufteilung von hilfs- und schutzbedürftigen 

Fremden.22 Die Auflistung der zeitlich befristeten Kompetenzeinschränkungen bzw -er-

weiterungen ist in den Tabellen 3 und 4 in Anhang 2 zu finden. 

F. Typen der Kompetenzänderungen 

Die vorliegende Untersuchung unterscheidet folgende Kompetenzänderungen: 

• Einschränkungen der Verfassungsautonomie (einschließlich Staatszielbestim-
mungen), 

• Änderungen der Kompetenzbestimmungen innerhalb und außerhalb des B-VG, 
also insbesondere der Art 10 bis 14b B-VG, aber auch Art 21 B-VG ua, sowie die 

• Einführung von Kompetenzdeckungsklauseln mit Unterscheidung nach statischen 
und dynamischen Kompetenzdeckungsklauseln23. 

 
20  Zu dieser Bestimmung als Kompetenznorm siehe Gamper, Die Kompetenzverteilung in der Finanzverfassung, 

in: Bußjäger/Eller (Hg), Handbuch der österreichischen Finanzverfassung (2022) 85 (88). 
21  BGBl I 41/2019 idF BGBl I 45/2023; siehe dazu auch VfGH 12.12.2019, G164/2019-25, G171/2019-24; 

15.3.2023, G 270-275/2022-15, V 223-228/2022-15. 
22  BGBl I 120/2015 (außer Kraft getreten mit 31. Dezember 2018). 
23  Als Kompetenzdeckungsklauseln werden Verfassungsbestimmungen in einfachen Gesetzen verstanden, die 

diesen am Anfang als Art I oder § 1 vorangestellt werden und einer Gebietskörperschaft – typischerweise dem 
Bund, im Rahmen der Erhebung wurde lediglich eine bereits ausgelaufene Bestimmung im BG über Verkehrs-
beschränkungen zur Sicherung der Treibstoffversorgung, BGBl 5/1974, als Kompetenzdeckungsklausel zu-
gunsten der Länder qualifiziert – die Gesetzgebungs- und/oder Vollziehungskompetenz für Bestimmungen ei-
nes konkreten Gesetzes einräumen. Die Kompetenzdeckungsklausel erstreckt sich dabei entweder auf das 
gesamte Gesetz (vgl zB Art I Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1997, § 1 KWK-Gesetz, § 1 Abs 1 E-Control-
Gesetz) oder auch nur auf einzelne Paragraphen (zB § 1 ElWOG 2010). Als statische Kompetenzdeckungs-
klauseln werden dabei solche Klauseln qualifiziert, die einer Gebietskörperschaft die Erlassung, Aufhebung und 
Vollziehung von Vorschriften eines bestimmten Gesetzes übertragen (zB § 1 ElWOG 2010, § 1 Abs 1 E-Control-
Gesetz, § 1 Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz). Dynamische Kompetenzdeckungsklauseln ermöglichen dem jewei-
ligen Gesetzgeber neben der Erlassung, Aufhebung und Vollziehung zusätzlich auch noch die Änderung des 
entsprechenden Gesetzes (zB § 1 Akkreditierungsgesetz 2012, § 1 Bauproduktenotifizierungsgesetz 2013, § 1 
Ölkesseleinbauverbotsgesetz). Statische Kompetenzdeckungsklauseln müssen daher gegebenenfalls mit jeder 



5 
 

G. Die Dynamik der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung 

Die Tatsache, dass die bundesstaatliche Kompetenzverteilung zahlreichen Änderungen 

unterworfen war, unterstreicht nicht nur die vom Bundesverfassungsgesetzgeber (zumin-

dest bis 1984 gewollte) Flexibilität der Verfassung,24 die eine entsprechende Dynamik 

ermöglichte. Sie demonstriert auch, dass das B-VG von 1920 in besonderem Ausmaß 

bestrebt war, Machtpositionen festzulegen und dadurch eine besondere Kasuistik an den 

Tag gelegt wurde.25 

Die zahlreichen Kompetenzänderungen erwecken den Anschein einer ständigen Aus-

höhlung der Residualkompetenz26 der Länder durch Bundeskompetenzen, welche – so 

der Anschein – die schon von Beginn an stark eingeschränkte Generalklausel weiter mar-

ginalisiert hätten.27 

Dieser Eindruck ist insoweit falsch, als er die Dynamik der Generalklausel28 unterschlägt. 

Tatsächlich konnten die Länder seit 1925 zahlreiche neue Gesetzgebungsmaterien er-

schließen, soweit sich durch ökonomische, gesellschaftspolitische oder sonstige Entwick-

lungen ein Handlungsbedarf ergeben hatte. 

H. Die Rolle der Privatwirtschaftsverwaltung 

Die vorliegende Studie erfasst sämtliche Änderungen der bundesstaatlichen Kompetenz-

verteilung, die als solche jedoch weitgehend auf hoheitliche Kompetenzen reduziert ist. 

Soweit auch das Agieren von Bund und Ländern als Träger von Privatrechten betroffen 

ist, handelt es sich um eine Ausnahme, da gem Art 17 B-VG Bund und Länder transkom-

petent agieren dürfen, dabei jedoch lediglich Selbstbindungsgesetze erlassen dürfen. 

Der Umfang der Privatwirtschaftsverwaltung, die seit Inkrafttreten des B-VG einen enor-

men Bedeutungsanstieg erfahren hat, wird durch den Blick auf gesetzliche Grundlagen 

nur unzureichend erschlossen. Das bedeutet auch, dass Kompetenzverschiebungen in 

aller Regel diesen wichtigen Bereich der Staatstätigkeit zumeist nicht betroffen haben.29 

 
Änderung des jeweiligen Gesetzes erneut beschlossen werden, wohingegen dynamische bis zu ihrer Aufhe-
bung bzw ihrem Auslaufen jegliche Novelle mit abdecken. Ebenfalls als dynamische Kompetenzdeckungsklau-
seln qualifiziert wurden jene Bestimmungen, die lediglich die Vollziehung (und nicht auch die Erlassung, Ände-
rung und Aufhebung) eines Gesetzes einer Gebietskörperschaft übertragen oder eine Vollziehung in unmittel-
barer Bundesverwaltung ermöglichen, da diese Vollziehungskompetenz bis zu ihrer Aufhebung bzw ihrem Aus-
laufen gilt und nicht – wie bei statischen Kompetenzdeckungsklauseln – mit jeder Novelle erneut beschlossen 
werden muss (vgl § 10 Abs 2 BG womit das BG über die Einhebung eines Wohnbauförderungsbeitrages neu-
erlich abgeändert wird, BGBl 164/1956, § 1 GWG 2011, § 1a Sozialministeriumsservicegesetz). Vgl zum Begriff 
der Kompetenzdeckungsklauseln auch Neudorfer, Kompetenzdeckungsklauseln außerhalb des B-VG. Öster-
reichische Provisorienkultur oder sinnvoller Pragmatismus?, in: Schmid et al (Hg), Auf dem Weg zum hypermo-
dernen Rechtsstaat? (2011) 111 (112 ff); Bußjäger, Kompetenzverteilung 524; ders/Bundschuh-Rieseneder, 
Praxisfragen des Verbots der Errichtung von Ölheizungen, ÖZW 2020, 79 (80 mwN). 

24  Gamper, Staat und Verfassung5 (2021) 65 f. 
25  Wiederin, Über Ruinen und Verfassungen, juridikum 2003, 192 (193); vgl dazu auch Bußjäger, Jenseits von 

Spielregel- und Werteverfassung: Verfassungsfunktionen auf dem Prüfstand, in: ders/Gamper/Kahl (Hg), 100 
Jahre Bundesverfassungsgesetz. Verfassung und Verfassungswandel im nationalen und internationalen Kon-
text (2020) 1 (14 und 20). 

26  Siehe dazu auch Gamper, Staat 102 f. 
27  Zur Kritik an dieser Marginalisierung der Generalklausel auch durch eine verfehlte Verfassungsinterpretation 

Pernthaler, Kompetenzverteilung in der Krise. Voraussetzungen und Grenzen der Kompetenzinterpretation in 
Österreich (1989) 43 ff. 

28  Siehe Pernthaler, Kompetenzverteilung 44. 
29  Ausnahmen bilden Art 14b B-VG, der eine der wenigen bundesverfassungsrechtlichen Regelungen betreffend 

die Privatwirtschaftsverwaltung darstellt, die Gleichstellung von Bund und Ländern als Privatrechtsträger durch 
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Es ist daher bereits an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass Verschiebungen der Ge-

wichte von Bund und Ländern in der Privatwirtschaftsverwaltung einer gesonderten Un-

tersuchung vorbehalten bleiben müssten, die auch die Rolle der Gemeinden einschließen 

müsste. 

  

 
die B-VG Novelle BGBl 444/1974, sowie Änderungen im Bereich der Wohnbauförderung (BG womit das BG 
über die Einhebung eines Wohnbauförderungsbeitrages neuerlich abgeändert wird, BGBl 164/1956; B-VG No-
velle BGBl 640/1987) bzw Regelungen für die Gewährung von bestimmten Förderungen auf Grund privatwirt-
schaftlicher Vereinbarungen im landwirtschaftlichen Bereich (§ 2 Abs 5 Landwirtschaftsgesetz 1992, BGBl 
420/1996). 
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III. Analyse 

A. Kompetenzänderungen zu Gunsten des Bundes – wechselnde Paradigmen 

Bei den Kompetenzverschiebungen zu Gunsten des Bundes fallen neben zahlreichen 

Bestimmungen, welche die Verfassungsautonomie der Länder,30 aber auch Staatsziel-

bestimmungen31 betreffen, vor allem die Kompetenzverschiebungen im Bereich der Wirt-

schaftslenkung auf.32 

Die zuletzt genannten Zentralisierungen waren vor allem in den 1950er- und 1960er-Jah-

ren dominant und wurden, weil regelmäßig zeitlich befristet, immer wieder verlängert bzw 

schließlich in permanente Bundeskompetenzen überführt.33 Die historischen Gründe lie-

gen darin, dass in der Krisenzeit nach 1945 zahlreiche Bewirtschaftungsmaßnahmen von 

Mangelwaren eingeführt werden mussten und der Kriegsfolgentatbestand gem Art 10 

Abs 1 Z 15 B-VG durch den Staatsvertrag von Wien nicht mehr angewendet werden 

konnte.34 

Auffallend sind in den ersten Jahren nach 1945 auch Zentralisierungen im Bereich der 

wirtschaftlichen Selbstverwaltung (Ausweitung der Zuständigkeiten der Arbeiterkammern 

 
30  ZB Einführung des LH-Stellvertreters durch die B-VG Novelle BGBl 268/1925; Festlegung von Grundsätzen für 

die Einrichtung und Geschäftsführung der Ämter der LReg außer Wien durch das BVG ÄdLReg, BGBl 289/1925; 
Entfall der Möglichkeit des Landesverfassungsgesetzgebers, für NR-Wahlen eine Wahlpflicht anzuordnen, 
durch die B-VG Novelle BGBl 470/1992; Einfügung von Bestimmungen über Wahlen zum EP, Regelung für 
öffentlich Bedienstete, die sich um ein Mandat im EP bewerben bzw ein solches erhalten durch die B-VG Novelle 
BGBl 1013/1994; Beschränkungen über die Höhe der Bezüge öffentlicher Funktionsträger, die auch Landes-
kompetenzen begrenzen, durch das BezBegrBVG, BGBl I 64/1997; (Erstmalige) Regelung des Zustimmungs-
verfahrens der Länder zu BG in Art 42a B-VG durch die B-VG Novelle BGBl I 51/2012. 

31  So zB die Staatszielbestimmung über die Existenz und Vielfalt politischer Parteien (Art I § 1 Parteiengesetz, 
BGBl 404/1975); das Bekenntnis von Bund, Ländern und Gemeinden zur tatsächlichen Gleichstellung von Mann 
und Frau (Art 7 Abs 1 B-VG, BGBl I 68/1998); die Staatszielbestimmung betreffend Schulen in Art 14 Abs 5a 
B-VG (BGBl I 31/2005); diverse Staatszielbestimmungen im BVG über die Nachhaltigkeit, den Tierschutz, den 
umfassenden Umweltschutz, die Sicherstellung der Wasser- und Lebensmittelversorgung und die Forschung 
(BGBl I 111/2013). 

32  So zB im Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz (statische Kompetenzdeckungsklausel erstmalig durch BGBl 
272/1995; mittlerweile dynamische Kompetenzdeckungsklausel in Art I Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 
1997), im Marktordnungsgesetz (erstmalig durch BGBl 276/1958, aktuell auch in § 1 Marktordnungsgesetz 2021 
enthalten), im Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetz (statische Kompetenzdeckungsklausel erstmalig durch 
BGBl 318/1976, mittlerweile dynamische Kompetenzdeckungsklausel in § 1 Erdölbevorratungsgesetzes 2012), 
im Energielenkungsgesetz (erstmalig durch BGBl 319/1976, nunmehr auch in § 1 Energielenkungsgesetz 2012) 
oder im GWG (dynamische Kompetenzdeckungsklausel erstmalig durch BGBl I 148/2002, nunmehr auch in § 1 
GWG 2011 enthalten). 

33  So war beispielsweise in Art I Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1952, BGBl 272/1955, erstmalig eine stati-
sche Kompetenzdeckungsklausel enthalten, die mit mehreren Novellen zu diesem Gesetz immer wieder be-
schlossen wurde (vgl zB BGBl 268/1978, 285/1980 oder 308/1982). Das dieses Gesetz aufhebende und nun-
mehr in Geltung stehende Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1997, BGBl 789/1996, beinhaltete zunächst in 
seinem Art I ebenfalls eine statische Kompetenzdeckungsklausel, seit der Novelle BGBl I 113/2016 ist in Art I 
eine dynamische Kompetenzdeckungsklausel enthalten. Mit BGBl 276/1958 wurde erstmals eine statische 
Kompetenzdeckungsklausel in das damals in Geltung stehende Marktordnungsgesetz aufgenommen, verschie-
denen Novellen zu diesem Gesetz enthielten auch regelmäßig eine solche statische Kompetenzdeckungsklau-
sel. In § 1 des (aktuell in Geltung stehenden) Marktordnungsgesetzes 2021 ist nach wie vor eine solche enthal-
ten. 

34  Wiederin, Die Kompetenzverteilung hinter der Kompetenzverteilung, ZÖR 2011, 215 (221); Neudorfer, Kompe-
tenzdeckungsklauseln 114 f; Grabenwarter/Frank, B-VG (2020) Art 10 Rz 3. 
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zu Lasten der Landwirtschaftskammer,35 sowie Ausweitung von arbeitsrechtlichen Vor-

schriften des Bundes auf Landesbereiche).36 In solchen Regelungen gelangen die Prio-

ritäten der von 1945 bis 1966 regierenden Großen Koalitionen zum Ausdruck, nämlich 

wirtschafts- und sozialpolitische Regelungen einheitlich zu treffen und den Kammerstaat 

abzusichern.37 

Mit den 1980er-Jahren treten Zentralisierungen im Bereich des Umweltschutzes in den 

Vordergrund (Immissionsgrenzwerte 1983,38 Luftreinhaltung und Abfallwirtschaft 1988,39 

UVP 199340). 

Mit dem EU-Beitritt ändern sich die Paradigmen neuerlich: Nunmehr ist das öffentliche 

Wirtschaftsrecht (Elektrizitätsrecht, Vergaberecht) Gegenstand von Zentralisierungen,41 

aber auch im Bereich des Sozialrechts erfolgen Kompetenzverschiebungen zugunsten 

des Bundes (insbesondere Pflegegeld).42 Der aktuellste Trend ist schließlich der Klima-

schutz, der zu weiteren Kompetenzeinschränkungen zulasten der Länder führt.43 

B. Kompetenzänderungen zu Gunsten der Länder 

Bis zur B-VG Novelle 1974 waren Kompetenzänderungen zu Gunsten der Länder eine 

Seltenheit. In legislativer Hinsicht nennenswert ist am ehesten die Klarstellung der Zu-

ständigkeit der Länder für den Ausländergrundverkehr 1969.44 Insoweit ist der Befund 

vom „Niedergang des Föderalismus“ nach 1945 auf den ersten Blick nicht völlig unbe-

gründet.45 

Dies hat sich mit der angesprochenen B-VG Novelle wesentlich geändert. Vor allem die 

Erweiterung der Organisationsautonomie der Länder und der Dienstrechtskompetenzen 

 
35  BGBl 105/1954. 
36  BGBl 154/1956 und BGBl 164/1956. 
37  Bussjäger/Johler, Power-Sharing in Austria: Consociationalism, Corporatism, and Federalism, in: Keil/McCul-

loch (Hg), Power Sharing in Europe (2021) 43 (44). 
38  Änderung des entsprechenden Kompetenztatbestandes in Art 10 Abs 1 Z 12 B-VG mit BGBl 175/1983. 
39  Durch Änderung der entsprechenden Kompetenztatbestände in Art 10 Abs 1 Z 12 sowie Art 11 Abs 5 B-VG mit 

BGBl 685/1988. 
40  Durch Änderung der entsprechenden Kompetenztatbestände in Art 10 Abs 1 Z 7 und 9 sowie Art 11 Abs 6 bis 

9 B-VG mit BGBl 508/1993. 
41  Vgl etwa die statische Kompetenzdeckungsklausel in § 1 ElWOG (erstmalig mit BGBl I 143/1998 beschlossen, 

in mehreren Novellen zum ElWOG erneut enthalten, bis zur Aufhebung durch BGBl I 107/2021; das nunmehrige 
ElWOG 2010 beinhaltet ebenfalls eine statische Kompetenzdeckungsklausel); die statische Kompetenzde-
ckungsklausel in Energieliberalisierungsgesetz, BGBl I 121/2020 (aufgehoben im Zuge der Erlassung des El-
WOG 2010 sowie des E-Control-Gesetzes mit BGBl I 110/2010, wo in letzterem eine Neuregelung der Regu-
lierungsbehörde erfolgt und ebenfalls mit mehreren Novellen statische Kompetenzdeckungsklauseln beschlos-
sen wurden); oder die dynamische Kompetenzdeckungsklausel im BG über Genehmigungen iZm Sanktions-
maßnahmen in Angelegenheiten des öffentlichen Auftragswesens, BGBl I 150/2022. 

42  ZB durch die dynamische Kompetenzdeckungsklausel in Art I Bundespflegegeldgesetz, BGBl 110/1993, die 
2011 mit der B-VG Novelle BGBl I 58/2011 in Art 10 Abs 1 Z 11 bzw Art 102 Abs 2 B-VG überführt wurde, die 
(dynamische) Kompetenzdeckungsklausel in § 1a Sozialministeriumsservicegesetz, BGBl I 51/2012, wonach 
Angelegenheiten in unmittelbarer Bundesverwaltung besorgt werden können, soweit durch BG eine Zuständig-
keit des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen vorgesehen ist; oder den Ausschluss des Pflegere-
gresses gem § 330a ASVG, BGBl I 125/2017. 

43  So zB durch Einfügung diverser Staatszielbestimmungen im BVG über die Nachhaltigkeit, den Tierschutz, den 
umfassenden Umweltschutz, die Sicherstellung der Wasser- und Lebensmittelversorgung und die Forschung, 
BGBl I 111/2013; das Ölkesseleinbauverbotsgesetz, BGBl I 6/2020; das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, BGBl I 
150/2021 oder das BG zur Festlegung einheitlicher Standards beim Infrastrukturaufbau für alternative Kraft-
stoffe, BGBl I 150/2021. 

44  BGBl 27/1969. 
45  Werndl, Kompetenzverteilung 45. 
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ist hervorzuheben.46 Punktuelle Erweiterungen brachte auch die B-VG Novelle 198447 

sowie die Kompetenz zur Regelung der Wohnbauförderung 1987.48 Die Kompetenzver-

luste der Länder im Bereich des Umweltschutzes wurden zumindest teilweise durch klei-

nere Kompetenzgewinne (etwa im Bereich des Baugrundstücksverkehrs) kompensiert.49 

Die Dienstrechtskompetenzen der Länder wurden 1999 durch den Entfall des Homoge-

nitätsprinzips im Dienstrecht in Art 21 B-VG nochmals deutlich erweitert. 

Aus föderalistischer Sicht positiv zu bewerten ist schließlich auch die B-VG Novelle 

BGBl I 14/2019, mit der einige Angelegenheiten der Grundsatzgesetzgebung in Art 12 

B-VG in die Landeskompetenz verwiesen wurden. 

Im Gegensatz zum Bund konnten die Länder ihre Kompetenzen inhaltlich von wenigen 

Ausnahmen abgesehen nur bedingt erweitern, dafür aber ihre Organisationsautonomie 

deutlich stärken. 

C. Verfassungsautonomie 

Die Verfassungsautonomie ist neben der eigenständigen Kompetenzverteilung ein wei-

teres Kriterium der Bundesstaatlichkeit.50 In Österreich wird von einer relativen Verfas-

sungsautonomie gesprochen. Unbestritten ist, dass die Verfassungsautonomie nicht 

durch allgemeine Systemgrundsätze und institutionelle Grundtypen der Bundesverfas-

sung, sondern durch unzählige bundesverfassungsrechtliche Normen, die Homogenität 

im Bundesstaat herstellen, eingeschränkt wird.51 

Die Verfassungsautonomie der Länder wurde zwar immer wieder durch punktuelle Maß-

nahmen erweitert,52 in der Tendenz überwiegen jedoch die „Homogenisierungen“ deut-

lich. Beispiele dafür sind die Beschränkungen der Verfassungsautonomie durch die Neu-

ordnung der dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung jener öffentlichen Bediensteten, 

 
46  So wurde etwa die Zuständigkeit für das Dienst- und Personalvertretungsrecht der Bediensteten der Länder, 

Gemeinden und Gemeindeverbände in die Gesetzgebungs- und Vollziehungskompetenz der Länder übertra-
gen, darüber hinaus oblag die Regelung der Organisation der allgemeinen staatlichen Verwaltung in den Län-
dern nunmehr der Landesgesetzgebung (mit Zustimmungsrechten des Bundes). 

47  BGBl 490/1984. 
48  BGBl 640/1987. 
49  Siehe zB BGBl 175/1983 (Abkürzung des Instanzenzuges in Fällen des damaligen Art 15 Abs 5 B-VG betreffend 

Bausachen bundeseigener Gebäude, die öffentlichen Zwecken dienen), BGBl 445/1990 (Neufassung der Aus-
nahmeregelung zugunsten des Ausländergrundverkehrs erfasst auch den Erwerb von Todes wegen und ordnet 
ihn der Landesgesetzgebung zu) oder BGBl 276/1992 (Ausnahme des „Verkehrs mit bebauten oder zur Bebau-
ung bestimmten Grundstücken“ aus dem Kompetenztatbestand „Zivilrechtswesen“ zugunsten der Länder). 

50  Gamper, Staat 107. 
51  Pernthaler, Österreichisches Bundesstaatsrecht (2004) 303. 
52  Als Beispiele dafür können etwa die Vereinfachung der Landesgesetzgebung durch Änderungen in Art 97 Abs 

2 und Art 98 B-VG durch die B-VG Novelle BGBl 444/1974, die Einführung der Möglichkeit der Durchführung 
eines zweiten Ermittlungsverfahrens bei Landtagswahlen durch die B-VG Novelle BGBl 470/1992, die Möglich-
keit der Einführung der Bürgermeister:innendirektwahl durch die B-VG Novelle BGBl 504/1994, die Änderung 
der Mitwirkungsbefugnisse der Länder bei Grenzänderungen durch die B-VG Novelle BGBl I 2/2008 oder der 
Entfall gewisser Voraussetzungen iZm der Bestellung des LAD durch die Novelle zum BVG ÄdLReg BGBl I 
14/2019 genannt werden. 
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die zu Mitgliedern des NR, des BR oder eines LT gewählt wurden oder sich um ein Man-

dat im NR oder in einem LT bewerben,53 das BezBegrBVG54, die Regelung des Zustim-

mungsverfahrens der Länder zu BG,55 im Bereich des Parteienrechts56 oder durch die 

Festlegung von Bedingungen bezüglich des Wahlrechts und der Wählbarkeit.57 

D. Haushaltsautonomie 

Eine föderalistische Finanzordnung ist ein weiteres Wesenselement der Bundesstaatlich-

keit.58 Diese wird wie bereits oben dargestellt in besonderem Maße bereits durch den 

einfachen Bundesgesetzgeber eingeschränkt, ja sogar durch den Verordnungsgeber mit 

der auf der Grundlage des § 16 Abs 1 F-VG ergehenden Voranschlags- und Rechnungs-

abschlussverordnung.59 An diesem finanzverfassungsrechtlichen Übergewicht des Bun-

des60 hat sich seit Erlassung des F-VG im Jahr 1948, das diese Grundsätze verankert 

hat, wenig verändert.61 

E. Zeitliche Dimensionen 

In zeitlicher Hinsicht fällt auf, dass Kompetenzverschiebungen angesichts der Flexibilität 

der österreichischen Bundesverfassung ohnehin häufig vorgenommen wurden, aber seit 

Ende der 1980er-Jahre zahlenmäßig deutlich zugenommen haben (vgl dazu insbeson-

dere Anhang 1 Diagramme 5–7). 

Die Zustimmungspflichtigkeit solcher Änderungen zugunsten des Bundes nach der B-VG 

Novelle BGBl 490/1984 durch den BR hat die Dynamik nicht sichtbar eingebremst.62 Sie 

mag dessen ungeachtet ärgere Kompetenzverluste der Länder verhindert haben.63 Im-

merhin ist etwa seit dem Jahr 2000 festzustellen, dass die Zahl der Zustimmungen des 

BR zu Kompetenzänderungen zu Lasten der Länder tendenziell leicht abnimmt. 

 

 
53  BGBl 61/1983. 
54  BGBl I 64/1997. 
55  BGBl I 51/2012. 
56  BGBl I 56/2012. 
57  B-VG Novelle BGBl I 41/2016. 
58  Vgl Bußjäger/Eller, Die föderalistische Finanzordnung im Überblick, in: dies (Hg), Handbuch der österreichi-

schen Finanzverfassung (2022) 3. 
59  Dazu näher Frank, Das Haushaltsrecht der Länder, in: Bußjäger/Eller (Hg), Handbuch der österreichischen 

Finanzverfassung (2022) 325 (328). 
60  Bußjäger/Eller, Finanzordnung 4. 
61  In den FAG sind nur vereinzelt Maßnahmen zur Stärkung von Länderrechten enthalten, beispielsweise durch 

die von ihnen vorgesehene praktische Verteilung der Abgabenerträge zwischen den Gebietskörperschaften 
oder etwa durch die „Verländerung“ des Wohnbauförderungsbeitrages mit §§ 9 und 16 FAG 2017 (Kofler, Ent-
wicklung des österreichischen Finanzverfassungsrechts, in: Bußjäger/Eller [Hg], Handbuch der österreichischen 
Finanzverfassung [2022] 17 [26 f und 32 ff]). 

62       Siehe dazu Institut für Föderalismus, Föderalismusdatenbank https://foederalismus.at/contentit4/uploads/foe-
deralismus_datenbank.pdf (Stand 2019) sowie Institut für Föderalismus, 46. Bericht über den Föderalismus in 
Österreich (2021) (2022) 201.  

63  Bußjäger, Schrittweise Anpassung statt großer Reform: Die Entwicklung der Rechte des Bundesrates in der 
Gesetzgebung und ihrer Ausübung, in: Parlamentsdirektion (Hg), 100 Jahre Bundesrat. Eine starke Säule der 
Republik (2020) 120 (125); vgl auch Bußjäger, Zustimmungsrechte 58. 
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Quelle: 27. bis 46. Bericht über den Föderalismus in Österreich, herausgegeben vom Institut für 

Föderalismus. 
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IV. Bewertung: Kompetenzänderungen sind keine Einbahnstraße 

In der Gesamtbeurteilung überwiegen die Kompetenzeingriffe des Bundes in die Landes-

zuständigkeiten Kompetenzgewinne der Länder deutlich. Während inhaltlich in den ers-

ten Jahrzehnten nach 1945 die Wirtschaftslenkung im Vordergrund stand, sind es nun-

mehr Zentralisierungen im Bereich des Umweltschutzes, neuerdings verstärkt im Inte-

resse des Klimaschutzes, insbesondere auch im Energierecht. Dies ist nicht verwunder-

lich: Die Kompetenzverteilung der Bundesverfassung bedarf gerade wegen ihrer Kasuis-

tik, mit der Machtpositionen abgesichert werden sollen, einer ständigen Anpassung an 

gesellschaftliche und ökonomische Entwicklungen. Ob die Zentralisierungen in diesen 

Fällen außer der Schaffung einheitlicher Regelungen auch inhaltliche Verbesserungen 

mit sich gebracht haben, ist wohl differenziert zu beurteilen.  

Demgegenüber konnten aber auch die Länder ihre Zuständigkeiten im Bereich von Bau-

recht, Raum- und Bodenordnung, Naturschutz sowie Jugendschutz und Jugendhilfe kon-

solidieren. Auch hinsichtlich ihrer Organisationsautonomie und dem Dienstrecht haben 

die Länder ihre Kompetenzen deutlich ausgeweitet. Sie sind damit kompetenzrechtlich in 

der Lage, einen modernen öffentlichen Dienst und eine funktionsgerechte Verwaltungs-

organisation zu gewährleisten. 

Wesentliche Bereiche, die in anderen föderalen Staaten auf der Länderebene erledigt 

werden, wie etwa das Bildungswesen64 oder das Polizeirecht65, waren schon von Beginn 

an stark bundesrechtlich determiniert. Hier haben nachfolgende Verfassungsnovellen die 

Rechtslage einzementiert. 

Nicht übersehen werden darf, dass die hier dargestellten Kompetenzverschiebungen das 

Feld der Privatwirtschaftsverwaltung weitgehend unberührt gelassen haben. Dieser Be-

reich der Verwaltung konnte sich auch auf der Landesebene weitgehend unbeschränkt 

entfalten und hat die Länder im Vergleich zur Hoheitsverwaltung deutlich gestärkt.66 

 

 

 
64  So etwa in der Schweiz (Art 62 Abs 1 BV; vgl B. Ehrenzeller/K. Ehrenzeller, „L’amour de la complexité“ im 

Bundesstaat Schweiz – Kompetenzzuteilung und Kompetenzwahrnehmung in Bund und Kantonen, in: Gamper 
et al [Hg], Föderale Kompetenzverteilung in Europa [2016] 33 [38]), Deutschland (vgl Oeter, Deutschland – 
Exekutivföderalismus in Korsett des unitarischen Bundesstaates, in: Gamper et al [Hg], Föderale Kompetenz-
verteilung in Europa [2016] 103 [112 f]; Sturm, Autonomieverlust der Länder. Föderale Kompetenzverteilung in 
Deutschland, in: Gamper et al [Hg], Föderale Kompetenzverteilung in Europa [2016] 129 [141 f]) Belgien 
(Art 127 § 1 Z 2 der belgischen Verfassung; vgl auch Popelier, Zuständigkeitsteilung in Belgien: Kompetenzver-
teilung als Kennzeichen multinationalen Konfliktmanagements, in: Gamper et al [Hg], Föderale Kompetenzver-
teilung in Europa [2016] 151 [155]; Kohler/Petersohn, Belgien: Vorzeigemodell eines dualen Föderalismus oder 
konföderales Gebilde sui generis?, in: Gamper et al [Hg], Föderale Kompetenzverteilung in Europa [2016] 181 
[195]) oder Bosnien-Herzegowina (vgl Keil/Woelk, Auf der Suche nach einem funktionsfähigen, akzeptierten 
Gesamtsystem: Kompetenzverteilung zwischen Staat und Entitäten in Bosnien und Herzegowina, in: Gamper 
et al [Hg], Föderale Kompetenzverteilung in Europa [2016] 215 [222 f]). 

65  So etwa in Deutschland (vgl Oeter, Exekutivföderalismus 112 f; Sturm, Autonomieverlust 140 f) oder Bosnien-
Herzegowina (vgl Keil/Woelk, Suche 222 f). 

66  Vgl dazu Pernthaler, Bundesstaatsrecht 317, der jedoch auch darauf hinweist, dass die Kompetenzfreiheit im 
Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung „dem Bund dieselben – und in Kombination mit seinen Hoheitskompe-
tenzen und Finanzmitteln noch weitaus größeren – Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten in den letzten, noch 
verbliebenen Landeskompetenzen“ gibt. 
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ANHANG 1 – Kompetenzänderungen auf einen Blick 

Diagramm 1 
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Diagramm 2 
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Diagramm 3 
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Diagramm 4 
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Diagramm 5 
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Diagramm 6 
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Diagramm 7* 

 

* Abweichung von Printversion aufgrund fehlerhafter Datenverknüpfung in derselben 
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Diagramm 8 
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Diagramm 9 

  

Bundes-/Landesverfassung
36

Organisation (des Landes und der 
Gemeinden)

15

Organisation
Schulwesen,

Pflichtschulen
7

Landwirtschaft und land- und forst-
wirtschaftliches Arbeitsrecht

8

Dienstrecht (des Landes
und der Gemeinden)

10

Gewerbe und Industrie
3

Sozial- und Behindertenhilfe
9

Auswärtige Angelegenheiten (der 
Länder)

7
Wirtschaftslenkung (und 

landwirtschaftliche Marktordnung 
bzw Angelegenheiten der 

gemeinsamen Agrarpolitik)
15

Verkehr
5

Veranstaltungen und örtliche 
Sicherheit

4

Schulwesen,
Pflichtschulen, Kindergärten und 

Kinderbetreuung
3

Wahrung der äußeren Sicherheit und 
Zivildienst

3

Öffentliches Wohnungswesen, 
Wohnbauförderung und Assanierung

3

Landesfinanzen
3

Umweltschutz (soweit er nicht in die 
Zuständigkeit der Länder fällt)

4

Abfallwirtschaft
3

Elektrizitätswesen
4

Zivilrechtswesen, Justizpflege und 
Justizstrafrecht

8

Öffentliches Auftragswesen
3

Baurecht
5

Verwaltungsverfahren, allgemeine 
Bestimmungen des 

Verwaltungsstrafrechtes und 
verwaltungsgerichtliches Verfahren

15

Staatsbürgerschaft, 
Personenstandswesen und 

Aufenthalt
3

Schulwesen/
Jugendwohlfahrt und Jugendschutz/

Sozial- und Behindertenhilfe
4

Heil- und Pflegeanstalten
3

Raumordnung und Bodenschutz
4

Sport und Tourismus
3

Wahrung der inneren Sicherheit
6

Zuordnung zu mehreren der hier 
genannten Kategorien 

(Mehrfachzuordnungen)
10

Sonstige
16

ANZAHL ÄNDERUNGEN NACH LEBENSBEREICHEN
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Diagramm 10

Bundes-/Landesverfassung
16%

Organisation (des Landes und der 
Gemeinden)

7%

Organisation
Schulwesen,

Pflichtschulen
3%

Landwirtschaft und land- und forst-
wirtschaftliches Arbeitsrecht

4%

Dienstrecht (des Landes
und der Gemeinden)

5%

Gewerbe und Industrie
1%

Sozial- und Behindertenhilfe
4%

Auswärtige Angelegenheiten (der 
Länder)

3%

Wirtschaftslenkung (und 
landwirtschaftliche Marktordnung 

bzw Angelegenheiten der 
gemeinsamen Agrarpolitik)

7%

Verkehr
2%

Veranstaltungen und örtliche 
Sicherheit

2%

Schulwesen,
Pflichtschulen, Kindergärten und 

Kinderbetreuung
1%

Wahrung der äußeren Sicherheit und 
Zivildienst

1%

Öffentliches Wohnungswesen, 
Wohnbauförderung und Assanierung

1%

Landesfinanzen
1%

Umweltschutz (soweit er nicht in die 
Zuständigkeit der Länder fällt)

2%

Abfallwirtschaft
1%

Elektrizitätswesen
2%

Zivilrechtswesen, Justizpflege und 
Justizstrafrecht

4%

Öffentliches Auftragswesen
1%

Baurecht
2%

Verwaltungsverfahren, allgemeine 
Bestimmungen des 

Verwaltungsstrafrechtes und 
verwaltungsgerichtliches Verfahren

7%

Staatsbürgerschaft, 
Personenstandswesen und 

Aufenthalt
1%

Schulwesen/
Jugendwohlfahrt und Jugendschutz/

Sozial- und Behindertenhilfe
2%

Heil- und Pflegeanstalten
1%

Raumordnung und Bodenschutz
2%

Sport und Tourismus
1%

Wahrung der inneren Sicherheit
3%

Zuordnung zu mehreren der hier 
genannten Kategorien 

(Mehrfachzuordnungen)
5%

Sonstige
7%

ANZAHL ÄNDERUNGEN NACH LEBENSBEREICHEN (IN PROZENT)
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Anmerkung zu den Diagrammen 9 und 10: 

Aus Übersichtlichkeitsgründen wurden in der graphischen Darstellung bei den Diagram-

men 9 und 10 manche Lebensbereiche, welchen jeweils nur eine oder zwei Kompe-

tenzänderungen zugeordnet wurden, unter der Kategorie „Sonstige“ zusammengefasst. 

Darüber hinaus war bei einigen Kompetenzeinschränkungen bzw -erweiterungen eine 

eindeutige Zuordnung zu einer der oben genannten Kategorien nicht möglich, da die Än-

derung mehrere Lebensbereiche berührt. Diese Kompetenzänderungen wurden in den 

beiden vorherigen Diagrammen daher in der Kategorie „Zuordnung zu mehreren der hier 

genannten Kategorien (Mehrfachzuordnungen)“ erfasst. 

Durch die folgende Tabelle werden die einzelnen Kategorien im Detail dargestellt, sodass 

auch Kategorien mit je nur einer oder zwei Zuordnungen sowie Mehrfachzuordnungen 

ersichtlich sind. 

 

Lebensbereich 
Anzahl 

Änderungen 
Anmerkungen 

Landesverfassung 37 
davon 4-mal gemeinsam mit Bundes-
verfassung und 1-mal gemeinsam mit 
Auswärtige Angelegenheiten erfasst 

Bundesverfassung 4 
Alle 4 Erfassungen gemeinsam mit 
Landesverfassung 

Organisation (des Landes 
und der Gemeinden) 

15   

Organisation Schulwesen, 
Pflichtschulen 

7   

Landwirtschaft und 
land- und 
forstwirtschaftliches Arbeits-
recht 

10 

davon 1 Mehrfacherfassung im Zuge 
des BVG über die Nachhaltigkeit, den 
Tierschutz, den umfassenden Umwelt-
schutz, die Sicherstellung der Wasser- 
und Lebensmittelversorgung und die 
Forschung und 1-mal gemeinsam mit 
Sozialversicherung/Gewerbe und 
Industrie erfasst 

Dienstrecht (des Landes 
und der Gemeinden) 

10   

Gewerbe und Industrie 5 

davon 1-mal gemeinsam mit Sozialver-
sicherung/ Landwirtschaft und land- 
und forstwirtschaftliches Arbeitsrecht 
und 1-mal gemeinsam mit Arbeitsrecht 
erfasst 

Sozial- und Behindertenhilfe 9   

Auswärtige 
Angelegenheiten 
(der Länder) 

8 
davon 1-mal gemeinsam mit Landes-
verfassung erfasst 
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Wirtschaftslenkung (und 
landwirtschaftliche Markt-
ordnung bzw 
Angelegenheiten der 
gemeinsamen Agrarpolitik) 

19 
davon 4-mal gemeinsam mit 
Elektrizitätswesen erfasst 

Verkehr 6 
davon 1-mal gemeinsam mit 
Elektrizitätswesen/ Gesundheitswesen 
erfasst 

Veranstaltungen und 
örtliche Sicherheit 

4   

Schulwesen, Pflichtschulen, 
Kindergärten und 
Kinderbetreuung 

3 
Achtung: Eigene Kategorie 
Organisation Pflichtschulen, Schulwe-
sen 

Wahrung der äußeren 
Sicherheit und Zivildienst 

3   

Öffentliches 
Wohnungswesen, Wohn-
bauförderung und 
Assanierung 

3   

Arbeitsrecht 2 
davon 1-mal gemeinsam mit Gewerbe 
und Industrie 

Landesfinanzen 3   

Datenschutz 2   

Umweltschutz (soweit er 
nicht in die Zuständigkeit der 
Länder fällt) 

5 

davon 1 Mehrfacherfassung im Zuge 
des BVG über die Nachhaltigkeit, den 
Tierschutz, den umfassenden Umwelt-
schutz, die Sicherstellung der Wasser- 
und Lebensmittelversorgung und die 
Forschung 

Auskunftsrecht 1   

Abfallwirtschaft 3   

Elektrizitätswesen 10 

davon 1-mal gemeinsam mit Wahrung 
der inneren Sicherheit, 4 mal gemein-
sam mit Wirtschaftslenkung und 1 mal 
gemeinsam mit Verkehr/Gesundheits-
wesen erfasst 

Zivilrechtswesen, Justiz-
pflege und Justizstrafrecht 

8   

Geldwirtschaft und Kapital-
verkehr 

2   

Privatwirtschaftsverwaltung 2   
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Öffentliches Auftragswesen 3   

Tier- und Pflanzenschutz 3 

davon 1 Mehrfacherfassung im Zuge 
des BVG über die Nachhaltigkeit, den 
Tierschutz, den umfassenden Umwelt-
schutz, die Sicherstellung der Wasser- 
und Lebensmittelversorgung und die 
Forschung 

Baurecht 5   

Sozialversicherung 1 

gemeinsam mit Gewerbe und 
Industrie/Land- und 
forstwirtschaftliches Arbeitsrecht er-
fasst 

Verwaltungsverfahren, 
allgemeine Bestimmungen 
des Verwaltungsstrafrech-
tes und verwaltungsgericht-
liches Verfahren 

15   

Staatsbürgerschaft, 
Personenstandswesen und 
Aufenthalt 

3   

Schulwesen/Jugendwohl-
fahrt und Jugendschutz/ 
Sozial- und Behindertenhilfe 

4   

Kartellwesen und 
Wettbewerbsrecht 

1   

Wasser-, Forst- und Berg-
wesen 

2 

davon 1 Mehrfacherfassung im Zuge 
des BVG über die Nachhaltigkeit, den 
Tierschutz, den umfassenden Umwelt-
schutz, die Sicherstellung der Wasser- 
und Lebensmittelversorgung und die 
Forschung 

Natur- und Landschafts-
schutz 

2 

davon 1 Mehrfacherfassung im Zuge 
des BVG über die Nachhaltigkeit, den 
Tierschutz, den umfassenden Umwelt-
schutz, die Sicherstellung der Wasser- 
und Lebensmittelversorgung und die 
Forschung 

Gesundheitswesen 1 
gemeinsam mit Elektrizitätswesen/ 
Verkehr 

Heil- und Pflegeanstalten 3   

Wasserrecht 1   
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Raumordnung und Boden-
schutz 

4   

Kulturgüterschutz und 
kulturelle Einrichtungen bzw 
Angelegenheiten 

2   

Sport und Tourismus 3   

Wahrung der inneren 
Sicherheit 

7 
davon 1-mal gemeinsam mit 
Elektrizitätswesen erfasst 
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ANHANG 2 – Darstellung sämtlicher Kompetenzverschiebungen 

Tabelle 1 

Einschränkung Gesetzgebungs-/Vollziehungszuständigkeit Länder 

GP Materie 
BGBl (I) 

Nr 
Inhaltliche 
Änderung 

Art der 
Kompetenzänderung 

Änderung 
Gesetzgebungs- 

und/oder 
Vollziehungskom-

petenz 

1920 – 1934 

II
. 
G

P
 

Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

268/1925 

Einfügung des LH-Stellvertreters in Art 105 Abs 1 B-VG 
(„Der Landeshauptmann wird durch das von der Landesre-
gierung bestimmte Mitglied der Landesregierung (Landes-
hauptmann-Stellvertreter) vertreten. Diese Bestellung ist 
dem Bundeskanzler zur Kenntnis zu bringen. Tritt der Fall 
der Vertretung ein, so ist das zur Vertretung bestellte Mitglied 
der Landesregierung bezüglich der Angelegenheiten der mit-
telbaren Bundesverwaltung gleichfalls der Bundesregierung 
gemäß Artikel 142 verantwortlich.“) 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Organisation 
des Landes 
(und der 
Gemeinden) 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

289/1925 

Festlegung der Grundsätze für die Einrichtung und 
Geschäftsführung der Ämter der LReg außer Wien 
 
(einige Bestimmungen dieses BVG mittlerweile aufgehoben, 
insbesondere Erweiterung der Kompetenzen der Länder 
durch BGBl I 14/2019) 

BVG 
(BVG ÄdLReg, 
BGBl 289/1925) 

Vollziehung 

Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

294/1925 
Bestimmte Unvereinbarkeitsregelungen auch für Organe der 
Länder 

Verfassungsbestimmun-
gen in einfachem Gesetz 
(Unvereinbarkeitsgesetz, 
BGBl 294/1925) 

Gesetzgebung (und 
in geringem Umfang 
auch Vollziehung) 
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II
I.
 G

P
 

Wahrung der 
inneren 
Sicherheit 

392/1929 

Zuständigkeit im Bereich der „Sicherheitspolizei“ in Gesetz-
gebung und Vollziehung zum Bund übertragen (mit Aus-
nahme der örtlichen Sicherheitspolizei, wobei hier Ingerenz-
rechte des Bundes vorgesehen wurden) 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Organisation 
Schulwesen, 
Pflichtschu-
len 

393/1929 

Kompetenz des Bundes im Bereich der „mittleren“ land- und 
forstwirtschaftlichen „Fach“schulen (durch Änderung des § 
42 ÜG 1920 mit der Novelle BGBl 393/1929, wurde aller-
dings erst 1966 tatsächlich in Anspruch genommen) 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

1945 – 1949 

 
Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

13/1945 Verbot nationalsozialistischer Wiederbetätigung 

Verfassungsbestim-
mung(en) in einfachem 
Gesetz 
(Verbotsgesetz, 
BGBl 13/1945; 
Staatsvertrag von Wien, 
BGBl 152/1955) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

V
. 
G

P
 

Staatsbürger-
schaft, 
Personen-
standswesen 
und 
Aufenthalt 

25/1947 

Verfassungsrechtliche „Sanierung“ von Bestimmungen im 
StbG 1945, die bislang in Widerspruch zur geltenden Verfas-
sungsrechtslage gestanden sind (unter anderem waren Mit-
wirkungsrechte von Bundesorganen bei der Vollziehung vor-
gesehen, die in Widerspruch zu Art 11 B-VG standen; darun-
ter auch eine Regelung, die in Grundzügen der heutigen Ver-
fassungsbestimmung in § 10 Abs 6 StbG vergleichbar ist) 

Verfassungsbestimmung 
 
(III. Hauptstück, III. Ab-
schnitt Nationalsozialis-
tengesetz) 

Vollziehung 

Landwirt-
schaft und 
land- und 
forstwirt-
schaftliches 
Arbeitsrecht 

82/1947 

Die verfassungsmäßige Zuständigkeit zur Erlassung der 
gem § 3 des Gesetzes vom 19. September 1945, StGBl Nr 
174, über die Aufhebung des Erbhofrechtes und des Land-
bewirtschaftungsrechtes zu treffenden Ausführungs- und 
Übergangsbestimmungen wird, soweit sie nach den Vor-
schriften des B-VG idF von 1929 in die Zuständigkeit der 
Landesgesetzgebung fallen, dem Bunde übertragen. 

(Statische) 
Kompetenzdeckungs-
klausel 
 
(BVG vom 21. März 1947, 
betreffend die Zuständig-
keit zur Ausführung des 
Gesetzes über die Aufhe-
bung des Erbhofrechtes 
und des Landbewirtschaf-
tungsrechtes) 

Gesetzgebung 
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V
. 
G
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Landwirt-
schaft und 
land- und 
forstwirt-
schaftliches 
Arbeitsrecht 

139/1948 

Die Gesetzgebung und die Vollziehung in Angelegenheiten 
des Arbeiterrechtes, des Arbeiter- und Angestelltenschutzes 
und der beruflichen Vertretung für Dienstnehmer in Sägen, 
Harzverarbeitungsstätten, Mühlen und Molkereien, die von 
land- und forstwirtschaftlichen Erwerbs- und Wirtschaftsge-
nossenschaften betrieben werden, sofern in diesen eine be-
stimmte Anzahl von Dienstnehmern dauernd beschäftigt ist, 
ist Sache des Bundes. 

(Dynamische) 
Kompetenzdeckungs-
klausel 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Landwirt-
schaft und 
land- und 
forstwirt-
schaftliches 
Arbeitsrecht 

210/1949 
Anwendung von Bestimmungen eines BG auf Dienstverhält-
nisse von Arbeitern in der Land- und Forstwirtschaft, 
Vollziehung dieses BVG durch BReg 

BVG 
Gesetzgebung und 
Vollziehung 

1950 – 1959 

V
II

. 
G

P
 

Dienstrecht 
des Landes 
[und der 
Gemeinden] 

105/1954 

Einbeziehung bzw Nicht-Einbeziehung von Bediensteten in 
Betrieben und Anstalten von Gebietskörperschaften bzw 
Dienststellen von Gebietskörperschaften in die Arbeiterkam-
mern 

Sonstige 
Verfassungsbestimmung 
in einfachem Gesetz 

Gesetzgebung 
(und wohl auch 
Vollziehung) 

Gewerbe und 
Industrie 

183/1954 Interessenvertretung durch Bundes- oder Landeskammern 

Sonstige 
Verfassungsbestimmung 
in einfachem Gesetz 
(3. Handelskammerge-
setznovelle → wurde 
durch 8. Handelskammer-
gesetznovelle, BGBl 
620/1991, in andere Be-
stimmung überführt, aber 
keine Kompetenzände-
rung) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Sozial- und 
Behinderten-
hilfe 

8/1955 

Neueinfügung Art 10 Abs 1 Z 17 B-VG (Kinderbeihilfe), 
gleichzeitig Einschränkung von Art 12 Abs 1 Z 2 B-VG und 
Einfügung des Tatbestandes „Bevölkerungspolitik“ in Art 102 
Abs 2 B-VG 

Änderung (Neueinfügung) 
Kompetenzbestimmung 
(B-VG Novelle 
BGBl 8/1955) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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Landesver-
fassung/ 
Auswärtige 
Angelegen-
heiten 
[der Länder] 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

211/1955 Immerwährende Neutralität (Staatszielbestimmung) 
BVG (über die immerwäh-
rende Neutralität Öster-
reichs, BGBl 211/1955) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

272/1955 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften, wie 
sie im Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1950 enthalten 
sind, sind Bundessache. 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klauseln durch verschie-
dene Novellen zum jewei-
ligen Lebensmittelbewirt-
schaftungsgesetz (erst-
malig durch 
BGBl 272/1955, auch im 
aktuellen Lebensmittelbe-
wirtschaftungsgesetz 
1997 enthalten, dort seit 
2017 dynamische Kom-
petenzdeckungsklausel) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

V
II

I.
 G

P
 

Landwirt-
schaft und 
land- und 
forstwirt-
schaftliches 
Arbeitsrecht 

154/1956 
Geltung des Arbeitsplatz-Sicherungsgesetzes auch für 
Arbeitnehmer und Lehrlinge in Dienst- oder Arbeitsverhält-
nissen, die Gegenstand des Landarbeitsgesetzes sind. 

Sonstige 
Verfassungsbestimmung 
in einfachem BG 
(seit BGBl 154/1956, ver-
gleichbare Kompetenzbe-
stimmung nunmehr in § 1 
Abs 3 Arbeitsplatz-Siche-
rungsgesetz 1991) 

Gesetzgebung (und 
Vollziehung) 
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Sozial- und 
Behinderten-
hilfe 

164/1956 

Die Vollziehung dieses BG [Anm: BG vom 18. Juli 1956, wo-
mit das BG über die Einhebung eines Wohnbauförderungs-
beitrages neuerlich abgeändert wird, BGBl 164/1956] in sei-
ner jeweiligen Fassung — soweit es die Einhebung eines 
Wohnbauförderungsbeitrages zum Gegenstand hat — ist 
auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich deren das 
B-VG etwas anderes bestimmt. 

(Dynamische) 
Kompetenzdeckungs-
klausel 

Vollziehung 

Sozial- und 
Behinderten-
hilfe 

77/1957 

Angelegenheiten der Fürsorge für die Opfer des Kampfes für 
ein freies, demokratisches Österreich und die Opfer der 
politischen Verfolgung in Gesetzgebung und Vollziehung 
Bundessache. 

(Dynamische) 
Kompetenzdeckungs-
klausel 
(durch BGBl I 59/2013 In-
tegration dieser Kompe-
tenz in Art 10 B-VG) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

276/1958 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
Marktordnungsgesetzes sind Bundessache.  
(Seit BGBl 259/1976: Die in diesen Vorschriften geregelten 
Angelegenheiten können unmittelbar von Bundesbehörden 
versehen werden.) 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klauseln (erstmalig durch 
BGBl 276/1958) durch 
verschiedene Novellen 
des jeweiligen Gesetzes 
(aktuell als Marktord-
nungsgesetz 2021 in Gel-
tung). 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

1960 – 1969 

IX
. 
G

P
 

Verkehr 148/1960 
Verlagerung der Kompetenz „Straßenpolizei“ von Art 12 
Abs 1 Z 8 in Art 11 Abs 1 (Z 4) B-VG → daher Einschränkung 
in der Gesetzgebungsbefugnis 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 

Gesetzgebung 

Dienstrecht 
des Landes 
(und der 
Gemeinden) 

205/1962 
Gesetzgebungskompetenz Dienstrecht der Angestellten von 
Ortsgemeinden bei Bund 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 

Gesetzgebung 
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Veranstaltun-
gen und 
örtliche 
Sicherheit 

205/1962 

Anpassung der Definition des Begriffes der örtlichen Sicher-
heitspolizei in Art 15 Abs 2 B-VG an die neuformulierte Be-
stimmung des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde 
gem Art 118 Abs 2 B-VG (vorher: „Angelegenheiten der ört-
lichen Sicherheitspolizei, das ist des Teiles der Sicherheits-
polizei, der das Interesse der Gemeinde zunächst berührt 
und innerhalb ihrer Grenzen durch ihre eigenen Kräfte be-
sorgt werden kann, […]“ nunmehr: „Angelegenheiten der ört-
lichen Sicherheitspolizei, das ist des Teiles der Sicherheits-
polizei, der im ausschließlichen oder überwiegenden In-
teresse der in der Gemeinde verkörperten örtlichen Gemein-
schaft gelegen und geeignet ist, durch die Gemeinschaft in-
nerhalb ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu werden, […]“). 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Organisation 
Schulwesen, 
Pflichtschu-
len 

215/1962 

Schulverfassungsnovelle 1962 (Neugestaltung der Kompe-
tenzverteilung auf dem Gebiet des „allgemeinen“ Schulwe-
sens; Festschreibung des bis dahin geltenden Provisoriums 
auf dem Gebiet des Schulwesens) 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

1970 – 1979 

X
I.

 G
P

 

Sozial- und 
Behinderten-
hilfe 

22/1970 

Erlassung, Änderung, Aufhebung und Vollziehung von Vor-
schriften des Invalideneinstellungsgesetzes 1969 bzw Be-
hinderteneinstellungsgesetzes [so die Bezeichnung seit der 
Novelle BGBl 721/1988] sind Bundessache 
(seit der Novelle BGBl 313/1992 können Angelegenheiten 
des Kündigungsschutzes begünstigter Behinderter unmittel-
bar von Bundesbehörden versehen werden.) 

Dynamische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

X
II

. 
G

P
 

Schulwesen, 
Pflichtschu-
len, 
Kindergärten 
und Kinder-
betreuung 

253/1971 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
Schülerbeihilfengesetzes sind Bundessache. 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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Wahrung der 
inneren 
Sicherheit 

408/1972 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
Sicherheitskontrollgesetzes sind Bundessache. 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klauseln 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Wahrung der 
äußeren 
Sicherheit 
und Zivil-
dienst 

187/1974 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
ZDG sind Bundessache. 

Zunächst statische 
Kompetenzdeckungs-
klauseln im ZDG bzw den 
dazugehörigen Novellen, 
dann durch die ZDG-No-
velle 2005 Integration die-
ser Kompetenzdeckungs-
klausel in Art 10 B-VG und 
Art 102 Abs 2 B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Öffentliches 
Wohnungs-
wesen, 
Wohnbauför-
derung und 
Assanierung 

287/1974 

Kompetenzverschiebungen im Bereich der Assanierung 
durch das Stadterneuerungsgesetz, BGBl 287/1974 (Neuer 
Kompetenztatbestand in Art 11 Abs 1 B-VG; Kompetenzde-
ckungsklausel in Art I § 9 Abs 1 Stadterneuerungsgesetz) 

Änderung (Neueinfügung) 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 
(Statische) 
Kompetenzdeckungs-
klausel 

Gesetzgebung 

Arbeitsrecht 444/1974 
Erweiterung Kompetenzen des Bundes auf dem Gebiet des 
Arbeitsrechts 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Organisation 
des Landes 
(und der 
Gemeinden) 

302/1975 
Weisungsfreistellung von Kollegialbehörden mit richterli-
chem Einschlag (die durch Bundes- oder Landesgesetz ein-
gerichtet wurden) 

Änderung Kompetenzbe-
stimmung B-VG 

Vollziehung 

Organisation 
Schulwesen, 
Pflichtschu-
len 

316/1975 

Neuordnung der Kompetenzen auf dem Gebiet des land- 
und forstwirtschaftlichen Schulwesens: wohl insgesamt eher 
als Einschränkung der Länderkompetenz zu qualifizieren 
(zwar Generalklausel zugunsten der Länder, aber auch 
Kompetenzen des Bundes in Gesetzgebung und zur Grund-
satzgesetzgebung, die wohl weiter gehen als bisher, dafür 
aber allgemein Entfall paktierter Gesetzgebung bei Zustän-
digkeit der Länder) 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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→ Bis vor Erlassung des Lehrerdienstrechts-Kompetenzge-
setzes, BGBl 88/1948, und des Schulerhaltungs-Kompe-
tenzgesetzes, BGBl 162/1955, Bundeskompetenz für die 
„mittleren land- und forstwirtschaftlichen Fachschulen“ (seit 
BGBl 393/1929, vorher gänzliche Landeskompetenz), 
im Übrigen Landeskompetenz, allerdings gebunden durch 
das Prinzip der paktierten Gesetzgebung. 
→ Durch diese beiden Kompetenzgesetze jeweils Kompe-
tenzverschiebungen, teilweise zugunsten des Bundes (Be-
soldungs- und des Disziplinarrechtes der Beamten der 
Schulaufsicht sowie der Lehrer an den öffentlichen Schulen 
„aller Kategorien“; Errichtung, Erhaltung und Auflassung von 
öffentlichen „mittleren land- und forstwirtschaftlichen Fach-
schulen“ in Gesetzgebung Bundessache), dafür wurde aber 
in manchen Fällen auch das Erfordernis paktierter Gesetz-
gebung (zugunsten der Länder) aufgehoben (Ausübung der 
Diensthoheit der Bundesländer über die Lehrer der „land- 
und forstwirtschaftlichen Fachschulen“; Errichtung, Erhal-
tung und Auflassung der öffentlichen „land- und forstwirt-
schaftlichen Berufsschulen“ und der öffentlichen „niederen 
land- und forstwirtschaftlichen Fachschulen“ 

  

Wahrung der 
äußeren 
Sicherheit 
und Zivil-
dienst 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

368/1975 
Bekenntnis zur umfassenden Landesverteidigung (Staats-
zielbestimmung) 

Verfassungsbestimmung 
im B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Bundes-/ 
Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

404/1975 
Staatszielbestimmung über die Existenz und Vielfalt politi-
scher Parteien 

Verfassungsbestimmung 
in einfachem Gesetz 
(Parteiengesetz) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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Wirtschafts-
lenkung 

260/1976 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
Preisgesetzes sind Bundessache und können (teilweise) in 
unmittelbarer Bundesverwaltung vollzogen werden. 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klauseln (auch durch 
mehrere Novellen zu die-
sem Gesetz bzw dem 
Preisgesetz 1992, nach 
wie vor in Kraft) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

318/1976 

Erlassung, Aufhebung [seit 2012 auch Änderung] und Voll-
ziehung von Vorschriften des Erdöl-Bevorratungs- und Mel-
degesetzes (nunmehr: Erdölbevorratungsgesetz 2012) sind 
Bundessache. 

Zunächst statische 
Kompetenzdeckungs-
klauseln (auch durch 
mehrere Novellen zu die-
sem Gesetz), seit Erlas-
sung des Erdölbevorra-
tungsgesetzes 2012 
dynamische Kompetenz-
deckungsklausel 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

319/1976 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
Energielenkungsgesetzes (nunmehr: Energielenkungsge-
setz 2012) sind Bundessache. 
(Seit 2013: Die in diesen Vorschriften geregelten Angelegen-
heiten können – unbeschadet der Stellung des LH gem Art 
102 Abs 1 des B-VG – nach Maßgabe des § 7 Abs 6 von 
Einrichtungen der gesetzlichen Interessenvertretungen im 
übertragenen Wirkungsbereich sowie von der E-Control, den 
Regelzonenführern, den Marktgebietsmanagern und den 
Verteilergebietsmanagern unmittelbar versehen werden.) 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klauseln 
(auch durch mehrere No-
vellen zu diesem Gesetz) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

(Landes-) 
Finanzen 

396/1976 
Vorgaben für Gebührenbemessung bei Verhandlung (auch) 
in der Sprache einer Volksgruppe 

Sonstige Verfassungsbe-
stimmung in einfachem 
Gesetz (die durch das 1. 
BVRBG, BGBl I 2/2008, 
zu einfachem Bundes-
recht wurde, da Verfas-
sungsrang nach geltender 
Rechtslage als entbehr-
lich erachtet wurde) 

Vollziehung 
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Datenschutz 565/1978 
Bundessache ist die Gesetzgebung in Angelegenheiten des 
Schutzes personenbezogener Daten im automationsunter-
stützten Datenverkehr; Vollzug grundsätzlich durch Bund 

Verfassungsbestimmung 
in einfachem Gesetz 
(aber: Änderung 
Kompetenzlage durch 
Novelle BGBl I 14/2019) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

1980 – 1989 

X
V

. 
G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

282/1980 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
Versorgungssicherungsgesetzes sind Bundessache und 
können (teilweise) in unmittelbarer Bundesverwaltung voll-
zogen werden. 

Statische Kompetenzde-
ckungsklauseln (erstmalig 
in BGBl 282/1980, in 
mehreren Novellen erneut 
enthalten) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Umwelt-
schutz (so-
weit er nicht 
in die Zustän-
digkeit der 
Länder fällt) 

175/1983 
Kompetenz des Bundes für Maßnahmen zur Abwehr von ge-
fährlichen Belastungen der Umwelt, die durch Überschrei-
tung von Immissionsgrenzwerten entstehen. 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
(Art 10 Abs 1 Z 12 B-VG) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

X
V

I.
 G

P
 

Schulwesen/ 
Sozial- und 
Behinderten-
hilfe/Jugend-
wohlfahrt und 
Jugend-
schutz 

455/1983 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
Schülerbeihilfengesetzes 1983 sind Bundessache. 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 
(nach wie vor unverändert 
in Geltung) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsauto-
nomie) 

611/1983 

Neuordnung der dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung 
jener öffentlichen Bediensteten, die zu Mitgliedern des NR, 
des BR oder eines LT gewählt wurden oder sich um ein Man-
dat im NR oder in einem LT bewerben („Ermächtigung“ an 
den Landesverfassungsgesetzgeber, eine dem Art 59a 
B-VG entsprechende Regelung zu schaffen, als Kompeten-
zeinschränkung, da durch LVG eine dem Art 59a entspre-
chende Regelung geschaffen werden muss; Fortsetzung der 
Berufstätigkeit dieser öffentlichen Bediensteten die Regel 
und gänzliche AußerdienststeIlung nur mehr in besonders 
gelagerten Fällen möglich). 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung im B-VG 
(Art 95 B-VG) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Umwelt-
schutz 
(Verfas-
sungsauto-
nomie) 

491/1984 
Einführung Staatszielbestimmung über den umfassenden 
Umweltschutz 

Eigenes BVG 
(damals BVG über den 
umfassenden Umwelt-
schutz, durch BGBl I 
111/2013 in neues BVG 
überführt) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Landesfinan-
zen 
(Verfas-
sungsauto-
nomie) 

212/1986 

Einfügung Art 13 Abs 2 B-VG (Bund, Länder und Gemeinden 
haben bei ihrer Haushaltsführung die Sicherstellung des ge-
samtwirtschaftlichen Gleichgewichtes und nachhaltig geord-
nete Haushalte anzustreben.) 
(Staatszielbestimmung) 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Vollziehung 

X
V

II
. 
G

P
 

Auskunfts-
recht 

285/1987 

Aufnahme einer Regelung über die Auskunftspflicht in Art 20 
Abs 4 B-VG und Neufassung der Bestimmung über die 
Amtsverschwiegenheit in Art 20 Abs 3 B-VG (im Ergebnis 
Einschränkung der Länderkompetenz) 

Änderung 
Kompetenzbestimmung  

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Dienstrecht 341/1988 
Einführung Art 7 Abs 3 B-VG (Möglichkeit der Verwendung 
geschlechtsspezifischer Amtsbezeichnungen) 

Änderung Bestimmung im 
B-VG  

Vollziehung 

Umwelt-
schutz 

685/1988 
Prinzipiell umfassende Bundeskompetenz für die Luftrein-
haltung (nicht aber Heizungsanlagen) 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 
(Art 10 Abs 1 Z 12; Art 11 
Abs 5) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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Abfallwirt-
schaft 

685/1988 

Umfassende Bundeskompetenz für die Abfallwirtschaft hin-
sichtlich gefährlicher Abfälle sowie einer sogenannten objek-
tiven Bedarfskompetenz des Bundes für die übrige Abfall-
wirtschaft  

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 
(Art 10 Abs 1 Z 12; Art 11 
Abs 5) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

1990 – 1999 

X
V

II
. 
G

P
 

Abfallwirt-
schaft 

325/1990 

Verfahrens- und Zuständigkeitskonzentration im Genehmi-
gungs- und Anzeigeverfahren nach dem AWG; Anwendung 
bautechnischer Bestimmungen im Genehmigungs- und An-
zeigeverfahren; Entfall baubehördlicher Bewilligungspflicht 

Verfassungsbestim-
mung(en) in einfachem 
BG (AWG, seit 1990) 

Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung und 
landwirt-
schaftliche 
Marktord-
nung bzw 
Angelegen-
heiten der ge-
meinsamen 
Agrarpolitik 

445/1990 

Einfügung des Tatbestands „Verkehr mit Saat- und Pflanz-
gut“ in Art 102 Abs 2 B-VG 
Anfügung der Wortfolge „Regelung des geschäftlichen Ver-
kehrs mit Saat und Pflanzgut, Futter-, Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln sowie mit Pflanzenschutzgeräten, einschließ-
lich der Zulassung und bei Saat- und Pflanzgut auch der An-
erkennung;“ in Art 10 Abs 1 Z 12 B-VG 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
im B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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Wahrung der 
inneren 
Sicherheit 

565/1991 

Ergänzung des Art 10 Abs 1 Z 7 B-VG schafft die kompe-
tenzrechtliche Grundlage für die Regelung der ersten allge-
meinen Hilfeleistung im Sicherheitspolizeigesetz 
 
Ergänzung des Tatbestands Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Ruhe, Ordnung und Sicherheit um die erste allgemeine 
Hilfeleistung, mit Ausnahme der örtlichen Sicherheitspolizei 
 
Sind Leben, Gesundheit, Freiheit oder Eigentum von Men-
schen gegenwärtig gefährdet oder steht eine solche Gefähr-
dung unmittelbar bevor, so sind die Sicherheitsbehörden, un-
geachtet der Zuständigkeit einer anderen Behörde zur Ab-
wehr der Gefahr, bis zum Einschreiten der jeweils zuständi-
gen Behörde zur ersten allgemeinen Hilfeleistung zuständig. 
(Eingriff in Vollziehungszuständigkeit der Länder, die Zustim-
mung des BR bedurfte) 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung und 
landwirt-
schaftliche 
Marktord-
nung bzw 
Angelegen-
heiten der ge-
meinsamen 
Agrarpolitik 

376/1992 

Erlassung, Aufhebung [seit 2013 auch Änderung] und Voll-
ziehung von Angelegenheiten des AMA-Gesetzes durch den 
Bund, teilweise auch Vollzug durch unmittelbare Bundesbe-
hörde 

Zunächst statische, seit 
2013 dynamische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

761/1992 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
Preistransparenzgesetzes sind Bundessache und können 
unmittelbar von Bundesbehörden vollzogen werden. 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klauseln 
(in mehreren Novellen 
zum Preistransparenzge-
setz ebenfalls enthalten) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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X
V

II
I.
 G

P
 

Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

470/1992 
Entfall der Möglichkeit des Landesverfassungsgesetzge-
bers, für NR-Wahlen eine Wahlpflicht anzuordnen. 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Gesetzgebung 

Elektrizitäts-
wesen 

106/1993 
Verpflichtung zur effizienten Energienutzung und 
Kompetenz zur Verordnungserlassung 

Sonstige 
Verfassungsbestimmung 
in einfachem Gesetz 

Vollziehung 

Sozial- und 
Behinderten-
hilfe 

110/1993 

Erlassung, Änderung und Aufhebung sowie Vollziehung von 
Vorschriften des Bundespflegegeldgesetzes 
(BGBl 110/1993) sind Bundessache und können in unmittel-
barer Bundesverwaltung besorgt werden. 

Dynamische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 
(die 2011 ins B-VG über-
führt wurde [Art 10 Abs 1 
Z 11 bzw Art 102 Abs 2]) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Zivilrechts-
wesen, 
Justizpflege 
und Justiz-
strafrecht 

508/1993 

Die Einfügung des Wortes „Privatstiftungswesen“ in Art 10 
Abs 1 Z 6 B-VG soll klarstellen, dass Regelungen für zweck-
gewidmete Vermögensmassen, die einem privatrechtsförmi-
gen Regime unterliegen, in die Zuständigkeit des Bundes fal-
len. 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Umwelt-
schutz 
(soweit er 
nicht in die 
Zuständigkei-
ten der 
Länder fällt) 

508/1993 Zuständigkeiten für Bund im Bereich der UVP 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 
(Art 10 Abs 1 Z 7 und 9, 
Art 11 Abs 6 bis 9) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Geldwirt-
schaft und 
Kapitalver-
kehr 

532/1993 
Einfügung der Wortfolge „Geld-, Kredit-, Börse-, Bank- und 
Vertragsversicherungswesen“ in Art 102 Abs 2 B-VG 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
im B-VG 

Vollziehung 

Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

504/1994 

Änderung Voraussetzungen Wahlkreise 
(vorher: „Die Wähler üben ihr Wahlrecht in Wahlkreisen aus, 
von denen jeder ein geschlossenes Gebiet umfassen muß.“ 
Nunmehr Anfügung der Wortfolge „und die in räumlich ge-
schlossene Regionalwahlkreise unterteilt werden können“) 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung im B-VG 

Vollziehung 
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X
V

II
I.
 G

P
 Schulwesen, 

Pflichtschu-
len, Kinder-
gärten- und 
Kinderbetreu-
ung 

641/1994 
Recht, im Burgenland die kroatische oder ungarische Spra-
che als Unterrichtssprache zu gebrauchen oder als Pflicht-
gegenstand zu erlernen 

Sonstige 
Verfassungsbestimmung 
in einfachem Gesetz 
(Minderheiten-Schulge-
setz für das Burgenland) 

Gesetzgebung (und 
Vollziehung) 

X
IX

. 
G

P
 

Bundes-/ 
Landesver-
fassung/ 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

1013/1994 

Einfügung von Bestimmungen über Wahlen zum EP, Rege-
lung für öffentlich Bedienstete, die sich um ein Mandat im EP 
bewerben bzw ein solches erhalten, Ernennung von EU-
Funktionären 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmungen B-VG 

Gesetzgebung (und 
Vollziehung) 

Wirtschafts-
lenkung und 
landwirt-
schaftliche 
Marktord-
nung bzw An-
gelegenhei-
ten der ge-
meinsamen 
Agrarpolitik 

299/1995 
[zu BGBl 
206/1981] 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
Mühlenstrukturverbesserungsgesetzes sind Bundessache, 
unmittelbare Vollziehung durch Bundesbehörden 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

X
X

. 
G

P
 

Privatwirt-
schaftsver-
waltung 

420/1996 
Regelungen für die Gewährung von Förderungen auf Grund 
privatwirtschaftlicher Vereinbarungen 

Sonstige 
Verfassungsbestimmung 
in einfachem Gesetz 
(Landwirtschaftsgesetz) 

Vollziehung 
(und wohl auch Ge-
setzgebung) 

Wirtschafts-
lenkung 

789/1996 

Erlassung, Aufhebung [seit 2017 auch Änderung] und Voll-
ziehung von Vorschriften des Lebensmittelbewirtschaftungs-
gesetzes 1997 sind Bundessache und können in unmittelba-
rer Bundesverwaltung vollzogen werden. 

Statische 
(seit 2017: dynamische) 
Kompetenzdeckungs-
klausel 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Landwirt-
schaft und 
land- und 
forstwirt-
schaftliches 
Arbeitsrecht 

793/1996 

Auf dem Gebiet des Arbeiterrechts und des Arbeiter- und An-
gestelltenschutzes bleibt hinsichtlich der Arbeitnehmer der 
Österreichischen Bundesforste AG, soweit es sich um land- 
und forstwirtschaftliche Arbeiter und Angestellte handelt, die 
Zuständigkeit des Bundes in Gesetzgebung und Vollziehung 
erhalten. (§ 13 Abs 4 Bundesforstegesetz 1996) 

(Dynamische) 
Kompetenzdeckungs-
klausel 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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X
X

. 
G

P
 

Geldwirt-
schaft und 
Kapitalver-
kehr 

I 2/1997 
Einfügung des Tatbestandes Geld-, Kredit-, Börse-, Bank- 
und Vertragsversicherungswesen in Art 102 Abs 2 B-VG 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
im B-VG 

Vollziehung 

Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 64/1997 
Beschränkungen über die Höhe der Bezüge öffentlicher 
Funktionsträger, die auch Landeskompetenzen begrenzen. 

Durch BVG 
(BezBegrBVG) 

Gesetzgebung (und 
Vollziehung) 

Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 87/1997 
Verbot der Benachteiligung Behinderter/Gleichbehandlungs-
gebot behinderter und nichtbehinderter Menschen (Art 7 
Abs 1 B-VG; Staatszielbestimmung) 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung im B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 68/1998 

Bekenntnis von Bund, Länder, Gemeinden zur tatsächlichen 
Gleichstellung von Mann und Frau (Staatszielbestimmung); 
inklusive Ermächtigung zur Ergreifung von Förderungsmaß-
nahmen (Einfügung Art 7 Abs 2 B-VG) 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung im B-VG  

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Elektrizitäts-
wesen 

I 143/1998 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften, wie 
sie in gewissen Bestimmungen des ElWOG enthalten sind, 
sind Bundessache und können unmittelbar von Bundesbe-
hörden versehen werden. 

Statische Kompetenzde-
ckungsklausel 
(mehrfach mit Novellen 
zum ElWOG wieder be-
schlossen, aufgehoben 
durch BGBl I 107/2021, 
das nunmehrige ElWOG 
2010 beinhaltet eine ähn-
liche Kompetenzde-
ckungsklausel) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Dienstrecht I 8/1999 
Verpflichtung zur wechselseitigen Anrechnung von Vor-
dienstzeiten, gegenseitige Informationspflicht des Bundes 
und der Länder 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung 
(Art 21 B-VG) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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X
X

. 
G

P
 

Elektrizitäts-
wesen/ 
Wahrung der 
inneren 
Sicherheit 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 149/1999 
Verbot von Atomwaffen, Atomkraftwerken 
(Staatszielbestimmung) 

Durch BVG (für ein atom-
freies Österreich) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Kulturgüter-
schutz und 
kulturelle Ein-
richtungen 
bzw 
Angelegen-
heiten 

I 170/1999 

Park- und Gartenanlagen, die in dem diesem BG ange-
schlossenen Anhang 2 aufgezählt werden, sind auch hin-
sichtlich jener Teile, die aus gestalteter Natur bestehen, 
Denkmale und somit Angelegenheiten des Denkmalschutzes 
iSd Art 10 Abs 1 Z 13 B-VG. 

Sonstige 
Verfassungsbestimmung 
in einfachem Gesetz 
(§ 1 Abs 12 Denkmal-
schutzgesetz) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

2000 – 2009 

X
X

I.
 G

P
 

Bundes-/ 
Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 68/2000 Bekenntnis zu den Volksgruppen als Staatszielbestimmung 
Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 
(Art 8) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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X
X

I.
 G

P
 

Wirtschafts-
lenkung/ 
Elektrizitäts-
wesen 

I 121/2000 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften, wie 
sie im BG über die Aufgaben der Regulierungsbehörden im 
Elektrizitätsbereich und die Errichtung der Elektrizitäts-Con-
trol GmbH und der Elektrizitäts-Control Kommission (Ener-
gieliberalisierungsgesetz) enthalten sind, sind Bundessache 
und können unmittelbar von Bundesbehörden versehen wer-
den. 
 
(Soweit ersichtlich erste ausführliche Regelung bzw Neure-
gelung der Vollziehungsstruktur im Bereich des Elektrizitäts-
marktes → Durch die Erlassung des E-Control-Gesetzes kam 
es zu einer Neuorganisation der österreichischen Regulie-
rungsbehörden, wobei die bislang von den Regulierungsbe-
hörden E-Control GmbH und E-Control Kommission wahrge-
nommenen Organkompetenzen einer Anstalt öffentlichen 
Rechts, nach dem Muster der Finanzmarktaufsicht übertra-
gen wurden.) 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 
 
(aufgehoben im Zuge der 
Erlassung des ElWOG 
2010 sowie des E-Con-
trol-Gesetzes mit BGBl I 
110/2010, wo in letzterem 
eine Neuregelung der 
Regulierungsbehörde er-
folgte → siehe dazu un-
ten) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Öffentliches 
Auftragswe-
sen 

I 99/2002 
Neuer Kompetenztatbestand betreffend öffentliches Auf-
tragswesen in Art 14b und Art 102 Abs 2 B-VG 

Änderung 
Kompetenzbestimmun-
gen im B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Abfallwirt-
schaft 

I 102/2002 

Verfahrens- und Zuständigkeitskonzentration im Genehmi-
gungs- und Anzeigeverfahren nach dem AWG 2002 
Anwendung bautechnischer Bestimmungen im Genehmi-
gungs- und Anzeigeverfahren; Entfall baubehördlicher Bewil-
ligungspflicht 

Sonstige 
Verfassungsbestimmung 
in einfachem Gesetz 

Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

I 148/2002 
Die im GWG geregelten Angelegenheiten können unmittel-
bar von den in diesen Vorschriften vorgesehenen Einrichtun-
gen versehen werden. 

(Dynamische) 
Kompetenzdeckungs-
klausel 
(auch im Nachfolgege-
setz zum GWG 
[= GWG 2011] enthalten) 

Vollziehung 
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X
X

I.
 G

P
 Wirtschafts-

lenkung/ 
Elektrizitäts-
wesen 

I 149/2002 

Erlassung, Aufhebung [seit 2020 auch Änderung] und Voll-
ziehung von Vorschriften, wie sie im Ökostromgesetz enthal-
ten sind, sind Bundessache und können unmittelbar von den 
in diesem BG vorgesehenen Einrichtungen versehen wer-
den. 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klauseln 
(aufgehoben mit BGBl I 
75/2011, aber gleichlau-
tende Kompetenzde-
ckungsklausel im 
Ökostromgesetz 2012 
enthalten, seit 
BGBl 24/2020 nunmehr 
dynamische Kompetenz-
deckungsklausel) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

X
X

II
. 
G

P
 

Tier- und 
Pflanzen-
schutz 

I 118/2004 
Einfügung Tierschutzkompetenz in Art 11 Abs 1 Z 8 B-VG, 
Ausdehnung der Informationsbefugnisse des Art 11 Abs 9 
auf die Angelegenheiten des Tierschutzes 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung  

Schulwesen, 
Pflichtschu-
len/Kinder-
gärten und 
Kinderbetreu-
ung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 31/2005 

Einfügung Staatszielbestimmung in Art 14 Abs 5a und Schul-
begriff in Abs 6 erster Satz; Vorgaben für Gesetzgeber be-
treffend Einrichtung eines differenzierten Schulsystems 
(Art 14 Abs 6a); Schulpflicht von neun Jahren und Berufs-
schulpflicht 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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X
X

II
. 
G

P
 

Zivilrechts-
wesen, 
Justizpflege 
und Justiz-
strafrecht 

I 48/2005 

Die Erlassung, Änderung und Aufhebung von die Verbre-
chensopfer-entschädigung betreffenden Vorschriften sowie 
die Vollziehung dieser Vorschriften sind Bundessache. Sie 
können iSd Art 102 Abs 2 B-VG unmittelbar von Bundesbe-
hörden versehen werden. 
[Vorher vom Bund im Rahmen der Privatwirtschaftsverwal-
tung vollzogen, durch diese Novelle in hoheitliche Verwaltung 
übertragen; aufgehoben durch BGBl I 59/2013, da diese 
Kompetenz dann in Art 10 B-VG integriert wurde] 

(Dynamische) 
Kompetenzdeckungs-
klausel 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Bundes-/ 
Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 81/2005 
Bundesverfassungsrechtliche Anerkennung der Gebärden-
sprache 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 
(Art 8) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

X
X

II
I.
 G

P
 

Landesver-
fassung 

I 27/2007 
Entfall der Möglichkeit des Landesgesetzgebers, eine Wahl-
pflicht für die Bundespräsidentenwahl vorzusehen. 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Gesetzgebung 

Baurecht I 42/2007 

Erlassung, Änderung und Aufhebung sowie Vollziehung von 
Vorschriften des Art II des Bauarbeitenkoordinationsgeset-
zes sind Bundessache und können in unmittelbarer Bundes-
verwaltung vollzogen werden. 

Dynamische Kompetenz-
deckungsklausel 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Sozialversi-
cherung/ 
Gewerbe und 
Industrie/ 
Landwirt-
schaft und 
land- und 
forstwirt-
schaftliches 
Arbeitsrecht 

I 102/2007 

Kompetenzverschiebung im Bereich der Selbständigenvor-
sorge hin zum Bund 
(nachdem gewisse Änderungen lt EB wohl nicht von den 
Bundeskompetenzen Sozialversicherung bzw Gewerbe und 
Industrie erfasst wären, wurden eine Kompetenzdeckungs-
klausel und sonstige Verfassungsbestimmungen in einfa-
chem Gesetz erlassen.) 

Dynamische Kompetenz-
deckungsklausel und 
sonstige Verfassungsbe-
stimmungen in einfa-
chem Gesetz (BMSVG) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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X
X

II
I.
 G

P
 

Verwaltungs-
verfahren, 
allgemeine 
Bestimmun-
gen des 
Verwaltungs-
strafrechtes 
und 
verwaltungs-
gerichtliches 
Verfahren 

I 103/2007 

Einfügung § 7 Abs 6 F-VG 
(„Die Bundesgesetzgebung regelt die allgemeinen Bestim-
mungen und das Verfahren für die von den Abgabenbehör-
den des Bundes, der Länder und der Gemeinden verwalteten 
Abgaben.“), der die entsprechende Wortfolge in Art 11 Abs 2 
B-VG (Regelung auch in Angelegenheiten des Abgabewe-
sens, soweit ein Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher Vor-
schriften besteht) materiell derogiert. (Entsprechende Wort-
folge wurde dann in weiterer Folge mit BGBl I 51/2012 auf-
gehoben) 

Sonstige 
Verfassungsbestimmung 

Gesetzgebung (und 
Vollziehung) 

Landesfinan-
zen 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 1/2008 

Koordinationspflicht für Bund, Länder und Gemeinden im Be-
reich der Haushaltsführung; Bund, Länder und Gemeinden 
haben bei der Haushaltsführung die tatsächliche Gleichstel-
lung von Frauen und Männern anzustreben. 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Vollziehung 

Auswärtige 
Angelegen-
heiten 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 2/2008 

Möglichkeit, dass nunmehr auch Hoheitsrechte von Ländern 
auf zwischenstaatliche Einrichtungen oder andere Staaten 
übertragen werden können (zudem Möglichkeit der Übertra-
gung einzelner Hoheitsrechte anderer Staaten oder zwi-
schenstaatlicher Einrichtungen auf österreichische Organe 
und Klarstellung, dass auch Weisungsbefugnis übertragen 
werden kann), dafür Mitwirkungsrechte der Länder in Art 10 
Abs 3 B-VG 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Arbeitsrecht/ 
Gewerbe und 
Industrie 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 2/2008 
Anerkennung der Rolle der Sozialpartner (Staatszielbestim-
mung) 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 
(Art 120a Abs 2) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Staatsbürger-
schaft, 
Personen-
standswesen 
und 
Aufenthalt 

I 2/2008 

Asylangelegenheiten als eigener Kompetenztatbestand 
(Art 10 Abs 1 Z 3 und Art 102 Abs 2 B-VG); neuer Kompe-
tenztatbestand „Auslieferung“ (der wohl aber eher keine 
Kompetenzverschiebung bewirkte), Aufnahme des „Schub-
wesens“ in Art 102 Abs 2 B-VG 

Änderung Kompetenzbe-
stimmungen B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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X
X

II
I.
 G

P
 

Landwirt-
schaft und 
land- und 
forstwirt-
schaftliches 
Arbeitsrecht 

I 82/2008 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften hin-
sichtlich der Vergabe von Beihilfen für die betriebliche Aus-
bildung von Lehrlingen, wie sie im Berufsausbildungsgesetz 
enthalten sind, sind Bundessache und können in unmittelba-
rer Bundesverwaltung vollzogen werden. 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Elektrizitäts-
wesen/ 
Wirtschafts-
lenkung 

I 111/2008 

Erlassung, Aufhebung [seit BGBl I 24/2020 auch Änderung] 
und Vollziehung von Vorschriften des KWK-Gesetzes sind 
Bundessache und können in unmittelbarer Bundesverwal-
tung vollzogen werden. 

(Zunächst statische, nun-
mehr dynamische) 
Kompetenzdeckungs-
klausel 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

2010 – 2019 

X
X

IV
. 
G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

I 110/2010 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
E-Control-Gesetzes sind Bundessache und können in unmit-
telbarer Bundesverwaltung vollzogen werden 
(siehe dazu schon oben das Energieliberalisierungsgesetz 
BGBl I 121/2000). 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klauseln 
(mit mehreren Novellen 
erneut beschlossen) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Schulwesen/ 
Jugendwohl-
fahrt und Ju-
gendschutz/ 
Sozial- und 
Behinderten-
hilfe 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 4/2011 

Anspruch auf Schutz und Fürsorge von Kindern mit Behinde-
rung, Gleichbehandlung von behinderten und nichtbehinder-
ten Kindern [wird in der Lehre teilweise als Staatszielbestim-
mung qualifiziert] 

Durch BVG 
(Kinderrechte) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 43/2011 
Einfügung Art 6 Abs 4 (Regelung, wo der Hauptwohnsitz von 
Häftlingen liegt → insbesondere iZm Wahlen relevant) 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Vollziehung 

  



49 
 

X
X

IV
. 
G

P
 

Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 46/2011 

Verpflichtung zur Anbringung von zweisprachigen Ortstafeln, 
Verwendung der kroatischen, slowenischen oder ungari-
schen Sprache als Amtssprache im Verkehr vor Behörden, 
Anpassung von Bezeichnungen bei Gebietsänderungen 
durch VO der BReg nach Anhörung der LReg 

Sonstige Verfassungsbe-
stimmungen in einfa-
chem Gesetz 
(Volksgruppengesetz) 

Vollziehung 

Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 1/2012 

Neueinfügung Art 148i Abs 3 B-VG (Verpflichtung zur Schaf-
fung einer der VA vergleichbaren Einrichtung zur Prüfung von 
Orten der Freiheitsentziehung, zur Prüfung der zur Ausübung 
AuvBZ ermächtigten Organe und von Einrichtungen für Men-
schen mit Behinderung) 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Gesetzgebung 

Landesver-
fassung 

I 12/2012 

Einfügung Kompetenztatbestand zur Regelung von Europäi-
schen Bürgerinitiativen in Art 10 Abs 1 Z 1a 
(inklusive Kompetenz des VfGH zur Überprüfung in Art 141 
Abs 3 erster Satz)  

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Wahrung der 
äußeren 
Sicherheit 
und Zivil-
dienst 

I 18/2012 
Angelegenheiten des Opferfürsorgegesetzes können unmit-
telbar von Bundesbehörden besorgt werden. 

(Dynamische) 
Kompetenzdeckungs-
klausel 
(durch BGBl I 59/2013 in 
Art 10 B-VG integriert) 

Vollziehung 

Organisation I 28/2012 

Erlassung, Änderung und Aufhebung sowie Vollziehung von 
Vorschriften des Akkreditierungsgesetzes 2012 sind Bun-
dessache und können in unmittelbarer Bundesverwaltung 
besorgt werden: 

Dynamische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Staatsbürger-
schaft, 
Personen-
standswesen 
und 
Aufenthalt 

I 51/2012 

In Art 10 Abs 1 Z 3 B-VG wird der Tatbestand „Ein- und Aus-
wanderungswesen“ durch den Tatbestand „Ein- und Aus-
wanderungswesen einschließlich des Aufenthaltsrechtes aus 
berücksichtigungswürdigen Gründen“ ersetzt. 
Einfügung des Tatbestandes „Aufenthaltsrecht aus berück-
sichtigungswürdigen Gründen“ in Art 102 Abs 2 B-VG 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Kartellwesen 
und Wettbe-
werbsrecht 

I 51/2012 
Einfügung Tatbestand Kartellrecht (in Art 10 Abs 1 Z 8 und 
Art 102 Abs 2 B-VG) 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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X
X

IV
. 
G

P
 

Öffentliches 
Auftragswe-
sen 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 51/2012 
Zustimmungsfiktion der Länder zu Durchführungsverordnun-
gen nach Art 14b Abs 5 B-VG (neuer Art 42a B-VG soll auf 
diese anwendbar sein) 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Vollziehung 

Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 51/2012 
(Erstmalige) Regelung des Zustimmungsverfahrens der Län-
der zu BG (Zustimmung durch LH) in Art 42a B-VG 

Einfügung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Gesetzgebung 

Verwaltungs-
verfahren, 
allgemeine 
Bestimmun-
gen des 
Verwaltungs-
strafrechtes 
und verwal-
tungsgericht-
liches 
Verfahren 

I 51/2012 

Einfügung Art 94 Abs 2 B-VG 
(Durch Bundes- oder Landesgesetz kann in einzelnen Ange-
legenheiten anstelle der Erhebung einer Beschwerde beim 
VwG ein Instanzenzug von der Verwaltungsbehörde an die 
ordentlichen Gerichte vorgesehen werden. In den Angele-
genheiten der Vollziehung des Bundes, die nicht unmittelbar 
von Bundesbehörden besorgt werden, sowie in den Angele-
genheiten der Art 11, 12, 14 Abs 2 und 3 und 14a Abs 3 und 
4 dürfen BG gem dem ersten Satz nur mit Zustimmung der 
Länder kundgemacht werden. Für Landesgesetze gem dem 
ersten Satz gilt Art 97 Abs 2 B-VG sinngemäß.) 
[Sowohl als Einschränkung als auch als Erweiterung zu qua-
lifizieren.] 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Gesetzgebung 

Sozial- und 
Behinderten-
hilfe 

I 51/2012 

Soweit durch BG eine Zuständigkeit des Bundesamtes für 
Soziales und Behindertenwesen vorgesehen ist, können 
diese Angelegenheiten in unmittelbarer Bundesverwaltung 
besorgt werden 

Dynamische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 
(§ 1a Sozialministeri-
umsservicegesetz) 

Vollziehung 

Landesver-
fassung 

I 56/2012 

Verschiedene Bestimmungen des Parteiengesetzes 2012 
begrenzen die Gesetzgebungshoheit der Länder auf dem 
Gebiet des Parteienrechts (teilweise werden Mindeststan-
dards festgelegt, wo die Länder nur strengere Regelungen 
festlegen dürfen) 

Sonstige Verfassungsbe-
stimmungen in einfa-
chem Gesetz 

Gesetzgebung 
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X
X

IV
. 
G

P
 

Zivilrechts-
wesen, 
Justizpflege 
und Justiz-
strafrecht 

I 64/2012 

Angelegenheiten der Verhaltenspflichten bei Lobbying und 
Interessenvertretung, der Pflichten zur Registrierung im Lob-
bying- und Interessenvertretungs-Register und der Rechts-
folgen der Verletzung solcher Pflichten sind in Gesetzgebung 
und Vollziehung Bundessache 

(Dynamische) 
Kompetenzdeckungs-
klausel 
(§ 3 Lobbying- und Inte-
ressenvertretungs-Trans-
parenz-Gesetz) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Verkehr I 39/2013 

Einfügung der Kompetenz zur Ausfolgung und Einziehung ei-
nes „Behindertenparkausweises“ gem § 29b Abs 1 StVO mit 
Behinderung kann unmittelbar durch Bundesbehörden be-
sorgt werden. 

Dynamische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 
(§ 29b Abs 1a StVO) 

Vollziehung 

Wasser-, 
Forst- und 
Bergwesen, 
Umwelt-
schutz, Tier- 
und Pflan-
zenschutz, 
Natur- und 
Landschafts-
schutz, Land-
wirtschaft 
und land- und 
forstwirt-
schaftliches 
Arbeitsrecht 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 111/2013 

Einfügung diverser Staatszielbestimmungen im BVG über die 
Nachhaltigkeit, den Tierschutz, den umfassenden Umwelt-
schutz, die Sicherstellung der Wasser- und Lebensmittelver-
sorgung und die Forschung 

Durch BVG  
Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Baurecht I 113/2013 

Erlassung, Änderung, Aufhebung und Vollziehung von Vor-
schriften des Bauproduktenotifizierungsgesetzes 2013 sind 
Bundessache und können unmittelbar von Bundesbehörden 
besorgt werden. 

Dynamische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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X
X

V
. 

G
P

 
Wirtschafts-
lenkung 

I 72/2014 

Erlassung, Änderung, Aufhebung und Vollziehung von Vor-
schriften des Bundes-Energieeffizienzgesetzes sind Bun-
dessache und können in unmittelbarer Bundesverwaltung 
besorgt werden. 

Dynamische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Elektrizitäts-
wesen/ 
Wirtschafts-
lenkung 

I 72/2014 
Erlassung, Änderung, Aufhebung und Vollziehung von Vor-
schriften des KWK-Punkte-Gesetzes sind Bundessache und 
können in unmittelbarer Bundesverwaltung besorgt werden. 

Dynamische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung und 
landwirt-
schaftliche 
Marktord-
nung bzw 
Angelegen-
heiten der ge-
meinsamen 
Agrarpolitik 

I 93/2015 
Vorgaben für die Landesgesetzgebung zur Erlassung be-
stimmter Maßnahmen zur Gentechnikvorsorge 

Sonstige 
Verfassungsbestimmung 
in einfachem Gesetz  
(Gentechnik-Anbauver-
bots-Rahmengesetz) 

Gesetzgebung 

Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 41/2016 
Weitere Beschränkungen der Landesgesetzgebung in Bezug 
auf die Festlegung von Bedingungen des Wahlrechts und der 
Wählbarkeit 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Gesetzgebung 

Schulwesen/ 
Jugendwohl-
fahrt und Ju-
gendschutz/ 
Sozial- und 
Behinderten-
hilfe 

I 62/2016 
Neuer Kompetenztatbestand „Ausbildungspflicht für Jugend-
liche“ in Art 10 Abs 1 Z 11 B-VG und Art 102 Abs 2 B-VG 

Änderung Kompetenzbe-
stimmungen B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Sozial- und 
Behinderten-
hilfe 

I 69/2017 

Die Rentenleistung nach dem Heimopferrentengesetz gilt 
nicht als Einkommen nach den Mindestsicherungsgesetzen 
der Länder und den sonstigen landesgesetzlichen Regelun-
gen. 

Sonstige 
Verfassungsbestimmung 
in einfachem Gesetz 
(Heimopferrentengesetz) 

Gesetzgebung 
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X
X

V
. 

G
P

 
Sozial- und 
Behinderten-
hilfe 

I 125/2017 

§ 330a ASVG greift insoweit in Landeskompetenzen ein, als 
er den Ländern in Zukunft untersagt, die den Sozialhilfeträ-
gern oder Dritten erwachsenen Pflegekosten in stationären 
Einrichtungen zurückzufordern. 

Sonstige 
Verfassungsbestimmung 
in einfachem Gesetz 

Gesetzgebung 

Organisation 
Schulwesen, 
Pflichtschu-
len 

I 138/2017 

Einrichtung der Bildungsdirektionen insgesamt betrachtet ad-
ministrativ sowohl Erweiterung als auch Einschränkung von 
Landeskompetenzen 
(demgegenüber keine großen Kompetenzverschiebungen in 
legislativer Hinsicht) 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Vollziehung 

Organisation 
Schulwesen, 
Pflichtschu-
len 

I 138/2017 

Jene Teile des land- und forstwirtschaftlichen Schul- und Er-
ziehungswesens, die gem Art 14a Abs 2 B-VG in den Vollzie-
hungsbereich des Bundes fallen, sowie Zentrallehranstalten 
sollen in unmittelbarer Bundesverwaltung vollzogen werden 
können. 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 
(Art 102 Abs 2) 

Vollziehung 

Dienstrecht I 151/2017 
Auch Ruhe- und Versorgungsbezüge im Landesbereich sind 
iSd § 711 Abs 6 ASVG als „vom Sonderpensionenbegren-
zungsgesetz erfasst“ anzusehen. 

Sonstige 
Verfassungsbestimmung 
in einfachem Gesetz 
(Pensionsanpassungs-
gesetz 2018) 

Gesetzgebung 

X
X

V
I.

 G
P

 

Elektrizitäts-
wesen/ 
Verkehr/ 
Gesundheits-
wesen 

I 111/2018 

Erlassung, Aufhebung, Änderung und Vollziehung von Vor-
schriften des Netz- und Informationssicherheitsgesetzes sind 
Bundessache (aber nicht im Bereich der Hoheitsverwaltung 
von Ländern und Gemeinden) und können in unmittelbarer 
Bundesverwaltung besorgt werden 

Dynamische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Sozial- und 
Behinderten-
hilfe 

I 14/2019 

Überstellung Kompetenz Bevölkerungspolitik von Art 12 
Abs 1 Z 1 B-VG in Art 10 Abs 1 Z 17 zur Gänze (+ Aufhebung 
der bislang geltenden Kompetenzeinschränkung auch in 
Art 102 Abs 2 B-VG) 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Zivilrechts-
wesen, 
Justizpflege 
und Justiz-
strafrecht 

I 14/2019 

Außergerichtliche Vermittlung von Streitigkeiten nunmehr 
Kompetenz des Bundes zur Gesetzgebung und Vollziehung 
gem Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG (vorher Art 12 B-VG); Kompetenz 
zur Regelung der Organisation von öffentlichen Einrichtun-
gen zur außergerichtlichen Vermittlung von Streitigkeiten 
richtet sich nunmehr nach allgemeinen Grundsätzen staatli-
cher Kompetenzverteilung 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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X
X

V
I.

 G
P

 
Landwirt-
schaft und 
land- und 
forstwirt-
schaftliches 
Arbeitsrecht 

I 14/2019 

Arbeiterrecht sowie Arbeiter- und Angestelltenschutz, soweit 
es sich um land- und forstwirtschaftliche Arbeiter und Ange-
stellte handelt; nunmehr Gesetzgebung Bundessache, Voll-
ziehung Landessache (vorher Art 12 B-VG) 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung 

Datenschutz I 14/2019 

Die bisherige Einschränkung der Gesetzgebungszuständig-
keit des Bundes auf den Schutz personenbezogener Daten 
im automationsunterstützten Datenverkehr entfällt (Einfü-
gung Tatbestand „allgemeine Angelegenheiten des Schutzes 
personenbezogener Daten“ in Art 10 Abs 1 Z 13 und Art 102 
Abs 2 B-VG) 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Organisation I 14/2019 
Sprengelfestlegung der Bezirksgerichte durch VO der BReg 
(vorher Zustimmung der LReg zu Sprengeländerungen nötig) 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Vollziehung 

Dienstrecht I 98/2019 
Auch Ruhe- und Versorgungsbezüge im Landesbereich sind 
als „vom Sonderpensionenbegrenzungsgesetz erfasst“ an-
zusehen (Regelung des § 728 ASVG betrifft solche Bezüge) 

Sonstige 
Verfassungsbestimmung 
in einfachem Gesetz 
(Pensionsanpassungs-
gesetz 2020) 

Gesetzgebung 
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2020 – 2023 
X

X
V

II
. 
G

P
 

Baurecht I 6/2020 
Erlassung, Änderung und Aufhebung von Vorschriften des 
Ölkesseleinbauverbotsgesetzes sind Bundessache. 

Dynamische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 

Gesetzgebung 

Elektrizitäts-
wesen 

I 150/2021 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes sind Bundessache und 
können in unmittelbarer Bundesverwaltung besorgt werden. 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klauseln (in mehreren 
Novellen wieder enthal-
ten) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Elektrizitäts-
wesen 

I 150/2021 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von bestimmten Vor-
schriften des BG zur Festlegung einheitlicher Standards beim 
Infrastrukturaufbau für alternative Kraftstoffe sind Bundessa-
che und können in unmittelbarer Bundesverwaltung besorgt 
werden. 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Öffentliches 
Auftragswe-
sen 

I 150/2022 

Erlassung, Änderung, Aufhebung und Vollziehung von Vor-
schriften des BG über Genehmigungen iZm Sanktionsmaß-
nahmen in Angelegenheiten des öffentlichen Auftragswe-
sens sind Bundessache und können in unmittelbarer Bun-
desverwaltung besorgt werden. 

Dynamische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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Tabelle 2 

Erweiterung Gesetzgebungs-/Vollziehungszuständigkeit Länder 

GP Materie 
BGBl (I) 

Nr 
Inhaltliche 
Änderung 

Art der 
Kompetenzänderung 

Änderung Gesetz-
gebungs- 
und/oder 

Vollziehungskom-
petenz 

1920 – 1934 

II
I.
 G

P
 

Baurecht 393/1929 

Wo nach landesgesetzlichen Bestimmungen kollegial einge-
richtete Bauoberbehörden bestehen, kann der LH vor Erlas-
sung eines nach Art 15 Abs 5 B-VG, in die mittelbare Bun-
desverwaltung fallenden Bescheides, ein Gutachten dieser 
Bauoberbehörde einholen. 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 
(„zu Art 15 Abs 5“) 

Vollziehung 

1945 – 1949 

V
. 
G

P
 

Verwaltungs-
verfahren, 
allgemeine 
Bestimmun-
gen des 
Verwaltungs-
strafrechtes 
und verwal-
tungsgericht-
liches 
Verfahren 

211/1946 

Regelung über Ausnahmen von der Zuständigkeit des VwGH 
(Disziplinarangelegenheiten der Angestellten des Bundes, 
der Länder, der Bezirke und der Gemeinden gehören; Ange-
legenheiten, über die in oberster Instanz die Entscheidung 
einer Kollegialbehörde zusteht, wenn nach dem die Einrich-
tung dieser Behörde regelnden Bundes- oder Landesgesetz 
unter den Mitgliedern sich wenigstens ein Richter befindet, 
auch die übrigen Mitglieder in Ausübung dieses Amtes an 
keine Weisungen gebunden sind) 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Vollziehung 
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1950 – 1959 
V

II
I.
 G

P
 

Zivilrechts-
wesen, 
Justizpflege 
und Justiz-
strafrecht 

106/1958 
Das Anerbengesetz gilt nicht in Kärnten und Tirol 
(+ Vorarlberg bis BGBl 659/1989) 

Verfassungsbestimmung 
in einfachem BG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Heil- und 
Pflegeanstal-
ten 

271/1958 

Einschränkung der Kompetenz bezüglich Heilvorkommen auf 
sanitäre Aufsicht in Art 10 Abs 1 Z 12 B-VG und gleichzeitig 
Aufnahme der natürlichen Heilvorkommen in Art 12 Abs 1 Z 2 
B-VG 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

37/1959 
Änderung der Vorgaben für Mitgliederzahl LT 
[Entfall der Höchstzahl von 26 für Länder mit einer Bürgerzahl 
bis zu 250.000] 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Gesetzgebung 

IX
. 
G

P
 

Wasserrecht 215/1959 
Delegation bestimmter Gesetzgebungsbefugnisse an die 
Länder in §§ 36 und 43 WRG 

Sonstige Verfassungsbe-
stimmungen in einfachem 
Gesetz 

Gesetzgebung 

1960 – 1969 

IX
. 
G

P
 Verkehr 148/1960 

Verlagerung der Kompetenz „Straßenpolizei“ von Art 12 
Abs 1 Z 8 in Art 11 Abs 1 (Z 4) B-VG – insoweit Erweiterung 
der Vollziehungskompetenz der Länder, als nunmehr ge-
samte Straßenpolizei in ihren Vollzugsbereich fällt, vorher 
„Straßenpolizei außer auf Bundesstraßen“ 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Vollziehung 

Wahrung der 
inneren 
Sicherheit 

205/1962 
Auch aus dem Bundesvollziehungsbereich konnten Angele-
genheiten (betreffend polizeiliche Aufgaben) dem selbständi-
gen Wirkungsbereich der Gemeinden zugeordnet werden. 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Vollziehung 
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X
I.

 G
P

 
Raumord-
nung und 
Bodenschutz 

27/1969 
Kompetenz Länder zur Normierung von Regelungen betref-
fend den Grundstücksverkehr für Ausländer 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

1970 – 1979 

X
II

I.
 G

P
 

Öffentliches 
Wohnungs-
wesen, 
Wohnbau-
förderung 
und 
Assanierung 

287/1974 

Kompetenzverschiebungen im Bereich der Assanierung 
durch das Stadterneuerungsgesetz, BGBl 287/1974 (Neuer 
Kompetenztatbestand in Art 11 Abs 1 B-VG; Kompetenzde-
ckungsklausel in Art I § 9 Abs 1 Stadterneuerungsgesetz) 
 
(Vollziehungszuständigkeit vom Bund zu Ländern [gleichzei-
tig erfolgte aber in gewissen Bereichen auch Einschränkung 
der Länderkompetenz]) 

Änderung 
(Neueinfügung) 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 
 
(Statische) 
Kompetenzdeckungs-
klausel 

Vollziehung 

Verkehr 444/1974 Erweiterung Länderzuständigkeiten Schifffahrt 
Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Dienstrecht 
des Landes 
und der 
Gemeinden 

444/1974 
Dienst- und Personalvertretungsrecht der Bediensteten der 
Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände Länderzustän-
digkeit 

Änderung Kompetenzbe-
stimmungen B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Kulturgüter-
schutz und 
kulturelle Ein-
richtungen 
bzw Angele-
genheiten 

444/1974 
Künstlerische und wissenschaftliche Sammlungen und Ein-
richtungen der Länder und Gemeinden hinsichtlich der Ge-
setzgebung und der Vollziehung Landessache 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Zivilrechts-
wesen, 
Justizpflege 
und Justiz-
strafrecht 

444/1974 
Möglichkeit der Länder, Ausführungsbestimmungen zum An-
erbengesetz zu erlassen 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung 
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X
II

I.
 G

P
 

Auswärtige 
Angelegen-
heiten 

444/1974 

Stellungnahmerecht für Länder bevor der Bund Staatsver-
träge, die Durchführungsmaßnahmen des Art 16 erforderlich 
machen oder die den selbständigen Wirkungsbereich der 
Länder in anderer Weise berühren, abschließt 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Vollziehung 

Verwaltungs-
verfahren, 
allgemeine 
Bestimmun-
gen des 
Verwaltungs-
strafrechtes 
und verwal-
tungsgericht-
liches 
Verfahren 

444/1974 
Abweichende Regelung für Verwaltungsverfahren können 
auch durch Landesgesetz getroffen werden (wenn sie zur 
Regelung des Gegenstandes erforderlich ist). 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung 

Organisation 
des Landes 
und der 
Gemeinden 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

444/1974 
Regelung der Organisation der allgemeinen staatlichen Ver-
waltung in den Ländern durch die Landesgesetzgebung 
(mit Zustimmungsrechten Bund) 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung 

Landesver-
fassung 

444/1974 
Fehlen Grundsatzgesetze kann Land Angelegenheiten frei 
regeln 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung 

Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

444/1974 
Einfügung der Möglichkeit des Abschlusses von rechtver-
bindlichen Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern 
(Art 15a B-VG) als Kompetenzerweiterung 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Privatwirt-
schaftsver-
waltung 

444/1974 
Gleichstellung von Bund und Land als Privatrechtsträger 
(vorher Begünstigung Bund) 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Vollziehung (und 
auch Gesetzgebung) 
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X
II

I.
 G

P
 

Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

444/1974 
Vereinfachung der Landesgesetzgebung durch Änderungen 
in Art 97 Abs 2 und Art 98 B-VG 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Gesetzgebung 

Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

444/1974 
Einfügung Zustimmungsrecht Länder zu BG in Art 102 Abs 1 
B-VG 

Änderung  
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung 

Gewerbe und 
Industrie 

444/1974 
Entfernung des Tatbestandes „Ingenieur- und Ziviltechniker-
wesen“ aus Art 102 Abs 2 B-VG 

Änderung  
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Vollziehung 

Verkehr 444/1974 
Entfernung des Tatbestandes „Bundesstraßen“ aus Art 102 
Abs 2 B-VG 

Änderung  
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Vollziehung 

Veranstaltun-
gen und 
örtliche 
Sicherheit 

444/1974 
Erweiterung des Begriffsinhalts der örtlichen Sicherheitspoli-
zei gem Art 15 Abs 2 B-VG (als indirekte Kompetenzerweite-
rung zu sehen) 

Änderung  
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Vollziehung 

Verwaltungs-
verfahren, 
allgemeine 
Bestimmun-
gen des 
Verwaltungs-
strafrechtes 
und verwal-
tungsgericht-
liches 
Verfahren 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

444/1974 
Verwaltungsvereinfachung für Länder durch Abkürzung des 
Instanzenzuges im Bereich der mittelbaren Bundesverwal-
tung, wesentliche Stärkung der Stellung des LH 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Vollziehung 
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X
II

I.
 G

P
 

Verwaltungs-
verfahren, 
allgemeine 
Bestimmun-
gen des 
Verwaltungs-
strafrechtes 
und verwal-
tungsgericht-
liches 
Verfahren 

444/1974 
Objektive VwGH-Beschwerdemöglichkeit für die LReg in An-
gelegenheiten des damaligen Art 15 Abs 5 B-VG 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Vollziehung 

Sport und 
Tourismus 

444/1974 
Gesetzliche Regelung aller Angelegenheiten des Berg- und 
Schiführerwesens durch die Landesgesetzgebung 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 
(„zu Art 10 Abs 1 Z 8 
B-VG“) 

Gesetzgebung 

Raumord-
nung und 
Bodenschutz 

444/1974 
Sicherstellung des Umfangs der Zuständigkeit der Länder in 
den Angelegenheiten des Grundverkehrs 

Verfassungsbestimmung 
(Art VII im Zuge der B-VG 
Novelle BGBl 444/1974) 

Gesetzgebung 

Zivilrechts-
wesen, 
Justizpflege 
und Justiz-
strafrecht 

444/1974 

(Neue) Zuständigkeit der Länder in Gesetzgebung und Voll-
ziehung zur Schaffung der strafrechtlichen Vorschriften und 
Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen Landesgesetze, die 
äußeren Symbole des Landes oder der Gemeinden sowie 
Ahndung von Ehrenkränkungen 

Verfassungsbestimmung 
(Art VIII im Zuge der 
B-VG Novelle 
BGBl 444/1974) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Natur- und 
Landschafts-
schutz 

444/1974 Zuständigkeit der Länder auf dem Gebiet der Naturhöhlen 
Verfassungsbestimmung 
(Art IX im Zuge der B-VG 
Novelle BGBl 444/1974) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Wasser-, 
Forst- und 
Bergwesen 

440/1975 
Delegation bestimmter Gesetzgebungsbefugnisse (insbe-
sondere Regelungen über Waldteilung und Waldbekämp-
fung) an die Länder 

Verfassungsbestimmun-
gen in einfachen Geset-
zen 

Gesetzgebung 

X
IV

. 
G

P
 Landesver-

fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

539/1977 Entfall der Grenzen für die Mitgliederzahl der LT 
Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung im B-VG 
(Art 95 B-VG) 

Gesetzgebung 
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1980 – 1989 
X

V
. 

G
P

 

Dienstrecht 
des Landes 
und der 
Gemeinden 

350/1981 
Übertragung des Personalvertretungsrechts der in Betrieben 
tätigen Gemeinde- und Gemeindeverbandsangestellten in 
die Landeskompetenz 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Heil- und 
Pflegeanstal-
ten 

175/1983 
Zuständigkeitsverschiebung betreffend Kurortewesen zu-
gunsten der Länder iSd Forderungsprogramms der Bundes-
länder von 1976 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 
(Art 12 Abs 1 Z 1) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

175/1983 

Einfügung einer Ermächtigung an den Landesverfassungs-
gesetzgeber für öffentlich Bedienstete, die zu Mitgliedern ei-
nes LT gewählt werden, (im Rahmen der Verfassungsauto-
nomie) eine dem Art 59a B-VG entsprechende Regelung zu 
treffen. 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 
(Art 95) 

Gesetzgebung 

Verwaltungs-
verfahren, 
allgemeine 
Bestimmun-
gen des 
Verwaltungs-
strafrechtes 
und verwal-
tungsgericht-
liches 
Verfahren 

175/1983 

Abkürzung Instanzenzug in Fällen des Art 15 Abs 5 B-VG be-
treffend Bausachen bundeseigener Gebäude, die öffentli-
chen Zwecken dienen (läuft nicht mehr bis zum zuständigen 
Bundesminister) 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 
(Art 15 Abs 5 B-VG) 

Vollziehung 

Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

175/1983 

Beschränkung des Einspruchsrechtes der BReg gegen Ge-
setzesbeschlüsse des LT auf behauptete Eingriffe in die Zu-
ständigkeit des Bundes, wenn der dem Gesetzesbeschluss 
zugrunde liegende Entwurf vor der Einleitung des Gesetzge-
bungsverfahrens dem Bund zur Stellungnahme übermittelt 
worden ist. 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung im B-VG 
(Art 98 Abs 2 B-VG) 

Gesetzgebung 
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X
V

I.
 G

P
 

Baurecht 490/1984 
Ausnahmslos alle Bauangelegenheiten der Bundestheater 
(unbeschadet der Geltung des Art 15 Abs 5 B-VG) fallen in 
die Zuständigkeit der Länder 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 
(Art 10 Abs 1 Z 13 B-VG) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Verwaltungs-
verfahren, 
allgemeine 
Bestimmun-
gen des 
Verwaltungs-
strafrechtes 
und verwal-
tungsgericht-
liches 
Verfahren 

490/1984 
Aufhebung des damaligen Art 11 Abs 5 B-VG (betreffend 
Verwaltungsstrafsenate) 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung 

Organisation 
des Landes 
(und der 
Gemeinden) 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

490/1984 

Ressortsystem auch für Bereich der Auftragsverwaltung des 
Bundes für zulässig erklärt (= Angelegenheiten der Auftrags-
verwaltung dürfen durch Geschäftsordnungsbeschluss auch 
auf einzelne Mitglieder der LReg übertragen werden) 
[Hinweis: Staatspraxis hatte dies allerdings vorher schon als 
zulässig unterstellt.] 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 
(Art 104) 

Vollziehung 

Verwaltungs-
verfahren, 
allgemeine 
Bestimmun-
gen des 
Verwaltungs-
strafrechtes 
und verwal-
tungsgericht-
liches 
Verfahren 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

490/1984 
Einfügung Notstandsbefugnisse LH in den Angelegenheiten 
der unmittelbaren Bundesverwaltung 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 
(Art 102 B-VG) 

Vollziehung 
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X
V

I.
 G

P
 

Organisation 
des Landes 
und der 
Gemeinden 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

490/1984 
Neuregelung der Gemeindeverbände (die im Ergebnis in 
Summe wohl Zuständigkeitserweiterungen für Länder mit 
sich gebracht hat) 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 
(Art 116 und 116a B-VG) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Veranstaltun-
gen und 
örtliche 
Sicherheit 

490/1984 
Erweiterung des ortspolizeilichen Verordnungsrechts auf un-
mittelbar zu erwartende Missstände 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 
(Art 118 B-VG) 

Vollziehung 

X
V

II
. 
G

P
 

Öffentliches 
Wohnungs-
wesen, 
Wohnbauför-
derung und 
Assanierung 

640/1987 
Kompetenz für die Wohnbauförderung und die Förderung der 
Wohnhaussanierung in die Landeskompetenz übertragen 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Auswärtige 
Angelegen-
heiten der 
Länder 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

341/1988 
Einführung der Möglichkeit zum Abschluss von „Länder-
staatsverträgen“ 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Gesetzgebung 

Sport und 
Tourismus 

685/1988 

Zuständigkeit der Länder auf dem Gebiet des Berg- und 
Schiführerwesens sowie des in den selbständigen Wirkungs-
bereich der Länder fallenden Sportunterrichtswesens auch 
berufliche Vertretungen vorzusehen 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 
(Art 11 Abs 1 Z 2) 

Gesetzgebung 

Wahrung der 
inneren 
Sicherheit 

685/1988 

Vor Bestellung des Sicherheitsdirektors ist LReg des be-
troffenen Landes Gelegenheit zu Äußerung zu geben an Si-
cherheitsdirektoren ergehende, staatspolitisch wichtige Wei-
sungen sind auch dem LH des betreffenden Landes mitzutei-
len 

Verfassungsbestimmung 
(§ 5 Behörden-ÜG)  

Gesetzgebung 
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1990 – 1999 
X

V
II

. 
G

P
 

Raumord-
nung und 
Bodenschutz 

445/1990 
Neufassung der Ausnahmeregelung zugunsten des Auslän-
dergrundverkehrs soll auch den Erwerb von Todes wegen er-
fassen und der Landesgesetzgebung zuordnen. 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 

Gesetzgebung 

X
V

II
I.
 G

P
 

Wahrung der 
inneren 
Sicherheit 

565/1991 

Bei Bestellung des Sicherheitsdirektors nunmehr Zustim-
mung des LH erforderlich (vorher war der LReg lediglich Ge-
legenheit zur Äußerung zu geben) 
 
Weisungen, die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit im gesamten Land maßgeb-
lich sind, sind vom Bundesminister für Inneres dem LH mit-
zuteilen. 
 
Übertragung der Besorgung von Angelegenheiten des selb-
ständigen Wirkungsbereichs des Landes Angelegenheiten 
an Bundespolizeibehörden künftig eine Sache des Landes-
gesetzgebers (mit Zustimmung der BReg gem Art 97 Abs 2 
B-VG) 
 
Aufhebung der Bestimmung des (damaligen) Art 102 Abs 7 
B-VG (Ergibt sich in einzelnen Gemeinden die Notwendig-
keit, wegen Gefährdung der öffentlichen Ruhe und Ordnung 
besondere Maßnahmen zu treffen, so kann der zuständige 
Bundesminister mit diesen Maßnahmen für die Dauer der 
Gefährdung eigene Bundesorgane betrauen.) 
 
Einführung der Möglichkeit, dass Mitglieder eines Gemeinde-
wachkörpers mit Zustimmung der Gemeinde von der zustän-
digen Behörde der allgemeinen staatlichen Verwaltung in 
den Ländern zur Handhabung des Verwaltungsstrafgesetzes 
in jenem Umfang ermächtigt werden können, in dem dies den 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes zukommt. 

Einfügung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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X
V

II
I.
 G

P
 

Raumord-
nung und 
Bodenschutz 

276/1992 
Ausnahme des „Verkehrs mit bebauten oder zur Bebauung 
bestimmten Grundstücken“ aus dem Kompetenztatbestand 
„Zivilrechtswesen“ zugunsten der Länder 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 
(Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Auswärtige 
Angelegen-
heiten 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

276/1992 

Ergänzung des B-VG durch Bestimmungen über die Mitwir-
kung der Länder und Gemeinden an der innerösterreichi-
schen Willensbildung in Angelegenheiten der europäischen 
Integration (im Hinblick auf Kompetenzeinschränkungen 
durch zukünftigen Beitritt) 
 
Devolution auf Bundesgesetzgeber in Angelegenheiten der 
europäischen Integration nicht bei bloßer Säumigkeit der 
Länder, sondern nur im Fall einer Österreich gegenüber tat-
sächlich erfolgten Feststellung einer solchen Säumigkeit 
durch ein internationales Gericht. 
 
➔ Mitwirkungsrecht der Länder wurden durch die B-VG No-

velle BGBl 1013/1994 teilweise unverändert in den neuen 
Abschnitt „B. Europäische Union“ des B-VG überführt 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 
(Art 10 Abs 4 bis 6, Art 16 
Abs 6 B-VG) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

470/1992 

Einfügung der Möglichkeit, dass ein zweites Ermittlungsver-
fahren bei LT-Wahlen durchgeführt wird. 
Durch den neu eingefügten Art 96 Abs 3 wird die Landesge-
setzgebung ermächtigt, für den Bereich der LT eine gleichar-
tige Regelung wie in Art 56 Abs 2 bis 4 B-VG (vorläufiger 
Mandatsverzicht bei LTAbg anlässlich ihrer Wahl in den BR 
oder die LReg) zu treffen. 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 
(Art 95 Abs 3, Art 96 
Abs 3) 

Gesetzgebung 

Gewerbe und 
Industrie 

223/1994 

Zu den Angelegenheiten des Gewerbes iSd Art 10 Abs 1 Z 8 
B-VG gehören nicht die Angelegenheiten der Beförderung 
von Personen mit Fahrzeugen, die durch die Kraft von Tieren 
bewegt werden. 

Sonstige 
Verfassungsbestimmung 
in einfachem Gesetz 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

504/1994 

Einfügung der Ermächtigung an den Landesgesetzgeber, 
dass Landesgesetze vorsehen können, dass auch Staatsbür-
ger, die in einem Land einen Wohnsitz, nicht aber den Haupt-
wohnsitz haben, dessen Landesbürger sind. 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG  

Gesetzgebung 
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X
IX

. 
G

P
 

Auswärtige 
Angelegen-
heiten 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

1013/ 
1994 

Erweiterung der Mitwirkungsbefugnisse der Länder im Rah-
men der EU 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Vollziehung 

X
X

. 
G

P
 

Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

392/1996 

Ermöglichung für den Landesgesetzgeber für Personen, die 
sich um ein Mandat im LT bewerben bzw in den LT gewählt 
werden, strengere Regelungen als in Art 59a B-VG vorzuse-
hen; durch LVG kann eine Einrichtung mit den gleichen Be-
fugnissen und der gleichen Pflicht zur Veröffentlichung eines 
Berichtes wie die der Kommission gem Art 59b geschaffen 
werden. 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 
(Art 95 Abs 4 B-VG) 

Gesetzgebung 

Zivilrechts-
wesen, 
Justizpflege 
und Justiz-
strafrecht 

I 26/1998 
Ermächtigung für die Landesgesetzgebung zu gleichartigen 
Regelungen auf dem Gebiet des Zivilrechtes über Vertrags-
schablonen bei Leitungsfunktionen öffentlicher Unternehmen 

Sonstige 
Verfassungsbestimmung 
in einfachem Gesetz 
(§ 8 Stellenbesetzungs-
gesetz) 

Gesetzgebung 

Veranstaltun-
gen und 
örtliche 
Sicherheit 

I 8/1999 
Angelegenheiten der „Regelung der Errichtung und der Or-
ganisierung der Gemeindewachkörper“ nunmehr Länder-
kompetenz (vorher Beschränkung bei Gesetzgebung) 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 
(Art 10 Abs 1 Z 14) 

Gesetzgebung 

Dienstrecht 
des Landes 
und der 
Gemeinden 

I 8/1999 

Ergänzung der Kompetenz für das Dienstvertragsrecht in Art 
21 Abs 1 B-VG; Entfall des Homogenitätsgebots; Möglichkeit 
einer Ausnahme von der Diensthoheit der obersten Organe 
in Art 21 Abs 3 B-VG; Entfall der Regelung zur Festlegung 
der Amtstitel in Art 21 Abs 5 B-VG durch den Bund 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 
(Art 21) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

  

https://rdb.manz.at/document/1287_1_bvg_a0021?execution=e4s1&source=72646223323032323035303923313238375f315f6276675f6130303230234e41562332313131373134383737
https://rdb.manz.at/document/1287_1_bvg_a0021?execution=e4s1&source=72646223323032323035303923313238375f315f6276675f6130303230234e41562332313131373134383737
https://rdb.manz.at/document/1287_1_bvg_a0021?execution=e4s1&source=72646223323032323035303923313238375f315f6276675f6130303230234e41562332313131373134383737
https://rdb.manz.at/document/1287_1_bvg_a0021?execution=e4s1&source=72646223323032323035303923313238375f315f6276675f6130303230234e41562332313131373134383737
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2000 – 2009 
X

X
II

I.
 G

P
 

Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 27/2007 

Art 23a: 
Ergänzung des Grundsatzes der Freiheit der Wahl in Abs 1; 
Absenkung des Wahlalters auf 16 bzw 18 Jahre in Abs 1 und 
3; Ersetzung von Abs 4 bis 6 durch neuen Abs 4 
 
Art 95:  
Einführung der Briefwahl; Möglichkeit für Landesgesetzge-
ber, Wahlrecht für Auslandslandesbürger vorzusehen; Entfall 
der Bestimmung über die Wahlpflicht zum LT (eine solche 
wird nach hL auch als nicht nötig erachtet – daher keine Kom-
petenzeinschränkung, da die Länder eine solche jetzt trotz-
dem im Rahmen der Verfassungsautonomie vorsehen kön-
nen, sogar geringfügige Kompetenzerweiterung nachdem 
vorher gefordert war, dass durch Landesgesetz insbeson-
dere auch Gründe festzusetzen sind, aus denen eine Nicht-
teilnahme trotz Wahlpflicht als entschuldigt gilt). 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Gesetzgebung 

Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 2/2008 

Einfügung Art 2 Abs 3 (Änderungen im Bestand der Länder 
oder eine Einschränkung der in diesem Abs und in Art 3 vor-
gesehenen Mitwirkung der Länder bedürfen auch verfas-
sungsgesetzlicher Regelungen der Länder.) 
 
Änderung Mitwirkungsrechte Länder bei Grenzänderungen 
(Art 3 B-VG): 
– Grenzbereinigungen innerhalb des Bundesgebietes bedür-
fen nunmehr nur übereinstimmender Gesetze der betroffe-
nen Länder (vorher: übereinstimmende Verfassungsgesetze 
von Bund und Ländern) 
– Bei Änderung von Bundesgrenzen [durch Staatsverträge], 
die gleichzeitig auch Änderung von Ländergrenze war, waren 
ebenfalls übereinstimmende Verfassungsgesetze von Bund 
und betroffenem Land nötig, nunmehr „Zustimmung der be-
troffenen Länder“, wobei es der jeweiligen Landesverfassung 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Gesetzgebung 
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obliegt, festzulegen, an welche Voraussetzungen die Ertei-
lung einer derartigen Zustimmung geknüpft ist 
– Grenzänderungen innerhalb des Bundesgebietes bedürfen 
übereinstimmender Gesetze des Bundes und der betroffenen 
Länder (vorher: übereinstimmender Verfassungsgesetze) 

X
X

II
I.
 G

P
 

Organisation 
des Landes 
und der 
Gemeinden 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 2/2008 

Möglichkeit der Schaffung weisungsfreier Organe durch ein-
faches Gesetz in Art 20 Abs 2 B-VG (gleichzeitig auch Mög-
lichkeit für den Landesverfassungsgesetzgeber, weitere Ka-
tegorien weisungsfreier Organe zu schaffen); Ergänzung der 
„vertraglich bestellten Organe“ in Abs 1; gleichzeitig auch 
Verpflichtung zur Herstellung eines angemessenen Auf-
sichtsrechtes über weisungsfrei gestellte Organe 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Gesetzgebung 
(und wohl auch Voll-
ziehung) 

Auswärtige 
Angelegen-
heiten 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 2/2008 

Möglichkeit, dass nunmehr auch Hoheitsrechte von Ländern 
auf zwischenstaatliche Einrichtungen oder andere Staaten 
übertragen werden können (zudem Möglichkeit der Übertra-
gung einzelner Hoheitsrechte anderer Staaten oder zwi-
schenstaatlicher Einrichtungen auf österreichische Organe 
und Klarstellung, dass auch Weisungsbefugnis übertragen 
werden kann), dafür Mitwirkungsrechte der Länder in Art 10 
Abs 3 B-VG 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

2010 – 2019 

X
X

IV
. 
G

P
 

Auswärtige 
Angelegen-
heiten 

I 57/2010 

Neufassung Art 23c B-VG (auch betreffend die Ernennung 
von Mitgliedern und deren Stellvertretern im Ausschuss der 
Regionen) → Die Neufassung des Art 23c Abs 4 garantiert 
den Ländern ihren Besitzstand, so dass die bei einer künfti-
gen EU-Erweiterung zu erwartende Verkleinerung der Anzahl 
der österreichischen Mitglieder auf Kosten der Gemeinden 
gehen wird. 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG  

Vollziehung 
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X
X

IV
. 
G

P
 

Organisation 
der Länder 
und 
Gemeinden 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 60/2011 

Möglichkeit der Schaffung sprengelübergreifender Zusam-
menarbeit von Bezirksverwaltungsbehörden 
Erweiterte Möglichkeit der Schaffung von Gemeindeverbän-
den 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 
(Art 15 Abs 10 und 
Art 116a) 

Gesetzgebung 

Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 51/2012 

Einführung Verwaltungsgerichtsbarkeit (erstmals erhalten 
Ländern Anteil an der Funktion „Gerichtsbarkeit“) → Ein-
schränkung Tatbestand „Verwaltungsgerichtsbarkeit;“ in Art 
10 Abs 1 Z 1 durch den Tatbestand „Verwaltungsgerichtsbar-
keit mit Ausnahme der Organisation der Verwaltungsgerichte 
der Länder;“; ausdrückliche Einschränkung der Gerichtsbar-
keit gem Art 82 B-VG auf die „ordentliche Gerichtsbarkeit“; 
Einschränkung der Regelung der Organisation und Zustän-
digkeit gem Art 83 B-VG auf ordentliche Gerichte; Organisa-
tion der VwG (Art 136) 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Organisation 
der Länder 
und 
Gemeinden 

I 51/2012 
Entfall von Gesetzgebungskompetenzen des Bundes für ge-
wisse Behörden/Senate der Länder 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 
(Art 12 Abs 2 und 3) 

Gesetzgebung 

Verwaltungs-
verfahren, 
allgemeine 
Bestimmun-
gen des 
Verwaltungs-
strafrechtes 
und verwal-
tungsgericht-
liches 
Verfahren 

I 51/2012 
Instanzenzug in Bausachen betreffend bundeseigene Ge-
bäude, die öffentlichen Zwecken dienen, nicht mehr mittel-
bare Bundesverwaltung (damaliger Art 15 Abs 5 B-VG) 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Vollziehung 
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X
X

IV
. 
G

P
 

Verwaltungs-
verfahren, 
allgemeine 
Bestimmun-
gen des 
Verwaltungs-
strafrechtes 
und verwal-
tungsgericht-
liches 
Verfahren 

I 51/2012 
Entfall Kompetenzdevolution (für gewisse Akte der Vollzie-
hung) an den Bund nach dem damaligen Art 15 Abs 7 B-VG 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Vollziehung 

Verwaltungs-
verfahren, 
allgemeine 
Bestimmun-
gen des 
Verwaltungs-
strafrechtes 
und verwal-
tungsgericht-
liches 
Verfahren 

I 51/2012 

Einfügung Art 94 Abs 2 B-VG (Durch Bundes- oder Landes-
gesetz kann in einzelnen Angelegenheiten anstelle der Erhe-
bung einer Beschwerde beim VwG ein Instanzenzug von der 
Verwaltungsbehörde an die ordentlichen Gerichte vorgese-
hen werden. In den Angelegenheiten der Vollziehung des 
Bundes, die nicht unmittelbar von Bundesbehörden besorgt 
werden, sowie in den Angelegenheiten der Art 11, 12, 14 Abs 
2 und 3 und 14a Abs 3 und 4 dürfen BG gem dem ersten Satz 
nur mit Zustimmung der Länder kundgemacht werden. Für 
Landesgesetze gem dem ersten Satz gilt Art 97 Abs 2 B-VG 
sinngemäß.) [Sowohl als Erweiterung als auch als Einschrän-
kung zu qualifizieren.] 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Gesetzgebung 
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X
X

IV
. 
G

P
 

Verwaltungs-
verfahren,  
allgemeine 
Bestimmun-
gen des  
Verwaltungs-
strafrechtes 
und verwal-
tungsgericht-
liches  
Verfahren 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 51/2012 
Möglichkeit (für den Landesgesetzgeber) zum Ausschluss 
des innergemeindlichen Instanzenzuges in Art 115 Abs 2 
B-VG 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Gesetzgebung 

Verwaltungs-
verfahren, 
allgemeine 
Bestimmun-
gen des 
Verwaltungs-
strafrechtes 
und verwal-
tungsgericht-
liches 
Verfahren 

I 51/2012 

Art 133 Abs 2 und 8 enthalten Ermächtigungen, dass in be-
stimmten Fällen durch Bundes- oder Landesgesetz eine Zu-
ständigkeit des VwGH begründet werden bzw die Revisions-
legitimation durch Bundes- oder Landesgesetz bestimmt 
werden kann 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Gesetzgebung 

X
X

V
. 

G
P

 

Organisation 
Schulwesen, 
Pflichtschu-
len 

I 138/2017 

Einrichtung der Bildungsdirektionen insgesamt betrachtet ad-
ministrativ sowohl Erweiterung als auch Einschränkung von 
Landeskompetenzen (demgegenüber keine großen Kompe-
tenzverschiebungen in legislativer Hinsicht) 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Vollziehung 

Dienstrecht 
des Landes 
und der 
Gemeinden 

I 138/2017 

Die Behördenzuständigkeit zur Ausübung der Diensthoheit 
über die Lehrer für öffentliche Pflichtschulen auf Grund der 
gem Art 14 Abs 2 B-VG ergehenden Gesetze soll in Gesetz-
gebung und Vollziehung Landessache sein. (vorher soweit 
ersichtlich noch gewisse „Vorgaben“ in Art 14 Abs 4 lit a 
B-VG für solche Gesetze, daher nunmehr wohl geringfügige 
Kompetenzerweiterung) 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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X
X

V
. 

G
P

 
Organisation 
Schulwesen, 
Pflichtschu-
len 

I 138/2017 

Schulwesen sowie Erziehungswesen in den Angelegenhei-
ten der Schülerheime nicht mehr in unmittelbarer Bundesver-
waltung zu vollziehen, daher Streichung aus Art 102 Abs 2 
B-VG 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Vollziehung 

X
X

V
I.

 G
P

 

Sport und 
Tourismus 

I 14/2019 

Zuständigkeit der Länder für „vom gesundheitlichen Stand-
punkt aus an Kurorte sowie Kuranstalten und Kureinrichtun-
gen zu stellende Anforderungen; und „natürliche Heilvorkom-
men;“ (vormals in Art 12 B-VG) 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung 

Jugendwohl-
fahrt und 
Jugend-
schutz 

I 14/2019 
„Mutterschafts-, Säuglings- und Jugendfürsorge;“ nunmehr 
Zuständigkeit der Länder gem Art 15 Abs 1 B-VG (vormals in 
Art 12 B-VG) 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung 

Landwirt-
schaft und 
land- und 
forstwirt-
schaftliches 
Arbeitsrecht 

I 14/2019 
Bodenreform, insbesondere agrarische Operationen und 
Wiederbesiedelung; nunmehr Zuständigkeit der Länder gem 
Art 15 Abs 1 B-VG (vorher Art 12 B-VG) 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung 

Tier und 
Pflanzen-
schutz 

I 14/2019 
Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge; 
nunmehr Zuständigkeit der Länder gem Art 15 Abs 1 B-VG 
(vorher Art 12 B-VG) 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung 

Heil- und 
Pflegeanstal-
ten 

I 14/2019 
Regelung der Volkspflegestätten nunmehr nach dem Adhä-
sionsprinzip (vorher in Art 12 Abs 1 Z 1 B-VG) 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung 

Organisation I 14/2019 

Kompetenz zur Regelung der Organisation von öffentlichen 
Einrichtungen zur außergerichtlichen Vermittlung von Strei-
tigkeiten richtet sich nunmehr nach allgemeinen Grundsätzen 
staatlicher Kompetenzverteilung → Organisation von Ge-
meindevermittlungsämtern nunmehr gänzlich in Gesetzge-
bungskompetenz der Länder (vorher Art 12 B-VG) 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Gesetzgebung 
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X
X

V
I.

 G
P

 

Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 14/2019 

Künftig sollen die Rechtsvorschriften aller Behörden – also 
etwa auch der Bezirksverwaltungsbehörden (soweit diese 
Angelegenheiten, die in Vollziehung Landessache sind, be-
sorgen) der Gemeinden, der Gemeindeverbände, der im Be-
reich der Vollziehung der Länder eingerichteten Selbstver-
waltungskörper (etwa der Ärztekammern in den Bundeslän-
dern) oder der VwG (zB deren Geschäftsordnung) – im 
Rechtsinformationssystem des Bundes kundgemacht wer-
den können (Art 15 Abs 7). 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Vollziehung 

Organisation 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 14/2019 

Das Zustimmungsrecht der BReg zu Landesgesetzen, durch 
die die bestehende Organisation der Behörden der allgemei-
nen staatlichen Verwaltung in den Ländern geändert oder 
neu geregelt wird, soll entfallen. 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 
(Art 15 Abs 10) 

Gesetzgebung 

Organisation 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 14/2019 

Entfall des Zustimmungsrechtes der BReg zu Änderungen in 
den Sprengeln der politischen Bezirke (Neueinfügung des 
Art 15 Abs 11 B-VG, im Wesentlichen Übernahme der Rege-
lung des § 8 Abs 5 lit d ÜG 1920 ins B-VG) 

Änderung 
Kompetenzbestimmung 
B-VG 

Vollziehung 

Organisation 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 14/2019 

Entfall des Beamtenvorbehalts bei Bestellung des LAD, Ent-
fall des Zustimmungserfordernisses der BReg bei der Bestel-
lung des LAD; Entfall fachlicher Voraussetzungen für die Be-
stellung einer Person zum LAD 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Vollziehung 

Organisation I 14/2019 
Entfall des Zustimmungsrechtes der BReg bei Verleihung 
Stadtrecht (Art 116 Abs 3 B-VG) 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Gesetzgebung 
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X
X

V
I.

 G
P

 
Verwaltungs-
verfahren, 
allgemeine 
Bestimmun-
gen des 
Verwaltungs-
strafrechtes 
und verwal-
tungsgericht-
liches 
Verfahren 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

I 14/2019 
Generelle Ermächtigung an die (einfache) Gesetzgebung, 
den VwG (neue) Aufgaben zuzuweisen; Erweiterung Zustim-
mungsrecht Länder in Art 130 Abs 2 B-VG 

Änderung (Kompetenz-) 
Bestimmung B-VG 

Gesetzgebung 
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Tabelle 3 

Einschränkung Gesetzgebungs-/Vollziehungszuständigkeit Länder 
(Aufgehoben/Außer Kraft getreten) 

GP Materie 
BGBl (I) 

Nr 
Inhaltliche 
Änderung 

Art der 
Kompetenzänderung 

Änderung Gesetz-
gebungs- 
und/oder 

Vollziehungskom-
petenz 

1920 – 1929 

II
I.
 G

P
 

Natur- und 
Landschafts-
schutz 

169/1928 
Inwieweit der Denkmalschutz (Art 10 Z 13 B-VG) auch Na-
turhöhlen umfasst, wird bundesgesetzlich bestimmt. 

(Dynamische) 
Kompetenzdeckungs-
klausel 
 
(Art I Naturhöhlengesetz, 
BGBl 169/1928, 
aufgehoben durch BVG 
BGBl 444/1974) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Öffentliches 
Wohnungs-
wesen, 
Wohnbauför-
derung und 
Assanierung 

202/1929 

Die Vollziehung dieses BG [vom 14.6.1929, betreffend die 
Enteignung zu Wohn- und Assanierungszwecken] ist Bun-
dessache. 
(bis zur Aufhebung durch BGBl 287/1974) 

(Dynamische) 
Kompetenzdeckungs-
klausel 
 
(§ 9 Abs 1 BG vom 
14.6.1929, betreffend die 
Enteignung zu Wohn- 
und Assanierungszwe-
cken) 

Vollziehung 
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1950 – 1959 
V

II
. 
G

P
 

Dienstrecht 140/1953 
Erlassung und Aufhebung von bestimmten Vorschriften im 
Jugendeinstellungsgesetz sowie Vollziehung Bundessache, 
auch wenn B-VG etwas anderes bestimmt 

(Statische) Kompetenz-
deckungsklausel 
(mit 31.12.1957 ausge-
laufen) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

271/1955 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften, wie 
sie im Preisregelungsgesetz 1950 enthalten sind, sind Bun-
dessache 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klauseln 
(erstmalig mit BGBl 
271/1955, ebenfalls in 
weiteren Novellen enthal-
ten; mit Ablauf des 
30.6.1976 außer Kraft ge-
treten) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

273/1955 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
Preistreibereigesetzes sind Bundessache 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klauseln 
(erstmalig durch 
BGBl 273/1955, mit ver-
schiedenen Novellen des 
jeweiligen Gesetzes er-
neut beschlossen; 
ausgelaufen mit Ablauf 
des 30.6.1976) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

274/1955 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
Milchwirtschaftsgesetzes sind Bundessache 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klauseln 
(erstmalig durch BGBl 
274/1955; mit verschie-
denen Novellen des je-
weiligen Gesetzes erneut 
beschlossen; 
ausgelaufen mit Ablauf 
des 31.12.1958) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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V
II

. 
G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

275/1955 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
Getreidewirtschaftsgesetzes sind Bundessache 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klauseln 
(erstmalig durch 
BGBl 275/1955; mit ver-
schiedene Novellen des 
jeweiligen Gesetzes er-
neut beschlossen; 
ausgelaufen mit Ablauf 
des 31.12.1958) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung/ 
Landwirt-
schaft und 
land- und 
forstwirt-
schaftliches 
Arbeitsrecht 

276/1955 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
Viehverkehrsgesetzes sind Bundessache 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klauseln 
(erstmalig durch 
BGBl 276/1955; mit ver-
schiedenen Novellen des 
jeweiligen Gesetzes er-
neut beschlossen; ausge-
laufen mit Ablauf des 
31.12.1958) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 
[landwirt-
schaftliche 
Marktord-
nung] / 
Landwirt-
schaft 
[Tierzucht] 
und land- 
und forstwirt-
schaftliches 
Arbeitsrecht 

277/1955 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
Rindermastförderungsgesetzes sind Bundessache 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klauseln 
(erstmalig durch BGBl 
277/1955; durch ver-
schiedene Novellen des 
jeweiligen Gesetzes er-
neut beschlossen; 
ausgelaufen mit Ablauf 
des 31.12.1958) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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V
II

. 
G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

278/1955 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
Rohstofflenkungsgesetzes sind Bundessache 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klauseln (erstmalig durch 
BGBl 278/1955) durch 
verschiedene Novellen 
des jeweiligen Gesetzes 
(ausgelaufen mit Ablauf 
des 30.6.1976) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

279/1955 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
Lastverteilungsgesetzes sind Bundessache 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klauseln (erstmalig durch 
BGBl 279/1955) durch 
verschiedene Novellen 
des jeweiligen Gesetzes 
(ausgelaufen mit Ablauf 
des 30.6.1976) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

V
II

I.
 G

P
 

Sozial- und 
Behinderten-
hilfe 

163/1956 

Die Erlassung von Gesetzen, welche die Wohnungsbeihilfe 
betreffende Änderungen oder Ergänzungen des BG über 
Wohnungsbeihilfen, BGBl Nr 229 aus 1951, zum Gegen-
stand haben, und die Vollziehung solcher Gesetze sind auch 
in den Belangen Bundessache, für die das B-VG etwas an-
deres bestimmt. 

(Dynamische) 
Kompetenzdeckungs-
klausel 
(außer Kraft gesetzt mit 
31.12.1983) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

1960 – 1969 

IX
. 
G

P
 

Landwirt-
schaft und 
land- und 
forstwirt-
schaftliches 
Arbeitsrecht 

155/1960 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von gewissen Vor-
schriften des Landwirtschaftsgesetzes (betreffend Garten-
bau) sind Bundessache. 

(Statische) 
Kompetenzdeckungs-
klauseln (erstmalig durch 
BGBl 155/1960) durch 
mehrere Novellen (bis zur 
Erlassung des neuen 
Landwirtschaftsgesetzes 
1992, wo diese Garten-
baubestimmungen aus-
geschieden wurden) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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X
. 
G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

43/1964 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
Verstaatlichungsgesetzes sind Bundessache. 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 
(außer Kraft getreten mit 
dem In-Kraft-Treten des 
BVG, mit dem die Eigen-
tumsverhältnisse an den 
Unternehmen der öster-
reichischen Elektrizitäts-
wirtschaft geregelt wer-
den) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

1970 – 1979 

X
II

I.
 G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

271/1972 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
Preisbestimmungsgesetzes 1972 sind Bundessache 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klauseln (erstmalig durch 
BGBl 271/1972), auch in 
mehreren weiteren No-
vellen enthalten 
(ausgelaufen mit Ablauf 
des 30.9.1975) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Auswärtige 
Angelegen-
heiten/ 
Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

332/1973 

Die Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften, 
die zur Erfüllung der von Österreich nach Art 20 des Abkom-
mens vom 22. Juli 1972 zwischen der Republik Österreich 
einerseits und den Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl und der Europäischen Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl andererseits übernommenen 
Verpflichtungen notwendig sind, sind Bundessache. 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 
(aber: offenbar durch EU-
Beitritt gegenstandslos 
geworden) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

5/1974 

Erlassung und Aufhebung von Vorschriften sowie Erlassung 
von Durchführungsverordnungen nach dem BG vom 14. De-
zember 1973 über Verkehrsbeschränkungen zur Sicherung 
der Treibstoffversorgung sind Bundessache. 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 
(ausgelaufen mit Ablauf 
des 30.6.1975) 

Gesetzgebung 
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X
II

I.
 G

P
 

Landwirt-
schaft und 
land- und 
forstwirt-
schaftliches 
Arbeitsrecht 

782/1974 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von gewissen Vor-
schriften des Landarbeitsgesetzes Bundessache (aber: nur 
solange bis Länder entsprechende Ausführungsgesetze, die 
an die geänderte Rechtslage angepasst sind, erlassen) 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 
(durch Novelle zum Land-
arbeitsgesetz 1974, BGBl 
782/1974) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

X
IV

. 
G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

258/1976 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
Viehwirtschaftsgesetzes sind Bundessache und können (teil-
weise) in unmittelbarer Bundesverwaltung vollzogen werden. 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klauseln 
(auch durch mehrere No-
vellen zu diesem Gesetz, 
außer Kraft getreten mit 
Ablauf des 31.12.2007) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Statistik für 
Zwecke des 
Bundes/der 
Länder und 
Gemeinden 

398/1976 
Regelungen über die Behandlung der Erhebungsblätter zur 
(geheimen) Erhebung der Muttersprache (insbesondere 
durch Gemeinde-, Sprengel- und Bezirkswahlbehörden) 

Verfassungsbestimmung 
in einfachem 
Gesetz 
(Volkszählungsgesetz 
1950, aufgehoben mit 
BGBl I 33/2006) 

Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

275/1978 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
Schrottlenkungsgesetzes sind Bundessache und können 
(teilweise) in unmittelbarer Bundesverwaltung vollzogen wer-
den. 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klausel (erstmalig durch 
BGBl 275/1978), auch in 
mehreren Novellen zu 
diesem Gesetz enthalten 
(Gesetz ist außer Kraft 
getreten mit Ablauf des 
30.6.1992) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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1980 – 1989 
X

V
II

. 
G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

324/1987 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
BG über Maßnahmen betreffend Isoglucose sind Bundessa-
che und können in unmittelbarer Bundesverwaltung vollzo-
gen werden. 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 
(die durch das 1. BVBRG 
als nicht mehr geltend 
festgestellt wurde) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

1990 – 1999 

X
V

II
. 
G

P
 

Staatsbürger-
schaft, 
Personen-
standswesen 
und 
Aufenthalt 

452/1990 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
BG über die Bundesbetreuung für Asylwerber Bundessache, 
unmittelbare Bundesverwaltung möglich 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klausel (BG ist mit Ablauf 
des 27.7.1991 mit Inkraft-
treten des Bundesbetreu-
ungsgesetzes außer 
Kraft getreten) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

X
V

II
I.
 G

P
 Öffentliches 

Wohnungs-
wesen, 
Wohnbauför-
derung und 
Assanierung 

14/1992 

Der Bund kann die gem Art II Abs 4 des BVG, mit dem das 
B-VG idF von 1929 hinsichtlich der Zuständigkeit für das 
Volkswohnungswesen geändert wird, BGBl 640/1987, gel-
tende Rechtslage für die Abwicklung der vom Bundes-Wohn- 
und Siedlungsfonds auf Grund des Startwohnungsgesetzes, 
BGBl 264/1982, gewährten Förderungen gem den folgenden 
Abschnitten ändern. 

Dynamische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 
(aufgehoben durch BGBl 
I 107/2021) 

Gesetzgebung 

  



83 
 

X
V

II
I.
 G

P
 

Wahrung der 
äußeren 
Sicherheit 
und Zivil-
dienst 
[Kriegsscha-
densangele-
genheiten]/ 
auswärtige 
Angelegen-
heiten 

310/1992 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
Anmeldegesetzes Irak sind Bundessache und können unmit-
telbar von Bundesbehörden vollzogen werden. 

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 
(aber: aufgehoben durch 
BGBl I 107/2021) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Organisation 
Schulwesen, 
Pflichtschu-
len 

512/1993 
Bestimmungen für Inklusions- und Sonderpädagogische 
Zentren 

Sonstige 
Verfassungsbestimmung 
in einfachem Gesetz 
(aber: aufgehoben durch 
BGBl 138/2017) 

Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

664/1994 

Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften, wie sie in 
diesem Abschnitt (der Marktordnungsnovelle 1994) enthalten 
sind, sind Angelegenheiten des Art 10 B-VG. Die in diesem 
Abschnitt geregelten Angelegenheiten können unmittelbar 
von Bundesbehörden vollzogen werden.  

Statische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 
(aber: aufgehoben durch 
BGBl I 55/2007) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

2000 – 2009 

X
X

I.
 G

P
 

Gesundheits-
wesen 

I 150/2002 

Nachdem bis 1991 eine Bundeskompetenz zur Entscheidung 
über Entschädigungen für Schadensfälle nach dem Impf-
schadengesetz bestand und diese dann an die Landesinvali-
denämter übertragen wurde nunmehr Rückübertragung an 
den Bund; diese Bestimmung wurde mit BGBl I 59/2013 auf-
gehoben und diese Kompetenz in Art 10 B-VG integriert 

(Dynamische) 
Kompetenzdeckungs-
klausel 
(in der Novelle zum Impf-
schadengesetz, BGBl I 
150/2002) 

Vollziehung 
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2010 – 2019 
X

X
V

. 
G

P
 

Baurecht I 120/2015 
Punktuelle Durchbrechungen der bundesstaatlichen Kompe-
tenzverteilung in Gesetzgebung und Vollziehung für die 
Schaffung von Quartieren für Asylwerber 

Durch BVG 
(über die Unterbringung 
und Aufteilung von hilfs- 
und schutzbedürftigen 
Fremden, außer Kraft ge-
treten mit Ablauf des 
31.12.2018) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

2020 – 2023 

X
X

V
II

. 
G

P
 

Verwaltungs-
verfahren, 
allgemeine 
Bestimmun-
gen des 
Verwaltungs-
strafrechtes 
und verwal-
tungsgericht-
liches 
Verfahren 

I 16/2020 
Spezielle Vorschriften für das Verfahren der VwG im Zuge 
der Covid-19-Pandemie, Vollziehung der Bestimmung durch 
den Bundeskanzler 

Sonstige 
Verfassungsbestimmung 
in einfachem Gesetz 
(Verwaltungsrechtliches 
Covid-19-Begleitgesetz, 
noch in Geltung stehende 
Bestimmungen sind mit 
Ablauf des 30.6.2023 
ausgelaufen) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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Tabelle 4 

Erweiterung Gesetzgebungs-/Vollziehungszuständigkeit Länder 
(Aufgehoben/Außer Kraft getreten) 

GP Materie 
BGBl (I) 

Nr 
Inhaltliche 
Änderung 

Art der 
Kompetenzänderung 

Änderung Gesetz-
gebungs- 
und/oder 

Vollziehungskom-
petenz 

1970 – 1979 

X
II

I.
 G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

5/1974 
Die Vollziehung von Vorschriften des BG vom 14. Dezember 
1973 über Verkehrsbeschränkungen zur Sicherung der 
Treibstoffversorgung ist Landessache. 

Dynamische 
Kompetenzdeckungs-
klausel 
(ausgelaufen mit Ablauf 
des 30.6.1975) 

Vollziehung 

1990 – 1999 

X
V

II
I.
 G

P
 

Gesundheits-
wesen 
(ausgenom-
men Heil- und 
Pflegeanstal-
ten und 
regionale und 
örtliche 
Gesundheits-
dienste) 

278/1991 
Über Ansprüche auf Entschädigung nach dem Impfschaden-
gesetz entscheiden Landesinvalidenämter. 

Verfassungsbestimmung 
in einfachem Gesetz 
(Novelle zum Impfscha-
dengesetz, 
BGBl 278/1991 → aber 
Rückübertragung dieser 
Kompetenz an den Bund 
durch Novelle zum Impf-
schadengesetz 
BGBl 150/2002, und 
schließlich Verankerung 
der Kompetenz in 
Art 10 B-VG durch 
BGBl I 59/2013) 

Vollziehung 
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ANHANG 3 – Änderungen durch Kompetenzdeckungsklauseln 

Sämtliche Änderungen durch statische und dynamische Kompetenzdeckungsklauseln chronologisch 

Tabelle 1  

Einschränkung Gesetzgebungs-/Vollziehungszuständigkeit Länder 

GP Materie 
BGBl (I) 

Nr 
Inhaltliche 
Änderung 

Statische/dynamische 
Kompetenzdeckungsklausel 

Änderung Ge-
setzgebungs- 

und/oder 
Vollziehungs-

kompetenz 

1945 – 1949 

V
. 
G

P
 

Landwirt-
schaft 

82/1947 

Die verfassungsmäßige Zuständigkeit zur Erlassung der 
gem § 3 des Gesetzes vom 19. September 1945, 
StGBl Nr 174, über die Aufhebung des Erbhofrechtes 
und des Landbewirtschaftungsrechtes zu treffenden 
Ausführungs- und Übergangsbestimmungen wird, so-
weit sie nach den Vorschriften des B-VG idF von 1929 in 
die Zuständigkeit der Landesgesetzgebung fallen, dem 
Bunde übertragen. 

(Statische) 
Kompetenzdeckungsklausel 
 
(BVG vom 21.3.1947, betreffend 
die Zuständigkeit zur Ausführung 
des Gesetzes über die Aufhebung 
des Erbhofrechtes und des Land-
bewirtschaftungsrechtes) 

Gesetzgebung 

Land- und 
forstwirt-
schaftliches 
Arbeitsrecht 

139/1948 

Die Gesetzgebung und die Vollziehung in Angelegenhei-
ten des Arbeiterrechtes, des Arbeiter- und Angestellten-
schutzes und der beruflichen Vertretung für Dienstneh-
mer in Sägen, Harzverarbeitungsstätten, Mühlen und 
Molkereien, die von land- und forstwirtschaftlichen Er-
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften betrieben wer-
den, sofern in diesen eine bestimmte Anzahl von Dienst-
nehmern dauernd beschäftigt ist, ist Sache des Bundes. 

(Dynamische) 
Kompetenzdeckungsklausel 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 
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1950 – 1959 
V

II
. 
G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

272/1955 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften, 
wie sie im Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1950 
enthalten sind, sind Bundessache. 

Statische 
Kompetenzdeckungsklauseln 
durch verschiedene Novellen zum 
jeweiligen Lebensmittelbewirt-
schaftungsgesetz (erstmalig durch 
BGBl 272/1955, auch im aktuellen 
Lebensmittelbewirtschaftungsge-
setz 1997 enthalten, dort seit 2017 
dynamische Kompetenzde-
ckungsklausel) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

V
II

I.
 G

P
 

Sozial- und 
Behinderten-
hilfe 

164/1956 

Die Vollziehung dieses BG in seiner jeweiligen Fassung 
— soweit es die Einhebung eines Wohnbauförderungs-
beitrages zum Gegenstand hat — ist auch in den Belan-
gen Bundessache, hinsichtlich deren das B-VG etwas 
anderes bestimmt. 

(Dynamische) 
Kompetenzdeckungsklausel 
 
(BG vom 18. Juli 1956, womit das 
BG über die Einhebung eines 
Wohnbauförderungsbeitrages 
neuerlich abgeändert wird, 
BGBl 164/1956) 

Vollziehung 

Sozial- und 
Behinderten-
hilfe 

77/1957 

Angelegenheiten der Fürsorge für die Opfer des Kamp-
fes für ein freies, demokratisches Österreich und die Op-
fer der politischen Verfolgung in Gesetzgebung und Voll-
ziehung Bundessache. 

(Dynamische) 
Kompetenzdeckungsklausel 
(durch BGBl I 59/2013 Integration 
dieser Kompetenz in Art 10 B-VG) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

276/1958 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
des Marktordnungsgesetzes sind Bundessache.  
(Seit BGBl 259/1976: Die in diesen Vorschriften geregel-
ten Angelegenheiten können unmittelbar von Bundesbe-
hörden versehen werden.) 

Statische 
Kompetenzdeckungsklauseln 
durch verschiedene Novellen des 
jeweiligen Gesetzes (erstmalig 
durch BGBl 276/1958; aktuell als 
Marktordnungsgesetz 2021 
in Geltung). 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 
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1970 – 1979 
X

I.
 G

P
 

Sozial- und 
Behinderten-
hilfe 

22/1970 

Erlassung, Änderung, Aufhebung und Vollziehung von 
Vorschriften des Invalideneinstellungsgesetzes 1969 
bzw Behinderteneinstellungsgesetzes [so die Bezeich-
nung seit der Novelle BGBl 721/1988] sind Bundessa-
che. [Seit der Novelle BGBl 313/1992 können Angele-
genheiten des Kündigungsschutzes begünstigter Behin-
derter unmittelbar von Bundesbehörden versehen wer-
den.] 

Dynamische 
Kompetenzdeckungsklausel 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

X
II

. 
G

P
 Pflichtschu-

len, Kinder-
gärten und 
Kinderbetreu-
ung 

253/1971 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
des Schülerbeihilfengesetzes sind Bundessache. 

Statische 
Kompetenzdeckungsklausel 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

X
II

I.
 G

P
 

Wahrung der 
inneren 
Sicherheit 

408/1972 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
des Sicherheitskontrollgesetzes sind Bundessache. 

Statische 
Kompetenzdeckungsklauseln 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Wahrung der 
äußeren 
Sicherheit 
und 
Zivildienst 

187/1974 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
des ZDG sind Bundessache.  
[Durch die ZDG-Novelle 2005 Integration dieser 
Kompetenzdeckungsklausel in Art 10 B-VG und 
Art 102 Abs 2 B-VG.] 

Statische 
Kompetenzdeckungsklauseln 
im ZDG bzw den dazugehörigen 
Novellen 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Öffentliches 
Wohnungs-
wesen, 
Wohnbauför-
derung und 
Assanierung 

287/1974 

Kompetenzverschiebungen im Bereich der Assanierung 
durch das Stadterneuerungsgesetz, BGBl 287/1974 
(Neuer Kompetenztatbestand in Art 11 Abs 1 B-VG; 
Kompetenzdeckungsklausel in Art I § 9 Abs 1 Stadter-
neuerungsgesetz) 

Änderung (Neueinfügung) 
Kompetenzbestimmung B-VG 
 
(Statische) 
Kompetenzdeckungsklausel 

Gesetzgebung 
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X
IV

. 
G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

260/1976 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
des Preisgesetzes sind Bundessache und können (teil-
weise) in unmittelbarer Bundesverwaltung vollzogen 
werden. 

Statische 
Kompetenzdeckungsklauseln 
(auch durch mehrere Novellen zu 
diesem Gesetz bzw dem Preisge-
setz 1992, nach wie vor in Kraft) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

318/1976 

Erlassung, Aufhebung [seit 2012 auch Änderung] und 
Vollziehung von Vorschriften des Erdöl-Bevorratungs- 
und Meldegesetzes (nunmehr: Erdölbevorratungsgesetz 
2012) sind Bundessache. 

Zunächst statische 
Kompetenzdeckungsklauseln 
(auch durch mehrere Novellen zu 
diesem Gesetz), seit Erlassung 
des Erdölbevorratungsgesetzes 
2012 dynamische Kompetenzde-
ckungsklausel 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

319/1976 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
des Energielenkungsgesetzes (nunmehr: Energielen-
kungsgesetz 2012) sind Bundessache. 
[Seit 2013: Die in diesen Vorschriften geregelten Ange-
legenheiten können – unbeschadet der Stellung des LH 
gem Art 102 Abs 1 B-VG – nach Maßgabe des § 7 Abs 6 
von Einrichtungen der gesetzlichen Interessenvertretun-
gen im übertragenen Wirkungsbereich sowie von der E-
Control, den Regelzonenführern, den Marktgebietsma-
nagern und den Verteilergebietsmanagern unmittelbar 
versehen werden.] 

Statische 
Kompetenzdeckungsklauseln 
(auch durch mehrere Novellen zu 
diesem Gesetz) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

1980 – 1989 

X
V

. 
G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

282/1980 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
des Versorgungssicherungsgesetzes sind Bundessache 
und können (teilweise) in unmittelbarer Bundesverwal-
tung vollzogen werden. 

Statische 
Kompetenzdeckungsklauseln 
(erstmalig in BGBl 282/1980, in 
mehreren Novellen erneut enthal-
ten) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

X
V

I.
 

G
P

 

Schulwesen/ 
Sozial- und 
Behinderten-
hilfe 

455/1983 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
des Schülerbeihilfengesetzes 1983 sind Bundessache. 

Statische 
Kompetenzdeckungsklausel 
(nach wie vor unverändert in Gel-
tung) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 
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1990 – 1999 
X

V
II

I.
 G

P
 

Wirtschafts-
lenkung und 
landwirt-
schaftliche 
Marktord-
nung bzw 
Angelegen-
heiten der 
gemeinsa-
men Agrar-
politik 

376/1992 

Erlassung, Aufhebung [seit 2013 auch Änderung] und 
Vollziehung von Angelegenheiten des AMA-Gesetzes 
durch den Bund, teilweise auch Vollzug durch unmittel-
bare Bundesbehörde 

Zunächst statische, seit 2013 
dynamische Kompetenzde-
ckungsklausel 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

761/1992 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
des Preistransparenzgesetzes sind Bundessache und 
können unmittelbar von Bundesbehörden vollzogen wer-
den. 

Statische 
Kompetenzdeckungsklauseln 
(in mehreren Novellen zum Preis-
transparenzgesetz ebenfalls ent-
halten) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Sozial- und 
Behinderten-
hilfe 

110/1993 

Erlassung, Änderung und Aufhebung sowie Vollziehung 
von Vorschriften des Bundespflegegeldgesetzes 
(BGBl 110/1993) sind Bundessache und können in un-
mittelbarer Bundesverwaltung besorgt werden. 

Dynamische 
Kompetenzdeckungsklausel 
(die 2011 ins B-VG überführt 
wurde [Art 10 Abs 1 Z 11 bzw Art 
102 Abs 2]) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

X
IX

. 
G

P
 

Wirtschafts-
lenkung und 
landwirt-
schaftliche 
Marktord-
nung bzw 
Angelegen-
heiten der 
gemeinsa-
men Agrar-
politik 

299/1995 
[zu BGBl 
206/1981] 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
des Mühlenstrukturverbesserungsgesetzes sind Bun-
dessache, unmittelbare Vollziehung durch Bundesbe-
hörden 

Statische 
Kompetenzdeckungsklausel 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 
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X
X

. 
G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

789/1996 

Erlassung, Aufhebung [seit 2017 auch Änderung] und 
Vollziehung von Vorschriften des Lebensmittelbewirt-
schaftungsgesetzes 1997 sind Bundessache und kön-
nen in unmittelbarer Bundesverwaltung vollzogen wer-
den. 

Statische (seit 2017: dynamische) 
Kompetenzdeckungsklausel 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Land- und 
forstwirt-
schaftliches 
Arbeitsrecht 

793/1996 

Auf dem Gebiet des Arbeiterrechts und des Arbeiter- und 
Angestelltenschutzes bleibt hinsichtlich der Arbeitneh-
mer der Österreichischen Bundesforste AG, soweit es 
sich um land- und forstwirtschaftliche Arbeiter und Ange-
stellte handelt, die Zuständigkeit des Bundes in Gesetz-
gebung und Vollziehung erhalten (§ 13 Abs 4 Bundes-
forstegesetz 1996). 

(Dynamische) 
Kompetenzdeckungsklausel 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Elektrizitäts-
wesen 

I 143/1998 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften, 
wie sie in gewissen Bestimmungen des ElWOG enthal-
ten sind, sind Bundessache und können unmittelbar von 
Bundesbehörden versehen werden. 

Statische 
Kompetenzdeckungsklausel 
(mehrfach mit Novellen zum El-
WOG wieder beschlossen, aufge-
hoben durch BGBl I 107/2021, das 
nunmehrige ElWOG 2010 beinhal-
tet eine ähnliche Kompetenzde-
ckungsklausel) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 
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2000 – 2009 
X

X
I.

 G
P

 

Wirtschafts-
lenkung/ 
Elektrizitäts-
wesen 

I 121/2000 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften, 
wie sie im BG über die Aufgaben der Regulierungsbe-
hörden im Elektrizitätsbereich und die Errichtung der 
Elektrizitäts-Control GmbH und der Elektrizitäts-Control 
Kommission (Energieliberalisierungsgesetz) enthalten 
sind, sind Bundessache und können unmittelbar von 
Bundesbehörden versehen werden. 
 
(Soweit ersichtlich erste ausführliche Regelung bzw 
Neuregelung der Vollziehungsstruktur im Bereich des 
Elektrizitätsmarktes → Durch die Erlassung des E-Con-
trol-Gesetzes kam es zu einer Neuorganisation der ös-
terreichischen Regulierungsbehörden, wobei die bislang 
von den Regulierungsbehörden E-Control GmbH und 
E-Control Kommission wahrgenommenen Organkompe-
tenzen einer Anstalt öffentlichen Rechts, nach dem Mus-
ter der Finanzmarktaufsicht übertragen wurden.) 

Statische 
Kompetenzdeckungsklausel 
(aufgehoben im Zuge der Erlas-
sung des ElWOG 2010 sowie des 
E-Control-Gesetzes mit 
BGBl I 110/2010, wo in letzterem 
eine Neuregelung der Regulie-
rungsbehörde erfolgte → siehe 
dazu unten) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

I 148/2002 
Die im GWG geregelten Angelegenheiten können unmit-
telbar von den in diesen Vorschriften vorgesehenen Ein-
richtungen versehen werden. 

(Dynamische) 
Kompetenzdeckungsklausel 
(auch im Nachfolgegesetz zum 
GWG [= GWG 2011] enthalten) 

Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung/ 
Elektrizitäts-
wesen 

I 149/2002 

Erlassung, Aufhebung [seit 2020 auch Änderung] und 
Vollziehung von Vorschriften, wie sie im Ökostromgesetz 
enthalten sind, sind Bundessache und können unmittel-
bar von den in diesem BG vorgesehenen Einrichtungen 
versehen werden. 

Statische 
Kompetenzdeckungsklausel 
(aufgehoben mit BGBl I 75/2011, 
aber gleichlautende Kompetenz-
deckungsklausel im Ökostromge-
setz 2012 enthalten, seit 
BGBl I 24/2020 nunmehr dynami-
sche Kompetenzdeckungsklausel) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

  



93 
 

X
X

II
. 
G

P
 Zivilrechts-

wesen, 
Justizpflege 
und Justiz-
strafrecht 

I 48/2005 

Die Erlassung, Änderung und Aufhebung von die Ver-
brechensopfer-entschädigung betreffenden Vorschriften 
sowie die Vollziehung dieser Vorschriften sind Bun-
dessache. Sie können iSd Art 102 Abs 2 B-VG unmittel-
bar von Bundesbehörden versehen werden. 

(Dynamische) 
Kompetenzdeckungsklausel 
[Vorher vom Bund im Rahmen der 
Privatwirtschaftsverwaltung voll-
zogen, durch diese Novelle in ho-
heitliche Verwaltung übertragen; 
aufgehoben durch BGBl I 59/2013, 
da diese Kompetenz dann in 
Art 10 B-VG integriert wurde] 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

X
X

II
I.
 G

P
 

Baurecht I 42/2007 

Erlassung, Änderung und Aufhebung sowie Vollziehung 
von Vorschriften des Art II des Bauarbeitenkoordinati-
onsgesetzes sind Bundessache und können in unmittel-
barer Bundesverwaltung vollzogen werden 

Dynamische 
Kompetenzdeckungsklausel 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Sozialversi-
cherung/ 
Gewerbe und 
Industrie/ 
Land- und 
forstwirt-
schaftliches 
Arbeitsrecht 

I 102/2007 

Kompetenzverschiebung im Bereich der Selbständigen-
vorsorge hin zum Bund (nachdem gewisse Änderungen 
lt EB wohl nicht von den Bundeskompetenzen Sozialver-
sicherung bzw Gewerbe und Industrie erfasst wären, 
wurden eine Kompetenzdeckungsklausel und sonstige 
Verfassungsbestimmungen in einfachem Gesetz erlas-
sen. 

Dynamische 
Kompetenzdeckungsklausel 
und sonstige Verfassungsbestim-
mungen in einfachem Gesetz 
(BMSVG) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Land- und 
forstwirt-
schaftliches 
Arbeitsrecht 

I 82/2008 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
hinsichtlich der Vergabe von Beihilfen für die betriebliche 
Ausbildung von Lehrlingen, wie sie im Berufsausbil-
dungsgesetz enthalten sind, sind Bundessache und kön-
nen in unmittelbarer Bundesverwaltung vollzogen wer-
den. 

Statische 
Kompetenzdeckungsklausel 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Elektrizitäts-
wesen/ 
Wirtschafts-
lenkung 

I 111/2008 

Erlassung, Aufhebung [seit BGBl I 24/2020 auch Ände-
rung] und Vollziehung von Vorschriften des KWK-Geset-
zes sind Bundessache und können in unmittelbarer Bun-
desverwaltung vollzogen werden. 

(Zunächst statische, 
nunmehr dynamische) 
Kompetenzdeckungsklausel 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 
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2010 – 2019 
X

X
IV

. 
G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

I 110/2010 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
des E-Control-Gesetzes sind Bundessache und können 
in unmittelbarer Bundesverwaltung vollzogen werden 
(siehe dazu schon oben das Energieliberalisierungsge-
setz BGBl I 121/2000). 

Statische 
Kompetenzdeckungsklauseln 
(mit mehreren Novellen erneut be-
schlossen) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Wahrung der 
äußeren 
Sicherheit 
und 
Zivildienst 

I 18/2012 
Angelegenheiten des Opferfürsorgegesetzes können 
unmittelbar von Bundesbehörden besorgt werden. 

(Dynamische) 
Kompetenzdeckungsklausel 
(durch BGBl I 59/2013 in Art 10 
B-VG integriert) 

Vollziehung 

Organisation I 28/2012 

Erlassung, Änderung und Aufhebung sowie Vollziehung 
von Vorschriften des Akkreditierungsgesetzes 2012 sind 
Bundessache und können in unmittelbarer Bundesver-
waltung besorgt werden: 

Dynamische 
Kompetenzdeckungsklausel 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Sozial- und 
Behinderten-
hilfe 

I 51/2012 

Soweit durch BG eine Zuständigkeit des Bundesamtes 
für Soziales und Behindertenwesen vorgesehen ist, kön-
nen diese Angelegenheiten in unmittelbarer Bundesver-
waltung besorgt werden 

Dynamische 
Kompetenzdeckungsklausel 
(§ 1a Sozialministeriumsservice-
gesetz) 

Vollziehung 

Zivilrechts-
wesen, 
Justizpflege 
und Justiz-
strafrecht 

I 64/2012 

Angelegenheiten der Verhaltenspflichten bei Lobbying 
und Interessenvertretung, der Pflichten zur Registrierung 
im Lobbying- und Interessenvertretungs-Register und 
der Rechtsfolgen der Verletzung solcher Pflichten sind in 
Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache 

(Dynamische) 
Kompetenzdeckungsklausel 
(§ 3 Lobbying- und Interessenver-
tretungs-Transparenz-Gesetz) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Verkehr I 39/2013 

Einfügung der Kompetenz zur Ausfolgung und Einzie-
hung eines „Behindertenparkausweises“ gem § 29b 
Abs 1 StVO mit Behinderung kann unmittelbar durch 
Bundesbehörden besorgt werden. 

Dynamische 
Kompetenzdeckungsklausel 
(§ 29b Abs 1a StVO) 

Vollziehung 

Baurecht I 113/2013 

Erlassung, Änderung, Aufhebung und Vollziehung von 
Vorschriften des Bauproduktenotifizierungsgesetzes 
2013 sind Bundessache und können unmittelbar von 
Bundesbehörden besorgt werden. 

Dynamische 
Kompetenzdeckungsklausel 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 
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X
X

V
. 

G
P

 
Wirtschafts-
lenkung 

I 72/2014 

Erlassung, Änderung, Aufhebung und Vollziehung von 
Vorschriften des Bundes-Energieeffizienzgesetzes sind 
Bundessache und können in unmittelbarer Bundesver-
waltung besorgt werden. 

Dynamische 
Kompetenzdeckungsklausel 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Elektrizitäts-
wesen/ 
Wirtschafts-
lenkung 

I 72/2014 

Erlassung, Änderung, Aufhebung und Vollziehung von 
Vorschriften des KWK-Punkte-Gesetzes sind Bundessa-
che und können in unmittelbarer Bundesverwaltung be-
sorgt werden. 

Dynamische 
Kompetenzdeckungsklausel 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

X
X

V
I.

 G
P

 Elektrizitäts-
wesen/ 
Verkehr/ 
Gesundheits-
wesen 

I 111/2018 

Erlassung, Aufhebung, Änderung und Vollziehung von 
Vorschriften des Netz- und Informationssicherheitsge-
setzes sind Bundessache (aber nicht im Bereich der Ho-
heitsverwaltung von Ländern und Gemeinden) und kön-
nen in unmittelbarer Bundesverwaltung besorgt werden 

Dynamische 
Kompetenzdeckungsklausel 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

2020 – 2023 

X
X

V
II

. 
G

P
 

Baurecht I 6/2020 
Erlassung, Änderung und Aufhebung von Vorschriften 
des Ölkesseleinbauverbotsgesetzes sind Bundessache. 

Dynamische 
Kompetenzdeckungsklausel 

Gesetzgebung 

Elektrizitäts-
wesen 

I 150/2021 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes sind Bundessache 
und können in unmittelbarer Bundesverwaltung besorgt 
werden. 

Statische 
Kompetenzdeckungsklauseln 
(in mehreren Novellen wieder ent-
halten) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Elektrizitäts-
wesen 

I 150/2021 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von bestimmten 
Vorschriften des BG zur Festlegung einheitlicher Stan-
dards beim Infrastrukturaufbau für alternative Kraftstoffe 
sind Bundessache und können in unmittelbarer Bundes-
verwaltung besorgt werden. 

Statische 
Kompetenzdeckungsklausel 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Öffentliches 
Auftragswe-
sen 

I 150/2022 

Erlassung, Änderung, Aufhebung und Vollziehung von 
Vorschriften des BG über Genehmigungen iZm Sankti-
onsmaßnahmen in Angelegenheiten des öffentlichen 
Auftragswesens sind Bundessache und können in unmit-
telbarer Bundesverwaltung besorgt werden. 

Dynamische 
Kompetenzdeckungsklausel 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 
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Tabelle 2 

Erweiterung Gesetzgebungs-/Vollziehungszuständigkeit Länder 

GP Materie 
BGBl (I) 

Nr 
Inhaltliche 
Änderung 

Art der 
Kompetenzänderung 

Änderung Ge-
setzgebungs- 

und/oder 
Vollziehungs-

kompetenz 

1970 – 1979 

X
II

I.
 G

P
 

Öffentliches 
Wohnungs-
wesen, 
Wohnbau-
förderung 
und Assanie-
rung 

287/1974 

Kompetenzverschiebungen im Bereich der Assanierung 
durch das Stadterneuerungsgesetz, BGBl 287/1974 
(Neuer Kompetenztatbestand in Art 11 Abs 1 B-VG; 
Kompetenzdeckungsklausel in Art I § 9 Abs 1 Stadter-
neuerungsgesetz → Kompetenzerweiterung für Bund) 
 
(Vollziehungszuständigkeit vom Bund zu Ländern 
[gleichzeitig erfolgte aber in gewissen Bereichen auch 
Einschränkung der Länderkompetenz]) 

Änderung (Neueinfügung) 
Kompetenzbestimmung B-VG 
 
(Statische) 
Kompetenzdeckungsklausel 

Vollziehung 
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Tabelle 3 

Einschränkung Gesetzgebungs-/Vollziehungszuständigkeit Länder 
(Aufgehoben/Außer Kraft getreten) 

GP Materie 
BGBl (I) 

Nr 
Inhaltliche 
Änderung 

Art der 
Kompetenzänderung 

Änderung Ge-
setzgebungs- 

und/oder 
Vollziehungs-

kompetenz 

1920 – 1929 

II
I.
 G

P
 

Natur- und 
Landschafts-
schutz 

169/1928 
Inwieweit der Denkmalschutz (Art 10 Z 13 B-VG) auch 
Naturhöhlen umfasst, wird bundesgesetzlich bestimmt. 

(Dynamische) 
Kompetenzdeckungsklausel 
 
(Art I Naturhöhlengesetz, 
BGBl 169/1928, aufgehoben 
durch BVG BGBl 444/1974) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Öffentliches 
Wohnungs-
wesen, 
Wohnbauför-
derung und 
Assanierung 

202/1929 

Die Vollziehung dieses BG (vom 14.6.1929, betreffend 
die Enteignung zu Wohn- und Assanierungszwecken) ist 
Bundessache. 
(bis zur Aufhebung durch BGBl 287/1974) 

(Dynamische) 
Kompetenzdeckungsklausel 
 
(§ 9 Abs 1 BG vom 14.6.1929, be-
treffend die Enteignung zu Wohn- 
und Assanierungszwecken) 

Vollziehung 
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1950 – 1959 
V

II
. 
G

P
 

Dienstrecht 140/1953 
Erlassung und Aufhebung von bestimmten Vorschriften 
im Jugendeinstellungsgesetz sowie Vollziehung Bun-
dessache, auch wenn B-VG etwas anderes bestimmt 

(Statische) 
Kompetenzdeckungsklausel 
(mit 31.12.1957 ausgelaufen) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

271/1955 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften, 
wie sie im Preisregelungsgesetz 1950 enthalten sind, 
sind Bundessache 

Statische 
Kompetenzdeckungsklausel 
(erstmalig mit BGBl 271/1955, 
ebenfalls in weiteren Novellen ent-
halten; mit Ablauf des 30.6.1976 
außer Kraft getreten) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

273/1955 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
des Preistreibereigesetzes sind Bundessache 

Statische 
Kompetenzdeckungsklauseln 
(erstmalig durch BGBl 273/1955) 
durch verschiedene Novellen des 
jeweiligen Gesetzes; ausgelaufen 
mit Ablauf des 30.6.1976) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

274/1955 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
des Milchwirtschaftsgesetzes sind Bundessache 

Statische 
Kompetenzdeckungsklauseln 
(erstmalig durch BGBl 274/1955) 
durch verschiedene Novellen des 
jeweiligen Gesetzes; ausgelaufen 
mit Ablauf des 31.12.1958) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

275/1955 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
des Getreidewirtschaftsgesetzes sind Bundessache 

Statische 
Kompetenzdeckungsklauseln 
(erstmalig durch BGBl 275/1955) 
durch verschiedene Novellen des 
jeweiligen Gesetzes; ausgelaufen 
mit Ablauf des 31.12.1958) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung/ 
Landwirt-
schaft 

276/1955 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
des Viehverkehrsgesetzes sind Bundessache 

Statische 
Kompetenzdeckungsklauseln 
(erstmalig durch BGBl 276/1955) 
durch verschiedene Novellen des 
jeweiligen Gesetzes; ausgelaufen 
mit Ablauf des 31.12.1958) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 
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V
II

. 
G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 
[landwirt-
schaftliche 
Marktord-
nung]/ 
Landwirt-
schaft 
[Tierzucht] 

277/1955 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
des Rindermastförderungsgesetzes sind Bundessache 

Statische 
Kompetenzdeckungsklauseln 
(erstmalig durch BGBl 277/1955) 
durch verschiedene Novellen des 
jeweiligen Gesetzes; ausgelaufen 
mit Ablauf des 31.12.1958) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

278/1955 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
des Rohstofflenkungsgesetzes sind Bundessache 

Statische 
Kompetenzdeckungsklauseln 
(erstmalig durch BGBl 278/1955) 
durch verschiedene Novellen des 
jeweiligen Gesetzes; ausgelaufen 
mit Ablauf des 30.6.1976) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

279/1955 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
des Lastverteilungsgesetzes sind Bundessache 

Statische 
Kompetenzdeckungsklauseln 
(erstmalig durch BGBl 279/1955) 
durch verschiedene Novellen des 
jeweiligen Gesetzes; ausgelaufen 
mit Ablauf des 30.6.1976) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

V
II

I.
 G

P
 

Sozial- und 
Behinderten-
hilfe 

163/1956 

Die Erlassung von Gesetzen, welche die Wohnungsbei-
hilfe betreffende Änderungen oder Ergänzungen des BG 
über Wohnungsbeihilfen, BGBl Nr 229/1951, zum Ge-
genstand haben, und die Vollziehung solcher Gesetze 
sind auch in den Belangen Bundessache, für die das 
B-VG etwas anderes bestimmt. 

(Dynamische) 
Kompetenzdeckungsklausel 
(außer Kraft gesetzt mit 
31.12.1983) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 
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1960 – 1969 
IX

. 
G

P
 

Landwirt-
schaft 

155/1960 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von gewissen 
Vorschriften des Landwirtschaftsgesetzes (betreffend 
Gartenbau) sind Bundessache. 

(Statische) 
Kompetenzdeckungsklauseln 
(erstmalig durch BGBl 155/1960) 
durch mehrere Novellen; bis zur 
Erlassung des neuen Landwirt-
schaftsgesetzes 1992, wo diese 
Gartenbaubestimmungen ausge-
schieden wurden) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

X
. 
G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

43/1964 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
des Verstaatlichungsgesetzes sind Bundessache. 

Statische 
Kompetenzdeckungsklausel 
(außer Kraft getreten mit dem In-
Kraft-Treten des BVG, mit dem die 
Eigentumsverhältnisse an den Un-
ternehmen der österreichischen 
Elektrizitätswirtschaft geregelt 
werden) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

1970 – 1979 

X
II

I.
 G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

271/1972 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
des Preisbestimmungsgesetzes 1972 sind Bundessa-
che 

Statische Kompetenzdeckungs-
klauseln (erstmalig durch BGBl 
271/1972, auch in mehreren wei-
teren Novellen enthalten; ausge-
laufen mit Ablauf des 30.9.1975) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Auswärtige 
Angelegen-
heiten/ 
Landesver-
fassung 
(Verfas-
sungsautono-
mie) 

332/1973 

Die Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vor-
schriften, die zur Erfüllung der von Österreich nach 
Art 20 des Abkommens vom 22. Juli 1972 zwischen der 
Republik Österreich einerseits und den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und 
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl an-
dererseits übernommenen Verpflichtungen notwendig 
sind, sind Bundessache. 

Statische 
Kompetenzdeckungsklausel 
(offenbar durch EU-Beitritt gegen-
standslos geworden) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 



101 
 

X
II

I.
 G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

5/1974 

Erlassung und Aufhebung von Vorschriften sowie Erlas-
sung von Durchführungsverordnungen nach dem BG 
vom 14. Dezember 1973 über Verkehrsbeschränkungen 
zur Sicherung der Treibstoffversorgung sind Bundessa-
che. 

Statische 
Kompetenzdeckungsklausel 
(ausgelaufen mit Ablauf des 
30.6.1975) 

Gesetzgebung 

Land- und 
forstwirt-
schaftliches 
Arbeitsrecht 

782/1974 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von gewissen 
Vorschriften des Landarbeitsgesetzes Bundessache 
(aber: nur so lange bis Länder entsprechende Ausfüh-
rungsgesetze, die an die geänderte Rechtslage ange-
passt sind, erlassen) 

Statische 
Kompetenzdeckungsklausel 
(durch Novelle zum Landarbeits-
gesetz 1974, BGBl 782/1974) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

X
IV

. 
G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

258/1976 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
des Viehwirtschaftsgesetzes sind Bundessache und 
können (teilweise) in unmittelbarer Bundesverwaltung 
vollzogen werden. 

Statische 
Kompetenzdeckungsklauseln 
(auch durch mehrere Novellen zu 
diesem Gesetz, außer Kraft getre-
ten mit Ablauf des 31.12.2007) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Statistik für 
Zwecke des 
Bundes/der 
Länder und 
Gemeinden 

398/1976 

Regelungen über die Behandlung der Erhebungsblätter 
zur (geheimen) Erhebung der Muttersprache (insbeson-
dere durch Gemeinde-, Sprengel- und Bezirkswahlbe-
hörden) 

Verfassungsbestimmung 
in einfachem Gesetz 
(Volkszählungsgesetz 1950, auf-
gehoben mit BGBl I 33/2006) 

Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

275/1978 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
des Schrottlenkungsgesetzes sind Bundessache und 
können (teilweise) in unmittelbarer Bundesverwaltung 
vollzogen werden. 

Statische 
Kompetenzdeckungsklausel 
(erstmalig durch BGBl 275/1978, 
auch in mehreren Novellen zu die-
sem Gesetz enthalten; Gesetz ist 
außer Kraft getreten mit Ablauf 
des 30.6.1992) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

1980 – 1989 

X
V

II
. 
G

P
  

Wirtschafts-
lenkung 

324/1987 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
des BG über Maßnahmen betreffend Isoglucose sind 
Bundessache und können in unmittelbarer Bundesver-
waltung vollzogen werden. 

Statische 
Kompetenzdeckungsklausel 
(die durch das 1. BVBRG als nicht 
mehr geltend festgestellt wurde) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 
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1990 – 1999 
X

V
II

. 
G

P
 

Staatsbürger-
schaft, 
Personen-
standswesen 
und 
Aufenthalt 

452/1990 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
des BG über die Bundesbetreuung für Asylwerber Bun-
dessache, unmittelbare Bundesverwaltung möglich 

Statische 
Kompetenzdeckungsklausel 
(BG ist mit Ablauf des 27.7.1991 
mit Inkrafttreten des Bundesbe-
treuungsgesetzes außer Kraft ge-
treten) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

X
V

II
I.
 G

P
 

Öffentliches 
Wohnungs-
wesen, 
Wohnbauför-
derung und 
Assanierung 

14/1992 

Der Bund kann die gem Art II Abs 4 des BVG, mit dem 
das B-VG idF von 1929 hinsichtlich der Zuständigkeit für 
das Volkswohnungswesen geändert wird, BGBl 
640/1987, geltende Rechtslage für die Abwicklung der 
vom Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds auf Grund des 
Startwohnungsgesetzes, BGBl 264/1982, gewährten 
Förderungen gem den folgenden Abschnitten ändern. 

Dynamische 
Kompetenzdeckungsklausel 
(aufgehoben durch BGBl I 
107/2021) 

Gesetzgebung 

Wahrung der 
äußeren 
Sicherheit 
und 
Zivildienst 
[Kriegsscha-
densangele-
genheiten]/ 
auswärtige 
Angelegen-
heiten 

310/1992 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften 
des Anmeldegesetzes Irak sind Bundessache und kön-
nen unmittelbar von Bundesbehörden vollzogen werden. 

Statische 
Kompetenzdeckungsklausel 
(aufgehoben durch BGBl I 
107/2021) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

664/1994 

Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften, wie sie 
in diesem Abschnitt (der Marktordnungsnovelle 1994) 
enthalten sind, sind Angelegenheiten des Art 10 B-VG. 
Die in diesem Abschnitt geregelten Angelegenheiten 
können unmittelbar von Bundesbehörden vollzogen wer-
den.  

Statische 
Kompetenzdeckungsklausel 
(aufgehoben durch BGBl I 
55/2007) 

Gesetzgebung 
und Vollziehung 
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2000 – 2009 
X

X
I.

 G
P

 

Gesundheits-
wesen 

I 150/2002 

Nachdem bis 1991 eine Bundeskompetenz zur Entschei-
dung über Entschädigungen für Schadensfälle nach dem 
Impfschadengesetz bestand und diese dann an die Lan-
desinvalidenämter übertragen wurde nunmehr Rück-
übertragung an den Bund; diese Bestimmung wurde mit 
BGBl I 59/2013 aufgehoben und diese Kompetenz in 
Art 10 B-VG integriert 

(Dynamische) 
Kompetenzdeckungsklausel 
(in der Novelle zum Impfschaden-
gesetz, BGBl I 150/2002) 

Vollziehung 
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Tabelle 4 

Erweiterung Gesetzgebungs-/Vollziehungszuständigkeit Länder 
(Aufgehoben/Außer Kraft getreten) 

GP Materie 
BGBl (I) 

Nr 
Inhaltliche 
Änderung 

Art der 
Kompetenzänderung 

Änderung Ge-
setzgebungs- 

und/oder 
Vollziehungs-

kompetenz 

1970 – 1979 

X
II

I.
 G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

5/1974 
Die Vollziehung von Vorschriften des BG vom 14. De-
zember 1973 über Verkehrsbeschränkungen zur Siche-
rung der Treibstoffversorgung ist Landessache. 

Dynamische 
Kompetenzdeckungsklausel 
(ausgelaufen mit Ablauf des 
30.6.1975) 

Vollziehung 
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Tabelle 5 

Einschränkung Gesetzgebungs-/Vollziehungszuständigkeit Länder 
durch statische Kompetenzdeckungsklauseln 

GP Materie 
BGBl (I) 

Nr 
Inhaltliche 
Änderung 

Änderung 
Gesetzgebungs- 

und/oder 
Vollziehungskompetenz 

1945 – 1949 

V
. 
G

P
 

Landwirt-
schaft 

82/1947 

Die verfassungsmäßige Zuständigkeit zur Erlassung der gem § 3 des Gesetzes 
vom 19. September 1945, StGBl Nr 174, über die Aufhebung des Erbhofrechtes 
und des Landbewirtschaftungsrechtes zu treffenden Ausführungs- und Übergangs-
bestimmungen wird, soweit sie nach den Vorschriften des B-VG idF von 1929 in 
die Zuständigkeit der Landesgesetzgebung fallen, dem Bunde übertragen. 

Gesetzgebung 

1950 – 1959 

V
II

. 
G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

272/1955 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften, wie sie im Lebensmittel-
bewirtschaftungsgesetz 1950 enthalten sind, sind Bundessache. 
 
(→ erstmalig durch BGBl 272/1955, mit mehreren Novellen erneut beschlossen, 
auch im aktuellen Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1997 enthalten, dort seit 
2017 dynamische Kompetenzdeckungsklausel) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

V
II

I.
 G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

276/1958 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des Marktordnungsgeset-
zes sind Bundessache.  
(Seit BGBl 259/1976: Die in diesen Vorschriften geregelten Angelegenheiten kön-
nen unmittelbar von Bundesbehörden versehen werden.) 
 
(Erstmalig durch BGBl 276/1958; erneut beschlossen mit verschiedenen Novellen 
des jeweiligen Gesetzes [aktuell als Marktordnungsgesetz 2021 in Geltung]) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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1970 – 1979 
X

II
. 
G

P
 Pflichtschu-

len, 
Kindergärten 
und Kinder-
betreuung 

253/1971 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des Schülerbeihilfengeset-
zes sind Bundessache. 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

X
II

I.
 G

P
 

Wahrung der 
inneren 
Sicherheit 

408/1972 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des Sicherheitskontrollge-
setzes sind Bundessache. 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Wahrung der 
äußeren 
Sicherheit 
und 
Zivildienst 

187/1974 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des ZDG sind Bundessa-
che. 
→ Zunächst statische Kompetenzdeckungsklauseln im ZDG bzw den dazugehöri-
gen Novellen, durch die ZDG-Novelle 2005 Integration dieser Kompetenzde-
ckungsklausel in Art 10 und 102 Abs 2 B-VG 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Öffentliches 
Wohnungs-
wesen, 
Wohnbauför-
derung und 
Assanierung 

287/1974 
Kompetenzverschiebungen im Bereich der Assanierung durch das Stadterneue-
rungsgesetz, BGBl 287/1974 (Neuer Kompetenztatbestand in Art 11 Abs 1 B-VG; 
Kompetenzdeckungsklausel in Art I § 9 Abs 1 Stadterneuerungsgesetz) 

Gesetzgebung 

X
IV

. 
G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

260/1976 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des Preisgesetzes sind 
Bundessache und können (teilweise) in unmittelbarer Bundesverwaltung vollzogen 
werden. 
 
(Auch durch mehrere Novellen zu diesem Gesetz bzw dem Preisgesetz 1992, nach 
wie vor in Kraft.) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung 

318/1976 

Erlassung, Aufhebung [seit 2012 auch Änderung] und Vollziehung von Vorschriften 
des Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetzes (nunmehr: Erdölbevorratungsgesetz 
2012) sind Bundessache. 
→ Seit Erlassung des Erdölbevorratungsgesetzes 2012 dynamische Kompetenz-
deckungsklausel (vorher erneut in mehreren Novellen statische Kompetenzde-
ckungsklauseln beschlossen) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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X
IV

. 
G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

319/1976 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des Energielenkungsge-
setzes (nunmehr: Energielenkungsgesetz 2012) sind Bundessache. 
(Seit 2013: Die in diesen Vorschriften geregelten Angelegenheiten können – unbe-
schadet der Stellung des LH gem Art 102 Abs 1 des B-VG – nach Maßgabe des 
§ 7 Abs 6 von Einrichtungen der gesetzlichen Interessenvertretungen im übertra-
genen Wirkungsbereich sowie von der E-Control, den Regelzonenführern, den 
Marktgebietsmanagern und den Verteilergebietsmanagern unmittelbar versehen 
werden.) 
 
(Auch in mehrere Novellen zu diesem Gesetz wiederum statische Kompetenzde-
ckungsklauseln.) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

1980 – 1989 

X
V

. 
G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

282/1980 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des Versorgungssiche-
rungsgesetzes sind Bundessache und können (teilweise) in unmittelbarer Bundes-
verwaltung vollzogen werden. 
 
(Erstmalig in BGBl 282/1980, in mehreren Novellen erneut enthalten.) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

X
V

I.
 G

P
 Schulwesen/ 

Sozial- und 
Behinderten-
hilfe 

455/1983 
Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des Schülerbeihilfengeset-
zes 1983 sind Bundessache. 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

1990 – 1999 

X
V

II
I.
 G

P
 

Wirtschafts-
lenkung und 
landwirt-
schaftliche 
Marktord-
nung bzw 
Angelegen-
heiten der ge-
meinsamen 
Agrarpolitik 

376/1992 

Erlassung, Aufhebung [seit 2013 auch Änderung] und Vollziehung von Angelegen-
heiten des AMA-Gesetzes durch den Bund, teilweise auch Vollzug durch unmittel-
bare Bundesbehörde 
 
→ Seit 2013 dynamische Kompetenzdeckungsklausel 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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X
V

II
I.
 G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

761/1992 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des Preistransparenzge-
setzes sind Bundessache und können unmittelbar von Bundesbehörden vollzogen 
werden. 
 
(In mehreren Novellen zum Preistransparenzgesetz ebenfalls enthalten.) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

X
IX

. 
G

P
 

Wirtschafts-
lenkung und 
landwirt-
schaftliche 
Marktord-
nung bzw 
Angelegen-
heiten der ge-
meinsamen 
Agrarpolitik 

299/1995 
[zu BGBl 
206/1981] 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des Mühlenstrukturverbes-
serungsgesetzes sind Bundessache, unmittelbare Vollziehung durch Bundesbe-
hörden 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

X
X

. 
G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

789/1996 

Erlassung, Aufhebung [seit 2017 auch Änderung] und Vollziehung von Vorschriften 
des Lebensmittelbewirtschaftungsgesetzes 1997 sind Bundessache und können in 
unmittelbarer Bundesverwaltung vollzogen werden. 
→ Seit 2017: dynamische Kompetenzdeckungsklausel 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Elektrizitäts-
wesen 

I 143/1998 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften, wie sie in gewissen Best-
immungen des ElWOG enthalten sind, sind Bundessache und können unmittelbar 
von Bundesbehörden versehen werden. 
 
(Mehrfach mit Novellen zum ElWOG wieder beschlossen, aufgehoben durch BGBl I 
107/2021, das nunmehrige ElWOG 2010 beinhaltet eine ähnliche Kompetenzde-
ckungsklausel.) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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2000 – 2009 
X

X
I.

 G
P

 

Wirtschafts-
lenkung/ 
Elektrizitäts-
wesen 

I 121/2000 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften, wie sie im BG über die 
Aufgaben der Regulierungsbehörden im Elektrizitätsbereich und die Errichtung der 
Elektrizitäts-Control GmbH und der Elektrizitäts-Control Kommission (Energielibe-
ralisierungsgesetz) enthalten sind, sind Bundessache und können unmittelbar von 
Bundesbehörden versehen werden. 
 
(Soweit ersichtlich erste ausführliche Regelung bzw Neuregelung der Vollziehungs-
struktur im Bereich des Elektrizitätsmarktes → Durch die Erlassung des E-Control-
Gesetzes, BGBl I 110/2010, kam es zu einer Neuorganisation der österreichischen 
Regulierungsbehörden, wobei die bislang von den Regulierungsbehörden E-Con-
trol GmbH und E-Control Kommission wahrgenommenen Organkompetenzen einer 
Anstalt öffentlichen Rechts, nach dem Muster der Finanzmarktaufsicht übertragen 
wurden. → Aufhebung dieser Kompetenzdeckungsklausel) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Wirtschafts-
lenkung/ 
Elektrizitäts-
wesen 

I 149/2002 

Erlassung, Aufhebung [seit 2020 auch Änderung] und Vollziehung von Vorschriften, 
wie sie im Ökostromgesetz enthalten sind, sind Bundessache und können unmit-
telbar von den in diesem BG vorgesehenen Einrichtungen versehen werden. 
→ Seit der Novelle BGBl 24/2020 nunmehr dynamische Kompetenzdeckungsklau-
sel im Ökostromgesetz 2012 (vorher auch in diesem statische Kompetenzde-
ckungsklausel) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

X
X

II
I.
 G

P
 

Land- und 
forstwirt-
schaftliches 
Arbeitsrecht 

I 82/2008 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften hinsichtlich der Vergabe 
von Beihilfen für die betriebliche Ausbildung von Lehrlingen, wie sie im Berufsaus-
bildungsgesetz enthalten sind, sind Bundessache und können in unmittelbarer Bun-
desverwaltung vollzogen werden. 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Elektrizitäts-
wesen/ 
Wirtschafts-
lenkung 

I 111/2008 

Erlassung, Aufhebung [seit BGBl I 24/2020 auch Änderung] und Vollziehung von 
Vorschriften des KWK-Gesetzes sind Bundessache und können in unmittelbarer 
Bundesverwaltung vollzogen werden. 
→ Nunmehr dynamische Kompetenzdeckungsklausel 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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2010 – 2019 
X

X
IV

. 
G

P
 

Wirtschafts-
lenkung 

I 110/2010 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des E-Control-Gesetzes 
sind Bundessache und können in unmittelbarer Bundesverwaltung vollzogen wer-
den (siehe dazu schon oben das Energieliberalisierungsgesetz BGBl I 121/2000). 
 
(Mit mehreren Novellen erneut beschlossen.) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

2020 – 2023 

X
X

V
II

. 
G

P
 

Elektrizitäts-
wesen 

I 150/2021 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des Erneuerbaren-Aus-
bau-Gesetzes sind Bundessache und können in unmittelbarer Bundesverwaltung 
besorgt werden. 
 
(In mehreren Novellen wieder enthalten.) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Elektrizitäts-
wesen 

I 150/2021 

Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von bestimmten Vorschriften des BG zur 
Festlegung einheitlicher Standards beim Infrastrukturaufbau für alternative Kraft-
stoffe sind Bundessache und können in unmittelbarer Bundesverwaltung besorgt 
werden. 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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Tabelle 6 

Einschränkung Gesetzgebungs-/Vollziehungszuständigkeit Länder 
durch dynamische Kompetenzdeckungsklauseln 

GP Materie 
BGBl (I) 

Nr 
Inhaltliche 
Änderung 

Änderung 
Gesetzgebungs- 

und/oder 
Vollziehungskompetenz 

1945 – 1949 

V
. 
G

P
 Land- und 

forstwirt-
schaftliches 
Arbeitsrecht 

139/1948 

Die Gesetzgebung und die Vollziehung in Angelegenheiten des Arbeiterrechtes, 
des Arbeiter- und Angestelltenschutzes und der beruflichen Vertretung für Dienst-
nehmer in Sägen, Harzverarbeitungsstätten, Mühlen und Molkereien, die von land- 
und forstwirtschaftlichen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften betrieben 
werden, sofern in diesen eine bestimmte Anzahl von Dienstnehmern dauernd be-
schäftigt ist, ist Sache des Bundes. 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

1950 – 1959 

V
II

I.
 G

P
 

Sozial- und 
Behinderten-
hilfe 

164/1956 

Die Vollziehung dieses BG [vom 18. Juli 1956, womit das BG über die Einhebung 
eines Wohnbauförderungsbeitrages neuerlich abgeändert wird] in seiner jeweiligen 
Fassung — soweit es die Einhebung eines Wohnbauförderungsbeitrages zum Ge-
genstand hat — ist auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich deren das 
B-VG etwas anderes bestimmt. 

Vollziehung 

Sozial- und 
Behinderten-
hilfe 

77/1957 

Angelegenheiten der Fürsorge für die Opfer des Kampfes für ein freies, demokrati-
sches Österreich und die Opfer der politischen Verfolgung in Gesetzgebung und 
Vollziehung Bundessache. 
 
(Durch BGBl I 59/2013 Integration dieser Kompetenz in Art 10 B-VG.) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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1970 – 1979 
X

I.
 G

P
 

Sozial- und 
Behinderten-
hilfe 

22/1970 

Erlassung, Änderung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des Invaliden-
einstellungsgesetzes 1969 bzw Behinderteneinstellungsgesetzes [so die Bezeich-
nung seit der Novelle BGBl 721/1988] sind Bundessache (seit der Novelle BGBl 
313/1992 können Angelegenheiten des Kündigungsschutzes begünstigter Behin-
derter unmittelbar von Bundesbehörden versehen werden.) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

1990 – 1999 

X
V

II
I.
 G

P
 

Sozial- und 
Behinderten-
hilfe 

110/1993 

Erlassung, Änderung und Aufhebung sowie Vollziehung von Vorschriften des Bun-
despflegegeldgesetzes (BGBl 110/1993) sind Bundessache und können in unmit-
telbarer Bundesverwaltung besorgt werden. 
 
(Die 2011 ins B-VG überführt wurde [Art 10 Abs 1 Z 11 bzw Art 102 Abs 2].) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

X
X

. 
G

P
 Land- und 

forstwirt-
schaftliches 
Arbeitsrecht 

793/1996 

Auf dem Gebiet des Arbeiterrechts und des Arbeiter- und Angestelltenschutzes 
bleibt hinsichtlich der Arbeitnehmer der Österreichischen Bundesforste AG, soweit 
es sich um land- und forstwirtschaftliche Arbeiter und Angestellte handelt, die Zu-
ständigkeit des Bundes in Gesetzgebung und Vollziehung erhalten. (§ 13 Abs 4 
Bundesforstegesetz 1996) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

2000 – 2009 

X
X

I.
 

G
P

 

Wirtschafts-
lenkung 

I 148/2002 

Die im GWG geregelten Angelegenheiten können unmittelbar von den in diesen 
Vorschriften vorgesehenen Einrichtungen versehen werden. 
 
(Auch im Nachfolgegesetz zum GWG [= GWG 2011] enthalten.) 

Vollziehung 

  



113 
 

X
X

II
. 
G

P
 Zivilrechts-

wesen, 
Justizpflege 
und Justiz-
strafrecht 

I 48/2005 

Die Erlassung, Änderung und Aufhebung von die Verbrechensopferentschädigung 
betreffenden Vorschriften sowie die Vollziehung dieser Vorschriften sind Bundessa-
che. Sie können iSd Art 102 Abs 2 B-VG unmittelbar von Bundesbehörden verse-
hen werden. 
(Vorher vom Bund im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung vollzogen, durch 
diese Novelle in hoheitliche Verwaltung übertragen; aufgehoben durch BGBl I 
59/2013, da diese Kompetenz dann in Art 10 B-VG integriert wurde.) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

X
X

II
I.
 G

P
 

Baurecht I 42/2007 
Erlassung, Änderung und Aufhebung sowie Vollziehung von Vorschriften des Art II 
des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes sind Bundessache und können in unmittel-
barer Bundesverwaltung vollzogen werden 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Sozialversi-
cherung/ 
Gewerbe und 
Industrie/ 
Land- und 
forstwirt-
schaftliches 
Arbeitsrecht 

I 102/2007 

Kompetenzverschiebung im Bereich der Selbständigenvorsorge hin zum Bund 
(nachdem gewisse Änderungen lt EB wohl nicht von den Bundeskompetenzen So-
zialversicherung bzw Gewerbe und Industrie erfasst wären, wurden eine Kompe-
tenzdeckungsklausel und sonstige Verfassungsbestimmungen in einfachem Ge-
setz erlassen). 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

2010 – 2019 

X
X

IV
. 
G

P
 

Wahrung der 
äußeren 
Sicherheit 
und 
Zivildienst 

I 18/2012 

Angelegenheiten des Opferfürsorgegesetzes können unmittelbar von Bundesbe-
hörden besorgt werden. 
 
(Durch BGBl I 59/2013 in Art 10 B-VG integriert.) 

Vollziehung 

Organisation I 28/2012 
Erlassung, Änderung und Aufhebung sowie Vollziehung von Vorschriften des Ak-
kreditierungsgesetzes 2012 sind Bundessache und können in unmittelbarer Bun-
desverwaltung besorgt werden. 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Sozial- und 
Behinderten-
hilfe 

I 51/2012 
Soweit durch BG eine Zuständigkeit des Bundesamtes für Soziales und Behinder-
tenwesen vorgesehen ist, können diese Angelegenheiten in unmittelbarer Bundes-
verwaltung besorgt werden (§ 1a Sozialministeriumsservicegesetz). 

Vollziehung 
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X
X

IV
. 
G

P
 

Zivilrechts-
wesen, 
Justizpflege 
und Justiz-
strafrecht 

I 64/2012 

Angelegenheiten der Verhaltenspflichten bei Lobbying und Interessenvertretung, 
der Pflichten zur Registrierung im Lobbying- und Interessenvertretungs-Register 
und der Rechtsfolgen der Verletzung solcher Pflichten sind in Gesetzgebung und 
Vollziehung Bundessache (§ 3 Lobbying- und Interessenvertretungs-Transparenz-
Gesetz) 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Verkehr I 39/2013 
Einfügung der Kompetenz zur Ausfolgung und Einziehung eines „Behindertenpark-
ausweises“ gem § 29b Abs 1 StVO mit Behinderung kann unmittelbar durch Bun-
desbehörden besorgt werden (§ 29b Abs 1a StVO).  

Vollziehung 

Baurecht I 113/2013 
Erlassung, Änderung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des Baupro-
duktenotifizierungsgesetzes 2013 sind Bundessache und können unmittelbar von 
Bundesbehörden besorgt werden. 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

X
X

V
. 

G
P

 

Wirtschafts-
lenkung 

I 72/2014 
Erlassung, Änderung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des Bundes-
Energieeffizienzgesetzes sind Bundessache und können in unmittelbarer Bundes-
verwaltung besorgt werden. 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

Elektrizitäts-
wesen/ 
Wirtschafts-
lenkung 

I 72/2014 
Erlassung, Änderung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des 
KWK-Punkte-Gesetzes sind Bundessache und können in unmittelbarer Bundesver-
waltung besorgt werden. 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

X
X

V
I.

 G
P

 Elektrizitäts-
wesen/ 
Verkehr/ 
Gesundheits-
wesen 

I 111/2018 

Erlassung, Aufhebung, Änderung und Vollziehung von Vorschriften des Netz- und 
Informationssicherheitsgesetzes sind Bundessache (aber nicht im Bereich der Ho-
heitsverwaltung von Ländern und Gemeinden) und können in unmittelbarer Bun-
desverwaltung besorgt werden 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 

2020 – 2023 

X
X

V
II

. 
G

P
 Baurecht I 6/2020 

Erlassung, Änderung und Aufhebung von Vorschriften des Ölkesseleinbauverbots-
gesetzes sind Bundessache. 

Gesetzgebung 

Öffentliches 
Auftragswe-
sen 

I 150/2022 

Erlassung, Änderung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften des BG über 
Genehmigungen iZm Sanktionsmaßnahmen in Angelegenheiten des öffentlichen 
Auftragswesens sind Bundessache und können in unmittelbarer Bundesverwaltung 
besorgt werden. 

Gesetzgebung und 
Vollziehung 
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Übersicht über die Dauer der Gesetzgebungsperioden 

Im Folgenden findet sich eine Auflistung mit der Angabe der genauen Dauer jener GP, 

in denen Kompetenzverschiebungen erfolgt sind: 

II. GP 20.11.1923 – 18.5.1927 

III. GP 18.5.1927 – 1.10.1930 

V. GP 19.12.1945 – 8.11.1949 

VII. GP 18.3.1953 – 8.6.1956 

VIII. GP 8.6.1956 – 9.6.1959 

IX. GP 9.6.1959 – 14.12.1962 

XI. GP 30.3.1966 – 31.3.1970 

XII. GP 31.3.1970 – 4.11.1971 

XIII. GP 4.11.1971 – 4.11.1975 

XIV. GP 4.11.1975 – 4.6.1979 

XV. GP 5.6.1979 – 18.5.1983 

XVI. GP 19.5.1983 – 16.12.1986 

XVII. GP 17.12.1986 – 4.11.1990 

XVIII. GP 5.11.1990 – 6.11.1994 

XIX. GP 7.11.1994 – 14.1.1996 

XX. GP 15.1.1996 – 28.10.1999 

XXI. GP 29.10.1999 – 19.12.2002 

XXII. GP 20.12.2002 – 29.10.2006 

XXIII. GP 30.10.2006 – 27.10.2008 

XXIV. GP 28.10.2008 – 28.10.2013 

XXV. GP 29.10.2013 – 8.11.2017 

XXVI. GP 9.11.2017 – 22.10.2019 

XXVII. GP seit 23.10.2019 
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